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       KLICK DICH in die 

                          unser

bietet Ihnen die Möglichkeit, 
Anträge an die Verwaltung 
online zu erfassen und an 
den zuständigen Fachbe-
reich zur weiteren Bearbei-
tung weiterzuleiten.

Meldebestätigung, Aufenthaltsbescheinigung, Sta-
tusabfrage Ausweis, Übermittlungssperren, Umzug 
innerhalb der VGem, Voranzeige einer Anmeldung, 
Wahlschein, Führungszeugnis, Gewerbezentralregis-
ter, Wasserablesung können Sie jederzeit online über 
unser BSP erledigen. Außerdem stehen Ihnen auch 
noch die Fachdienste online über unser Standesamt 
zur Verfügung. Schnell und einfach erhalten Sie im Be-
darfsfalle Geburts-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und 
Sterbeurkunden.

Sparen Sie Zeit, Wege, Kosten und nutzen Sie unser 
BÜRGERSERVICEPORTAL!

Ihre

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
angesichts der vorhandenen personellen Ressour-
cen gelten für den Zugang bei der VGem Helmstadt 
folgende Regelungen:

Der Zutritt für Besucher 
ist nur mit Termin möglich!

Bitte nutzen Sie die vorhandenen Kommunikations-
techniken, um mit uns in Kontakt zu treten:

über unsere Online-Terminreservierung

per E-Mail: poststelle@vgem-helmstadt.bayern.de

per Telefon (09369 9079-0) oder auch

über unser Bürgerserviceportal auf unserer 
Homepage www.vgem-helmstadt.de

Eine Liste mit den Kontaktdaten unserer Mitarbeiter 
fi nden Sie dort.

Wir bitten Sie um Ihr Verständnis. 

Ihre

VGem Helmstadt

Öff nungszeiten der VGem Helmstadt
Im Kies 8, 97264 Helmstadt 

 09369 9079-0 (Vermittlung)
poststelle@vgem-helmstadt.bayern.de

Öff nungszeiten nach Vereinbarung 
Montag bis Freitag   8:30 – 12:00 Uhr
Montag und Mittwoch 13:30 – 15:30 Uhr
Donnerstag:  13:30 – 18:00 Uhr

Am 27.12. und 30.12.2024 
ist die Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt geschlossen.

Achtung: Terminvereinbarung z. Zt. zwingend erforderlich

Besuchen Sie uns im Internet unter
www.vgem-helmstadt.de

Auch dort stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihre Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt
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Neuer Service –
Online Terminvereinbarung 
Ab sofort bieten wir für unseren Bürgerservicebereich 
(= Einwohnermelde-, Ordnungs- und Standesamt) die Mög-
lichkeit, über das Internet einen Termin zu vereinbaren.
Termine können Sie jederzeit online buchen – auch mit 
dem Handy.
Nach Auswahl des ge-
wünschten Services wird 
Ihnen eine Auswahl der 
nächsten verfügbaren Ter-
mine vorgeschlagen.
Sowohl online als auch 
bei telefonischer Verein-
barung sind die gleichen 
Termine verfügbar.
Nutzen Sie die Möglichkeit, und buchen Sie ihren Termin 
ab sofort über unsere Homepage einfach online!
http://www.vgem-helmstadt.de/buchen-sie-ihren-
termin-bei-uns-einfach-online

Für Menschen mit Behinderung 
und deren Angehörige
Die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, kurz EUTB®, berät 
zu Möglichkeiten der Rehabilitation und Teilhabe. Wer Fragen, z.B. 
zu Anträgen (Schwerbehindertenausweis, Hilfsmittel, zur Eingliede-
rungshilfe…) hat, einen Rat sucht, Informationen braucht oder sich 
austauschen möchte, kann sich an die EUTB wenden. Die EUTB® 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nur den Ratsuchenden ge-
genüber verpfl ichtet. Willkommen sind alle Menschen mit verschie-
densten Einschränkungen, Krankheit, Behinderung und egal in 
welchem Alter. 

EUTB
Kostenlose Beratung

EUTB® Teilhabeberatung des BBSB e.V.
Wir beraten Sie individuell, kostenlos und umfassend an einem 
Ort Ihrer Wahl. Wir nehmen uns Zeit für Sie und Ihre Angehörigen. 
Tel.: 0931- 46 52 95 11
Mobil: 0151-25 04 51 51 (Volker Tesar)
Mobil: 0171-79 55 759 (Barbara Noll) 
E-Mail: teilhabeberatung-wuerzburg@bbsb.org

Informationsangebot zur Existenzgründung, 
Existenzerhaltung und Unternehmensnachfolge 
In Zusammenarbeit mit den AKTIVSENIOREN BAYERN e.V. wird 
der Sprech- und Informationstag für Klein- und Mittelbetriebe und 
Existenzgründer aus dem Landkreis Würzburg angeboten. 

Bei dieser ersten Orientierung wird mit dem interessierten Betrieb 
individuell und vertraulich eine Strategie für Möglichkeiten und 
Wege von Problemlösungen entwickelt (z.B. Planungs und Finanzie-
rungsfragen, Organisationsabläufe, Rechnungswesen, Marketing, 
Unternehmensübergaben, etc.). 

Dieses erste Orientierungsgespräch ist kostenlos. 

Nächster Sprechtag:
Mittwoch, 11. Dezember, 9:00 - 12:00 Uhr
ZDI Mainfranken - Würzburg

Voranmeldung im Landratsamt  
bei Rico Neubert  
Tel. 0931-80 03 51 11
E-Mail: r.neubert@lra-wue.bayern.de

Weitere Informationen: www.aktivsenioren.de

AktivSenioren
Landratsamt Würzburg

Verwaltungsgemeinschaft

Öff entliche Gemeinschaftsversammlung 
der VGem Helmstadt 
Helmstadt
Mittwoch, 12. Dezember,  18:30 Uhr

Sitzungssaal, VGem Gebäude

ANZEIGEN
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Grußwort 
von Landrat Thomas Eberth 
zu Weihnachten und Neujahr 2024/25

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Weihnachtsfeiertage und der Jahreswechsel sind Momente 
des Innehaltens und des Rückblicks – Zeiten, in denen wir uns 
auf das besinnen, was wirklich zählt. Dabei wird uns bewusst, 
dass das Leben oftmals einem großen Bauprojekt gleicht: 
Überall gibt es Baustellen, sei es im Privaten, im Beruf oder bei 
den Aufgaben des Alltags wie Renovieren, Wohnungs-, Haus- 
und Gartenarbeit. Dazu kommt die Sorge, für Familie und 
Freunde zu wenig Zeit zu haben. 

Doch die wichtigste Baustelle ist oft die eigene Gesundheit: 
Wie ernähre ich mich ausgewogen? Wie viel Zeit investiere ich 
in Sport und Bewegung? Habe ich – im wörtlichen Sinn – zu vie-
le Laster auf der eigenen Baustelle, wie das Glas Wein zu viel, 
den zu häufi gen Griff  in den verlockenden Plätzchenteller, den 
ständigen Blick aufs Handy oder die bequeme Fahrt mit dem 
Auto zum Einkauf um die Ecke, statt das Fahrrad zu nehmen? 
Dazu kommen beständig die geistigen Baustellen, z. B. das Er-
starken menschenverachtenden Gedankenguts in der Gesell-
schaft, das viele Bürgerinnen und Bürger mit Sorge beobach-
ten. Oder der ständige Fluss an Krisenmeldungen, aber auch 
an Fake News und Gerüchten, die nahezu im Sekundentakt auf 
unsere lieb gewonnenen Smartphones gespült werden. Um all 
dieser Baustellen Herr zu werden, braucht es einen starken 
Willen und ein krisenfestes Selbstmanagement.

Wenn wir den Blick weiten auf die großen Baustellen des Le-
bens, sehen wir uns oft vor unerwartete Herausforderungen 
gestellt: Seien es wirtschaftliche Unsicherheiten, die Auswir-
kungen des Klimawandels oder die aktuellen Konfl ikte in der 
Ukraine und im Nahen Osten. Die große und vielleicht bedeu-
tendste Baustelle ist die Sehnsucht nach Frieden – nach Frie-
den in unserem eigenen Leben, in unserem Umfeld und für 
die Welt. 

Auch unser Landkreis ist geprägt von Baustellen im wörtlichen 
wie im übertragenen Sinne. Zur Dauerbaustelle für die politi-
schen Gremien haben sich fehlende fi nanzielle Mittel entwi-
ckelt, denen eine problematische Wirtschaftssituation zugrun-
de liegt. Die Aufgabe der Kreispolitik ist es also, in die Zukunft 
zu investieren, ohne gleichzeitig den Blick auf die Gegenwart 
zu verlieren. Die knappen fi nanziellen Mittel zwingen uns dazu, 
sorgsam zu prüfen, was leistbar ist und erfordern oft schwieri-
ge Entscheidungen. Sei es im Bereich des Hoch- und Tiefbaus 
oder des öff entlichen Nahverkehrs.

Trotz der angespannten Haushaltssituation ist es uns auch im 
ablaufenden Jahr gelungen, bei den „echten“ Baustellen Positi-
ves zu bewirken: So konnten wir Ende November beispielswei-
se den Grundstein legen für den Neubau der Förderschule in 
Gaukönigshofen, die künftig den Namen „Drei-Linden-Schule“ 
tragen wird. Ein starker Beitrag für die Verkehrssicherheit im 
westlichen Landkreis ist der Ausbau der Kreisstraße WÜ 31 bei 
Helmstadt, der trotz Verzögerung im Planungszeitraum fristge-
recht ausgeführt werden konnte und dabei im veranschlagten 
Kostenrahmen blieb. 

Und nach mehr als sieben Jahren Vorbereitung wird am 
1. Januar 2025 der neue Nahverkehrsverbund Mainfranken 
starten, einer der größten Verkehrsverbünde in Bayern, der 
mit wenigen Ausnahmen ein einheitliches Tarifsystem für die 
gesamte Region Mainfranken bietet.

Eine weitere Dauerbaustelle ist der Fachkräftemangel, der 
auch vor der öff entlichen Verwaltung nicht Halt macht. Ich bin 
jedoch zuversichtlich, dass wir mit den vielen neuen kompe-
tenten Kolleginnen und Kollegen im Landratsamt Würzburg 
positive Entwicklungen erreichen können.

Die Führung des landkreiseigenen Kommunalunternehmens 
entwickelte sich ebenfalls zu einer Baustelle. Zum Jahresende 
konnten wir nun die Neubesetzung des Vorstandspostens auf 
den Weg bringen und so die Weichen stellen für ein konstruk-
tives Miteinander und die erforderliche Transparenz in der Ge-
schäftsführung. Denn auch hier gilt es, Prozesse zu optimieren 
und mit den fi nanziellen Mitteln sinnvoll zu haushalten, um 
den breiten Service für die Menschen mit unserem engagier-
ten Personal beizubehalten. Insgesamt geht es bei den Bau-
stellen des Landkreises Würzburg sichtlich voran. 

An Weihnachten schauen wir auf unsere Baustellen, die Feier-
tage sind jedoch auch immer das Fest der Familie, der Liebe 
und der Hoff nung. Die Worte „Friede den Menschen“ klingen 
gerade jetzt besonders wichtig, wo weltweit Menschen unter 
Krieg, Vertreibung und Gewalt leiden. 

In Gedanken sind wir bei den Menschen, die uns nahestehen 
und bei denen, die für uns und andere im Ehrenamt arbeiten. 
Gestärkt durch all die Menschen, die guten Willens sind und 
sich für Frieden, Stabilität und Zukunft einsetzen, dürfen wir 
mit Mut, Zuversicht und Vertrauen ins neue Jahr 2025 gehen.

Und so wünsche ich Ihnen friedvolle und gesegnete Weih-
nachtstage, an denen Sie im Vertrauen auf die Weihnachtsbot-
schaft die Kraft der Familie, des Zusammenhalts und der Ge-
meinschaft verspüren dürfen. Möge das neue Jahr Ihnen und 
Ihren Familien Gesundheit, Glück und Zuversicht schenken, 
um alle Baustellen anzugehen erfolgreich meistern zu können.

Herzliche Grüße und gesegnete Weihnachten

Ihr Landrat

Thomas Eberth

Foto: Schmelz Fotodesign
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Dein Profil:

•   Abgeschlossene Ausbildung als  
Einzelhandelskaufmann (m/w/d)

•   Mehrjährige Berufserfahrung als Marktleitung
•   Freude am Aufbau eines innovativen Projektes
•   Fähigkeit behinderte und psychisch erkrankte
•   Menschen anzuleiten und zu motivieren

www.tatenwerk.social/karriere
Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 
Ilona Englert, Tel: 0176 60447005

Marktleitung 
m/w/d

Wir suchen ab 
01. Januar 2025 
unbefristet mit 
37,5 Std./Woche

Ein Unternehmen 
des Tatenwerks

Dein Profil:

•   Abgeschlossene Ausbildung als Einzelhandels- 
kaufmann (m/w/d)

•   Freunde am Aufbau eines innovativen Projektes
•   Fähigkeit behinderte und psychisch erkrankte

Menschen anzuleiten und zu motivieren
•   Geduld und Freude an neuen Herausforderungen

Stellvertretende 
Marktleitung 
m/w/d

Wir suchen ab 01. Januar 2025 
unbefristet mit 
32 – 37,5 Std./Woche.

www.tatenwerk.social/karriere
Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 
Ilona Englert, Tel: 0176 60447005

Ein Unternehmen 
des Tatenwerks

Merowingerstraße 4
97297 Waldbüttelbrunn
Tel. 0931 784094-7
www.weber-martin.de

Ihr
Paradigma 
Fachpartner

SCHON MAL ÜBER 
HEIZUNGSWECHSEL

NACHGEDACHT?
Auf uns können Sie sich verlassen! 

Bei einer unverbindlichen Erstberatung in unserer 
Ausstellung fi nden wir für Ihr Zuhause das passende 

Heizsystem. Rufen Sie gleich an und sichern Sie 
sich einen der begehrten Beratungstermine.

Wir sind Ihr regionaler
Paradigma Fachpartner
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Neuigkeiten aus der LAG Süd-West-Dreieck

Der Verein LAG Süd-West-Dreieck e.V.
Ihre Kommune hat sich mit insgesamt 30 Gemeinden und 
Städten im süd-westlichen Landkreis Würzburg zu einer sog. 
Lokalen Aktionsgruppe, kurz LAG, zusammengeschlossen. Die 
Gründung einer LAG ist die Voraussetzung, um am europäi-
schen Förderprogramm LEADER teilzunehmen.

Gemeinsam wollen alle Mitglieder der LAG den süd-westlichen 
Landkreis Würzburg mit LEADERMitteln weiterentwickeln und 
stärken. Dafür können nun besondere Fördermittelmittel ab-
gerufen werden. LEADER ist ein Förderprogramm aus dem Eu-
ropäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des länd-
lichen Raums. Das Wort LEADER leitet sich vom Französischen 
„Liaison entre actions de développement de l'économie rura-
le“ ab und bedeutet, Verbindungen zwischen Maßnahmen zu 
schaff en, die der Entwicklung der ländlichen Wirtschaft dienen.

Aktuelle Projekte
Mittlerweile konnte für bereits drei spannende Projekte eine 
LEADER-Förderung im Steuerkreis beschlossen werden. Der 
Steuerkreis ist ein lokales Entscheidungsgremium für die 
Projektauswahl, der anhand eines standardisierten Leitfa-
dens entscheidet, für welche Projekte eine LEADERFörderung 
beantragt werden kann. Dieses Vorgehen bei LEADER ist be-
sonders, weil so nur Projekte gefördert werden, die aus der 
Bürgerschaft selbst kommen. Für diese Projekte wurde bisher 
eine LEADER-Förderung beantragt: Sozialer Treff punkt Fami-
lienzentrum „Zacherle“ (Projektträgerin: Markt Giebelstadt), 
Haus der Begegnung „Altes Rathaus“ (Projektträgerin: Gemein-
de Waldbüttelbrunn), Pilothafter Aufbau der Großtagespfl ege 
„Die Dorfzwerge“ in Uettingen (Projektträgerinnen: 2 Privatper-
sonen). Neben Ausstattungen ist LEADER besonders auch für 
größere Kostenpunkte wie (Um-)Baumaßnahmen interessant.

Projektideen gesucht
Einen Förderantrag bei LEADER stellen können: Vereine und In-
stitutionen, Privatpersonen und kleine Unternehmen sowie die 
Kommunen selbst. Eine Förderung für Projekte und Initiativen 
ist möglich, wenn es das Vorhaben in der Form so noch nicht 
im Ort gibt und es sich um ein besonderes oder innovatives 
Projekt handelt. Außerdem darf mit dem Vorhaben noch nicht 
begonnen worden sein. Die Fördersätze betragen 60 % netto 
bzw. 40 % netto bei Projekten, die im Nachhinein Gewinne er-
zielen sollen, wobei die Gesamtkosten mindestens circa 15.000 
€ betragen sollten. Informieren Sie sich ganz unverbindlich im 
LAG-Management.

Angebote der LAG
Für Interessierte bietet das LAG-Management off ene Beratun-
gen im persönlichen Gespräch, via Telefon oder Videocall an. 
Hier können Fragen geklärt werden wie: Kommt für meine Idee 
eine LEADER-Förderung in Betracht? Was muss ich beachten, 
um die Förderung zu erhalten? Wie lässt sich der Eigenanteil 
fi nanzieren? Wer schon konkrete Pläne hat, darf sich natürlich 
ebenfalls im LAG-Management nach Förderungen informieren.

Das LAG-Management der LAG Süd-West-Dreieck koordiniert 
die Umsetzung des LEADERFörderprogramms im süd-westli-
chen Landkreis Würzburg. Von der Ausformulierung der Pro-
jektidee bis zur Unterstützung bei der Antragstellung leistet 

das LAG-Management eine Projektbegleitung für Ihr Vorha-
ben. Das Projekt selbst führt dann die antragstellende Person 
durch.

Viele Informationen fi nden Sie auf unserer Website und unse-
ren Socialmedia-Kanälen Instagram und Facebook. Sehr gerne 
können Sie sich bei uns auch telefonisch oder per Mail melden!

LAG Süd-West-Dreieck e.V. c/o Landratsamt Würzburg

Zeppelinstraße 15, 97074 Würzburg

Frau Luise Heller, LAG-Managerin

Tel. 01516 - 47 59 132 E-Mail: heller@lag-swd.de

www.lag-swd.de

Instagram: lagsuedwestdreieck

Facebook: LAG Süd-West-Dreieck e.V.

Folgen Sie der LAG Süd-West-Dreieck auch auf Socialmedia, 
um nichts zu verpassen und über die Angebote der LAG infor-
miert zu sein!

LAG -
Süd-West-Deieck e. V. V
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Tickets unter: www.kulturscheune-hoechberg.de oder in der Bibliothek Markt Höchberg
kulturscheune höchberg, Wallweg 3, 97204 Höchberg @kulturscheunehoechberg

06.12 - Blue Friday Jazzlounge
Konzert „Swinging & Rolling around the XMAS tree“

24.01.2025 - William Wahl
Klavierkabarett „Wahlweise“

01.02.2025 - Beutelboxer
Improtheatershow 21.02.2025 - Elvis Tribute Show

Unsere Highlights im 
neuen Jahr!

Kulturzeit verschenken – das perfekte Weihnachtsgeschenk

08.12. - Kindertheater Theater Mär
„Alle Jahre wieder. Zwei Rentiere singen Weihnachtslieder“

Bleibe immer auf dem neuesten Stand und melde dich online für den Newsletter an!

23.03.2025 - El Mago Masin16.02.2025 - Django Asül
Kabarett „Am Ende vorn“

23.02.2025 - Jan van Weyde
Stand-Up Comedy „Weyder geht‘s“

07.12. - Christian Springer
Kabarett „Leider“

– Vorverkauf für 2025 ist gestartet –

13.04.2025 - Ines Procter
Kabarett „verputzt“

28.03.2025 - Teresa Reichl
Kabarett „Bis jetzt“

06.04.2025 - Ulan & Bator
Kabarett „Undsinn“
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Terminankündigung – wohnortnahe Beratung
Der Bezirk Unterfranken ist für Sie da und bietet in Ihrer Region 
für Menschen mit Pfl egebedürftigkeit und/oder Behinderung 
und deren Angehörige sowie allen weiteren interessierten 
Personen eine individuelle Beratung zu Themen der Eingliede-
rungshilfe an.

Die Beratungen fi nden an folgenden Tagen in der Zeit von 
13:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Pfl egestützpunkt Würzburg (Bahn-
hofstr. 11, 97070 Würzburg) statt: 

11.12.2024   /   08.01.2025   /   05.02.2025

Terminvereinbarung unter: Tel.  0931 7959-1349
E-Mail  beratung-eingliederungshilfe@bezirk-unterfranken.de 
www.bezirk-unterfranken.de/beratung-egh 

NEU: Online-Beratungen rund um die Themen Hilfe zur Pfl ege 
und Eingliederungshilfe! Buchen Sie Ihren Termin unter: 

www.bezirk-unterfranken.de/Online-Beratung

Gut beraten – 
selbstbestimmt teilhaben!

JAHRESAUSFLUG VdK Helmstadt-Uettingen 
nach Coburg am Samstag 21.09.2024

Unter dem Sicherheitsschirm VdK-Reisedienst startete gegen 
8:30 Uhr die Tagesfahrt mit dem Busunternehmen Felber in 
Helmstadt. Der Tag verhieß herbstlich gutes Wetter mit vorab 
etwas Morgennebel. In Holzkirchhausen, Wüstenzell, Holzkir-
chen und Uettingen waren die weiteren Zustiege. Unser Busfah-
rer wählte eine Route über Bamberg, da die B 303 gesperrt war.

Nach der Begrüßung durch die 1. Vorsitzende Lucia Mattke 
übernahmen Ursula.R.Deisinger und Heribert Endres die Rei-
seleitung. So führte unsere Fahrt durchs Maintal, kreuzte Stei-
gerwald und Haßberge und gab den Blick frei auf Staff elstein, 
Kloster Banz und Vierzehnheiligen. Da erscholl vielstimmig das 
Frankenlied im Bus. Ursula Deisinger erinnerte an unseren 
Ausfl ug vor zwei Jahren in den Steigerwald als Brennpunkt der 
keltischen Kultur; erläuterte den Keltenweg, der vom Aisch-
grund aus dem Steigerwald kommend, eben diese Linie ver-
folgte und bis ins Thüringische hinein führte. Als Einstimmung 
auf Coburg und das Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha noch 
einige historische Gegebenheiten und die Coburger Spezialitä-
ten: Coburger Geknickte im Weckla (am Marktplatz auf Kiefer-
zäpfl i gebraten), Coburger Schmätzli aus dem Hofcafé, Cobur-
ger Kräuterlikör aus der Hofapotheke und Coburger Grüne 
Klöß, zu speisen im ältesten Lokal Goldener Stern. Im Reisebus 
Ausgabe von  Handzetteln mit Tagesablauf, Treff punkten mit 
Uhrzeiten und Telefon-Nummern, rückseitig Stadtplan. Dazu 
die zwei Speisekarten für Abend und Mittag, zwecks telefoni-
scher Vorausbestellung und Platzreservierung. Aufteilung in 
zwei Gruppen, die Möglichkeit, selbständig die Veste zu er-
klimmen, oder das gelb-grüne Stadtbüsle zu nutzen, oder den 
großen Flohmarkt am Theater–Rondell zu durchstreifen. Bei 
Ankunft am Schloßplatz sorgte Berthold Kohrmann für Trep-

penaufstellung fürs Gruppenfoto. Dann ging die Wanderung 
zum Marktplatz, sich stärken am Bratwurststand, ins älteste 
Lokal Goldener Stern, zu Kaff ee mit Kuchen, zum Eis und den 
sauberen WC.  

Die zwei Gruppen wurden um 13 Uhr von den beiden Stadt-
Heimat-Führern über die auf der Route kommenden Sehens-
würdigkeiten informiert. Da sind das Ensemble am runden 
Schloßplatz, die Ehrenburg, das Theater, darüber der Schloss-
berg mit uraltem Baumbestand – bis hinauf zur Veste; die 
einer Krone gleich, über Oberfranken thront, der Marktplatz 
mit seinen Prachtbauten, Giebelhäusern mit Erkern, herzogli-
che Standbilder, mittelalterliche Steinbogen-Durchgänge und 
Fachwerkhäuser, schmucke Arkaden-Gänge früherer Handels-
plätze, die mittelalterliche Apotheke mit „Riemenschneider-
Madonna“, Morizkirche und das historische Gymnasium ca-
simirjanum...und der Flohmarkt. In kleine Grüppchen und zu 
zweit treff en sich immer wieder die Unterfranken-VdKler und 
pünktlich mit vielen kulturellen Impressionen und sportlichen 
Erlebnissen, Kaff ee und Eisgenuß, reisen wir gegen 17:30 Uhr 
ab. Es geht zur Schlussrast Hartlieb nach Maroldsweisach  um 
uns bei Bier und deftiger Kost zu stärken. Wir waren erwartet, 
gerne begrüßt und alle Vorbestellungen aus der Schlachterei 
und Hausbrauerei standen bald auf allen Tischen. Müde und 
zufrieden, voll schöner Erlebnisse war die Heimfahrt entspannt 
und unsere VdK-Freunde wieder gesund daheim. 

Text: U.R.Deisinger    Foto: G.Fauser
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Allianz Waldsassengau 
im Würzburger Westen e.V.

Aufruf zur Einreichung von Förderanfragen für 
Kleinprojekte im Regionalbudget 2025
Der ILE-Zusammenschluss Allianz Waldsassengau im Würzbur-
ger Westen e.V. aus den 12 Kommunen Altertheim, Eisingen, 
Greußenheim, Helmstadt, Hettstadt, Holzkirchen, Kist, Klein-
rinderfeld, Neubrunn, Remlingen, Waldbrunn und Waldbüttel-
brunn beabsichtigt für das Jahr 2025 beim Amt für Ländliche 
Entwicklung (ALE) Unterfranken die Förderung eines Regio-
nalbudgets nach den Finanzierungsrichtlinien Ländliche Ent-
wicklung (FinR-LE) in Höhe von 100.000 EUR zu beantragen. 

Im Falle der Bewilligung durch das ALE erfolgt die Förderung 
nach den Bestimmungen der Maßnahme 9.0 Regionalbudget 
im Förderbereich 1 „Integrierte Ländliche Entwicklung“ (ILE) 
des Rahmenplans der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) in der jeweils 
geltenden Fassung.

Der ILE-Zusammenschluss Allianz Waldsassengau im Würzbur-
ger Westen e. V. ruft unter dem Vorbehalt der Bewilligung 
durch das ALE und unter Berücksichtigung der nachfolgend 
genannten Bedingungen zur Einreichung von Förderanfra-
gen für Kleinprojekte im Rahmen des Regionalbudgets auf. 

Dieser Aufruf umfasst ausschließlich Anfragen auf För-
derung von Kleinprojekten, die unter Berücksichtigung

• der Ziele gleichwertiger Lebensverhältnisse einschließlich der 
erreichbaren Grundversorgung, attraktiver und lebendiger 
Ortskerne und der Behebung von Gebäudeleerständen,

• der Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und 
Landesplanung,

• der Belange des Natur-, Umwelt- und Klimaschutzes,
• der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme,
• der demografi schen Entwicklung sowie
• der Digitalisierung

den Zweck verfolgen, die ländlichen Räume als Lebens-, Ar-
beits-, Erholungs- und Naturräume zu sichern und weiterzu-
entwickeln.

Kleinprojekte sind Projekte, deren förderfähige Gesamt-
kosten 20.000 EUR nicht übersteigen (Neu ab Regionalbud-
get 2025 ist also: Kleinprojekte werden künftig brutto geför-
dert. Die Gesamtkosten dürfen nicht höher als 20.000 EUR 
brutto sein. Ausnahme, der Kleinprojektträger hat eine Vor-
steuerabzugsberechtigung. Vgl. Merkblatt Projektträger B1). 
Zu beachten ist, dass alle den Zweck der Förderung erfüllen-
den förderfähigen Ausgaben eines Projekts diese Höchstgren-
ze nicht überschreiten dürfen. Andernfalls kann ein Vorhaben 
nicht mehr als Kleinprojekt gewertet werden. In einem Aufruf 
kann pro Projekt nur ein Antrag eingereicht werden. Eine 
Aufteilung von Projekten zur Unterschreitung der förderfähi-
gen Gesamtausgaben ist nicht zulässig.

Voraussetzungen
Gefördert werden nur Kleinprojekte mit deren Durchführung 
noch nicht begonnen wurde. Als Maßnahmebeginn ist grund-
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sätzlich bereits die Abgabe einer verbindlichen Willenserklä-
rung zum Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden 
Lieferungs- und Leistungsvertrags bzw. auch der Materialkauf 
für die beantragte Maßnahme zu werten. 

Bei Vorhaben zur Förderung von wirtschaftlichen Tätigkeiten 
sind die Bestimmungen der EU zu Deminimis-Beihilfen für den 
Bereich Gewerbe zu beachten. 

Fördergegenstand
Förderfähig sind beispielsweise Kleinprojekte zur

a) Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements,
b) Begleitung von Veränderungsprozessen auf örtlicher

  Ebene,
c) Kommunikation und Öff entlichkeitsarbeit,
d) Verbesserung der Lebensverhältnisse der ländlichen 

  Bevölkerung,
e) Umsetzung von dem ländlichen Charakter angepassten 

Infrastrukturmaßnahmen,
f) Sicherung und Verbesserung der Grundversorgung der 

 ländlichen Bevölkerung.

Das Kleinprojekt muss so rechtzeitig umgesetzt werden, dass 
der Durchführungsnachweis bis spätestens 01.10.2025 vorge-
legt werden kann.

Zuwendungs- und Antragsberechtigte
a) Juristische Personen des öff entlichen und privaten Rechts,
b) natürliche Personen und Personengesellschaften.

Art und Umfang der Förderung
Die Zuwendung wird als Zuschuss im Wege der Anteilsfi nanzie-
rung gewährt. Die tatsächlich entstandenen förderfähigen Kos-
ten abzüglich Preisnachlässe (Skonti, Boni und Rabatte) wer-
den mit bis zu 80 % bezuschusst, maximal jedoch mit 10.000 
EUR und unter Berücksichtigung der im privatrechtlichen Ver-
trag (siehe unten) festgelegten maximalen Zuwendung. Soweit 
die Umsatzsteuer nach § 15 UstG als Vorsteuer abziehbar ist, 
gehört sie nicht zu den zuwendungsfähigen Ausgaben. Klein-
projekte mit einem Zuwendungsbedarf unter 500 EUR werden 
nicht gefördert.

Die gleichzeitige Inanspruchnahme von Zuwendungen aus an-
deren Förderprogrammen ist zulässig, soweit dies dort nicht 
ausgeschlossen ist. Die Zuschüsse Dritter oder die fi nanzielle 
Beteiligung Dritter werden als Einnahmen von den Gesamtaus-
gaben abgesetzt, dadurch reduzieren sich die zuwendungsfä-
higen Ausgaben der Kleinprojekte für die Förderung über das 
Regionalbudget. 

Eine zusätzliche Förderung über die FinR-LE oder die Dorfer-
neuerungsrichtlinien zum Vollzug der Bayerischen Dorfent-
wicklungsprogramms (DorfR) ist nicht erlaubt. Eine Kombina-
tion der Fördermöglichkeiten des Regionalbudgets und des 
„Verfügungsrahmens Ökoprojekte“ einer Öko-Modellregion ist 
nicht möglich.

Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. 
Die Zuwendung ist nicht auf Dritte übertragbar.

Antrags- und Auswahlverfahren
Mit dem Regionalbudget können Kleinprojekte durchgeführt 
werden, die der Umsetzung des Integrierten Ländlichen Ent-
wicklungskonzepts dienen, im Gebiet des ILE-Zusammen-
schlusses liegen und die notwendige Mindestpunktzahl 
erreichen. Die Auswahl der Kleinprojekte erfolgt durch ein Ent-
scheidungsgremium, das sich aus Vertretern regionaler Akteu-
re zusammensetzt. 

Kriterien zur Projektauswahl

Kriterium Bewertungsinhalt Punkte
1. Beitrag zur Zielerreichung des ILEKs max. 3

2. Beitrag zur Innenentwicklung max. 3

3. Beitrag zur Daseinsvorsorge u. Soziales, 
Förderung der sozialen Teilhabe

max. 3

4. Ehrenamtliches Engagement, 
Bürgerbeteiligung, Vernetzung

max. 3

5. Bedeutung für die ILE-Region max. 2

6. Inklusion („Barrierefreie ILE“) max. 1

Alle eingereichten Projektanträge werden auf Einhaltung der 
Fördervoraussetzungen geprüft und anhand der genannten 
Auswahlkriterien bewertet. Aus der Bewertung aller Projekte 
entsteht die Reihenfolge der zu unterstützenden Projekte 
im Rahmen des zur Verfügung stehenden Regionalbudgets. 
Bei Punktegleichstand und einem nicht mehr ausreichenden 
Budget entscheidet das Eingangsdatum.

Nach einer positiven Auswahlentscheidung wird ein privat-recht-
licher Vertrag zwischen der verantwortlichen Stelle, dem ILE-Zu-
sammenschluss Allianz Waldsassengau im Würzburger Westen 
e.V., und dem Träger des ausgewählten Kleinprojekts geschlos-
sen, in dem die Umsetzungsmodalitäten geregelt werden.

Termine 
• Abgabe der Förderanfragen spätestens am: 

Donnerstag, 13.02.2025 (Eingang)
• Spätester Termin der Abrechnung mit der verantwortlichen 

Stelle des ILE-Zusammenschlusses (Vorlage des Durchfüh-
rungsnachweises): 01.10.2025

Das erforderliche Antragsformular und das Merkblatt mit er-
gänzenden Hinweisen stehen im Internet-Förderwegweiser 
des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten (StMELF) unter www.stmelf.bayern.de/foer-
derwegweiser (Unten: Ländliche Entwicklung/LEADER  Länd-
liche Entwicklung  Regionalbudget. Dort: „Antragstellung 
Kleinprojektträger“) zur Verfügung.

Anfragen auf Förderung sind bis zum 13.02.2025 (Eingang) an 
folgende Adresse zu richten:

Verantwortliche Stelle des ILE-Zusammenschlusses
Allianz Waldsassengau im Würzburger Westen e.V.
Rathausplatz 2, 97265 Hettstadt

E-Mail: info@allianz-waldsassengau.de

Als Ansprechpartner steht zur Verfügung
ILE-Umsetzungsbegleitung

Tel. 0160 - 95 02 08 57, E-Mail: info@allianz-waldsassengau.de

www.allianz-waldsassengau.de
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Weltläden schaff en Bewusstsein für Fairen Handel 

Fortbildung für Ehrenamtliche der Weltläden 
im Landkreis Würzburg
Acht Weltläden gibt es im Landkreis Würzburg, die sich um den 
Verkauf von fair gehandelten Waren kümmern. In Erlabrunn, 
Güntersleben, Hettstadt, Ochsenfurt, Randersacker, Reichen-
berg, Rimpar und Rottendorf sind weit mehr als hundert Frau-
en und Männer ehrenamtlich im Verkauf, für die Bildungsarbeit 
und politische Aktionen aktiv. Die Landkreisverwaltung unter-
stützt die Bemühungen um fairen Handel in der Region, seit 
2016 auch offi  ziell unter dem Siegel als „Fairtrade-Landkreis“. 

Die Fairtrade-Beauftragte am Landratsamt Würzburg Brigitte 
Schmid lud die Landkreis-Weltläden zu einer Fortbildung für 
Mitarbeitende ein, die von Lea Pfeifer, Bildungsreferentin des 
Würzburger Weltladens geleitet wurde. Drei Stunden voller 
aktueller Informationen zum Fairen Handel und Diskussionen 
über die Herausforderungen vor Ort stärkten die Ehrenamtli-
chen für ihr weiteres Engagement. 

Die Motivation der Engagierten: „Ohne fairen Handel gibt es 
keinen Frieden auf der Welt“, meinte eine Teilnehmerin. „Wir 
sind in unserem Dorf ein Ort der Begegnung und können für 
mehr Gerechtigkeit in der Welt sorgen.“ Lea Pfeifer nannte die 
drei Säulen des Fairen Handels, die für alle 900 Weltläden in 
Deutschland gelten: Handel - Bildung und Öff entlichkeitsarbeit 
- Politik. Bewusstsein und Verständnis zu schaff en, was fairer 
Handel bewirken kann, liegt vielen Ehrenamtlichen am Herzen. 
Die Internationale Charta des Fairen Handels sagt: „Der Faire 
Handel beruht auf Produktions- und Handelsmethoden, die 
Mensch und Umwelt vor den fi nanziellen Profi t stellen.“ Das 
bedeutet, dass u.a. ausbeuterische Zwangs- und Kinderarbeit 
in der fairen Handelskette nicht vorkommen. 

Siegel und Kontrollen garantieren faire Standards
Zahlreiche Siegel und Labels des Fairen Handels signalisieren 
Konsumenten, dass die so angebotenen Produkte auf die Ein-
haltung der internationalen Standards des Fairen Handels hin 
unabhängig kontrolliert werden. Fairtrade einzukaufen ist aber 
für viele Menschen noch längst keine Selbstverständlichkeit. 
Im Jahr 2023 gab in Deutschland jede Person 28 Euro für fair 
gehandelte Waren aus. Der Marktanteil steigt zwar von Jahr zu 
Jahr. So ist der Absatz von Fairtrade-Produkten in Deutschland 
im ersten Halbjahr 2024 um 3 Prozent gegenüber dem Vor-
jahreszeitraum gestiegen. Verbraucherinnen und Verbraucher 
griff en unter anderem bei Bananen, Blumen, Kaff ee und Kakao 
öfter zu Fairtrade-Produkten. 

Weltläden bieten ausschließlich fair gehandelte Waren an. 
Deshalb können sie keine Rabatte auf Kaff ee oder Schokolade 
gewähren wie es Supermärkte machen, die ebenfalls Fairtra-
de-Produkte verkaufen, oft günstiger als der Weltladen im Ort. 
„Hier kommt eine Mischkalkulation zum Einsatz, die die fair 
gehandelten Waren billiger machen können“, erklärte Lea Pfei-
fer. Aber auch hier greift die Preisgarantie für die Produzenten, 
denn für alle Händler von gesiegelten Fairtrade-Produkten gilt 
der Fairtrade-Mindestpreis. 

Lea Pfeifer sprach auf Wunsch der Teilnehmenden auch häufi g 
gestellte Fragen der Kundinnen und Kunden in den Weltläden 
an: „Warum ist die Schokolade, der Kaff ee teurer geworden?“, 
„Kann man den Fairtrade-Siegeln vertrauen?“, aber auch „Wie 
kann ich Kunden ansprechen, ohne aufdringlich zu wirken?“ 

und „Kommt der höhere Preis denn wirklich bei den Produ-
zentinnen und Produzenten an?“. Mit den passenden Ant-
worten darauf und den Hintergründen dazu stärkte sie den 
Ladnerinnen und Ladnern den Rücken für ihren zukünftigen 
Einsatz. Wichtig sei, sich als Mitarbeitende in den Läden auch 
selbst über aktuelle Entwicklungen im Fairen Handel und die 
Geschichten hinter den Produkten zu informieren. 

Brigitte Schmid, Fairtrade-Beauftragte des Landkreises Würz-
burg, danke Lea Pfeifer für den aufschlussreichen Nachmittag 
und wünschte den Weltläden im Landkreis weiterhin viel Erfolg. 

23 Ehrenamtliche aus den acht Weltläden im Landkreis Würzburg nahmen 
an einer Fortbildung teil, die der Fairtrade-Landkreis mit Lea Pfeifer, Bil-
dungsreferentin des Würzburger Weltladens (Bildmitte) mit der Fairtrade-
Beauftragten des Landkreises, Brigitte Schmid (rechts), organisiert hatte.

Foto: Eva Schorno

REGIONALBUDGET 2025 der Allianz Waldsassengau e.V.

Reichen Sie jetzt Ihre Ideen für unsere Dörfer und unsere Region ein

Der ILE-Zusammenschluss Allianz Waldsassengau im Würz-
burger Westen e.V. ruft unter dem Vorbehalt der Bewilligung 
durch das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken und 
unter Berücksichtigung der vom StMELF vorgegebenen Bedin-
gungen und Auswahlkriterien zur Einreichung von Förderan-
fragen für Kleinprojekte im Rahmen des Regionalbudgets 2025 
auf. Einreichungsfrist ist Donnerstag, der 13.02.2025 (Eingang). 

Seit 2020 bietet die ILE innerhalb ihres Gebiets u. a. Vereinen, 
Privaten, Gemeinden so die Möglichkeit Kleinprojekte, die 
noch nicht begonnen wurden und den Zweck verfolgen, un-
seren ländlichen Raum als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und 
Naturraum zu sichern und weiterzuentwickeln, über einen 
Zuschuss bis max. 10.000 EUR fi nanziell zu fördern. Kleinpro-
jekte sind in diesem Sinne Projekte, deren förderfähige Ge-
samtkosten 20.000 EUR brutto nicht übersteigen bzw. nicht 
unterhalb eines Zuwendungsbedarfes von 500 EUR liegen. Alle 
Informationen fi nden Sie im aktuellen Förderaufruf, der in den 
ILE-Kommunen sowie auf der ILE-Webseite www.allianz-wald-
sassengau.de veröff entlicht ist.

Allianz Waldsassengau 
im Würzburger Westen e.V.
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Online-Veranstaltungen 
im Dezember 2024
Online-Portal & Attraktivität 
Ihrer Stellenanzeige  
Frau Knopp; Herr Staiger
Arbeitgeber-Service
Dienstag, 5. Dezember 
10:00 – 11:00 Uhr 

Erfolgreiche Bewerbungsschreiben 
und Tipps für das 
Vorstellungsgespräch 
Frau Brückner
Beauftragte für Chancengleichheit
Dienstag, 10. Dezember 
15:30 – 17:00 Uhr 

Zugang zu Psychotherapie 
Frau Krämer 
Dipl.-Psychologin 
Berufspsychologischer Service Würzburg
Miiwoch, 11. Dezember 
11:00 – 12:00 Uhr 

Erfolgsmodelle der Rhetorik 
Frau Schmitt 
Business Coachin
Mittwoch, 11. Dezember 
15:30 – 17:00 Uhr 

Nähere Informationen zu den 
Veranstaltungen 
sowie die Einwahllinks 
(Skype for business) unter:  

http://www.arbeitsagentur.de/
veranstaltungen oder

www.angeklickt-durchgeblickt.de

Agentur für Arbeit Würzburg 
Telefon: 0931 7949 481
Schießhausstraße 9
97072 Würzburg  
E-Mail: 
Wuerzburg.PresseMarketing@arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de

Nähere Informationen unter 
www.hoechberg.de

   Berufswunsch:
 „Irgendwas im Büro“

Ausbildungsstart am 01. September 2025

>> Werd`nicht „irgendwas“ - werde Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)

- Fachrichtung Kommunalverwaltung bei UNS!

Tel. 0931 49707-55

Bewerbungsschluss: 10. 01.2025
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Allgemeine Informationen und wichtige Hinweise
zur Grundsteuer anlässlich der „Grundsteuerreform“
Berechnung und Höhe der Grundsteuer

Der Grundsteuer unterliegt der im Gemeindegebiet gelegene 
Grundbesitz, wobei man unterscheiden muss zwischen

–  Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (diese werden nach
 der Grundsteuer A besteuert)

–  Grundstücken (diese werden nach der Grundsteuer B 
 besteuert).

Grundlage für die Grundsteuerberechnung ist das Grundsteu-
ergesetz (GrStG) mit den hierzu ergangenen Änderungsgeset-
zen sowie dem von der Gemeinde im Rahmen der Haushalts-
satzung bzw. einer Hebesatzsatzung festgelegten Hebesatz.

Die Grundsteuer errechnet sich aus dem vom Finanzamt 
erlassenen Grundlagenbescheid, in welchem der Grund-
steuermessbetrag *) festgesetzt wird.

Dieser wird mit dem jeweiligen Hebesatz, der jährlich in der 
Haushaltssatzung der Gemeinde festgelegt wird, multipliziert.
Derzeit gelten in den VGem-Mitgliedsgemeinden die folgenden 
Grundsteuerhebesätze:

Grundsteuer A Grundsteuer B

Markt Helmstadt 300 240

Gemeinde Holzkirchen 400 230

Markt Remlingen 400 250

Gemeinde Uettingen 300 250

Einen sog. „Grundsteuerbescheid“ erhalten Sie nur, wenn die 
Grundsteuer erstmalig festgesetzt wird oder bereits bekannt 
gegebene Steuerbeträge zu ändern sind.

Der erteilte Bescheid gilt –auch hinsichtlich der Fälligkeiten– so 
lange, bis ein neuer Bescheid ergeht, d.h., dass die festgesetzten 
Beträge auch weiterhin zu den Fälligkeitstagen zu entrichten sind.

An Stelle der vierteljährlichen Fälligkeiten kann die Entrichtung 
des gesamten Jahresbetrages der Grundsteuer zum 1. Juli mit 
der Steuerverwaltung vereinbart werden, dies ist allerdings 
nur auf Antrag möglich, wobei dieser Antrag spätestens zum 
30. September des vorangegangenen Jahres gestellt sein muss.

Wechsel des Grundstückseigentümers
Geht das Grundstück auf einen anderen Eigentümer über, 
dann bleibt der bisherige Eigentümer so lange grundsteuer-
pfl ichtig, bis das Finanzamt das Grundstück auf den neuen Ei-
gentümer fortgeschrieben hat.

Das im Laufe des Jahres übergegangene Grundstück wird dem 
neuen Eigentümer zum 1. Januar des folgenden Kalenderjah-
res zugerechnet.

Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt der bisherige Eigentümer Steu-
erschuldner. Andere vertragliche Abmachungen ändern nichts 
an der Steuerpfl icht und können von der Steuerverwaltung lei-
der nicht berücksichtigt werden.

Fälligkeit der Grundsteuer
Grundsätzlich wird die festgesetzte Grundsteuer jährlich zu ei-
nem Viertel ihres Jahresbetrages fällig am:

15. Februar     /    15. Mai    /    15. August    /    15. November

Sofern der Jahresbetrag 15,00 Euro nicht übersteigt, so ist die-
ser jeweils zum 15. August fällig. Sollte der Jahresbetrag 30,00 
Euro nicht übersteigen, so ist je die Hälfte des Jahresbetrages 
am 15. Februar und am 15. August fällig.

Für den Fall, dass die angeforderte Grundsteuer nicht rechtzeitig 
gezahlt wird, werden für die rückständigen, auf fünfzig Euro nach 
unten abgerundeten Beträge Säumniszuschläge in Höhe von je
1 v.H. für jeden angefangenen Monat der Säumnis erhoben.

Um Ihnen jedoch diesen unnötigen Ärger zu ersparen, emp-
fehlen wir Ihnen die Nutzung unseres Bankabbuchungsverfah-
rens. Einzugsermächtigungen sind den Bescheiden beigefügt.

Zu beachten ist:

Durch die evtl. Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirk-
samkeit des Grundsteuerbescheides nicht gehemmt, insbe-
sondere die Einhebung der angefochtenen Grundsteuer nicht 
aufgehalten.

Einwendungen, die sich gegen die Grundsteuerpfl icht über-
haupt oder gegen den Steuermessbetrag richten, sind nur durch 
Anfechtung beim zuständigen Finanzamt geltend zu machen.

*) Was ist bei einem Fehler bei der Berechnung des Grund-
steuermessbetrages zu tun?

Für inhaltliche Fehler in der Berechnung des Messbetrages ist 
das Finanzamt zuständig!

Das Finanzamt Würzburg hat die Kommunalverwaltungen im 
Landkreis Würzburg darüber informiert, dass aufgrund der 
zurzeit laufenden Umbaumaßnahmen nur ein stark verkleiner-
ter Service-Bereich existiert, in dem maximal ein Bearbeiter für 
Fragen zur Grundsteuer verfügbar ist.

Außerdem hat das Finanzamt darauf hingewiesen, dass eine 
persönliche Vorsprache im Finanzamt in der Regel nicht er-
forderlich ist. Änderungsanträge (s. hierzu insbesondere 
www.grundsteuer.bayern.de unter dem Punkt „Anzeige von 
Änderungen“) sollten nach Möglichkeit schriftlich unter Anga-
be des Aktenzeichens sowie einer Telefonnummer für Rückru-
fe entweder über Elster-Nachricht, E-Mail oder per Brief einge-
reicht werden.

Die Berichtigungen können zum Stichtag 1.1.2025 durchge-
führt werden, auch wenn der Fehler erst in 2025 gemeldet wird. 
Für eine persönliche Vorsprache sollte unbedingt aufgrund der 
oben genannten Einschränkungen über die Homepage des 
Finanzamts Würzburg online oder telefonisch ein Termin im 
Service-Center gebucht werden, um unnötige Wartezeiten zu 
vermeiden. Die telefonische Erreichbarkeit der Bearbeiter ist 
auf die Zeiten von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr beschränkt.

SEPA-Lastschriftmandat/e erteilen!

Am 06.11.2024 wurden die Grundsteuerbescheide der Ge-
meinde Holzkirchen und des Marktes Remlingen versandt. Die 
Bescheide der Gemeinde Uettingen und des Marktes Helm-
stadt werden in Kürze verschickt.

Sollten Sie einen oder mehrere Bescheid/e erhalten, in dem/
denen Sie als Barzahler geführt werden, so bitten wir Sie, das/
die beiliegende/n SEPA-Lastschriftmandat/e an die Verwal-
tungsgemeinschaft Helmstadt ausgefüllt zurückzusenden.

Für die Rückgabe stehen Ihnen ebenso die Briefkästen der Rat-
häuser Holzkirchen, Wüstenzell, Remlingen und Uettingen zur 
Verfügung. 

Zum Fälligkeitstermin ergeht keine gesonderte Zahlungs-
erinnerung. Bei Nicht-Zahlung zum Termin geht eine Mah-
nung mit Mahngebühr und eventuell entstandenen Säumnis-
zuschlägen zu.

                                    Helmstadt                                    H
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Markt Remlingen
Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort/ Treff punkt Veranstalter 

Di., 03.12.2024 19:00 Uhr Literaturkreis Bücherei Literaturkreis
Mi., 04.12.2024 14:00 Uhr Rästube Gemeindesaal Rästube Remlingen
Sa., 07.12.2024 19:00 Uhr Königsproklamation / Weihnachtsfeier Schützenhaus Schützenverein
So., 08.12.2024 17:00 Uhr Lesung Paulus Papius Pfarrscheune Remlingen evang. Kirchengemeinde
Di., 10.12.2024 14:00 Uhr Weihnachtsfeier Gemeindesaal Seniorenkreis Atempause
Sa., 14.12.2024 ab 17:00 Uhr Schwedische Nacht Marktplatz Markt Remlingen
So., 15.12.2024 11:00 - 17:00 Uhr Weihnachtsmarkt Marktplatz Markt Remlingen
Mi., 18.12.2024 14:00 Uhr Rästube Gemeindesaal Rästube Remlingen
Sa., 28.12.2024 ab 10.00 Uhr Altpapiersammlung Martgemeinde TSV Remlingen

Fr., 03.01.2025 19:00 Uhr Musik- und Geschichtlisabend Rathaus Remlingen Bücherei-Team
Di., 07.01.2025 19:00 Uhr Literaturkreis Bücherei Literaturkreis
Mi., 22.01.2025 14:00 Uhr Rästube Gemeindesaal Rästube Remlingen

Gemeinde Holzkirchen
Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort/ Treff punkt Veranstalter 

Do., 05.12.2024 13:00 Uhr Wanderung Ortsmitte Wüstenzell Seniorenkreis Aalbachtal
Sa., 07.12.2024 19:30 Uhr Weihnachtsfeier Schützenhaus Schützenverein
So., 08.12.2024 17:00 Uhr Weihnachtsfeier Gasthaus zum Löwen Dertingen Sängerrunde Holzkirchen
Mo., 09.12.2024 19:00 Uhr Gemeinderatssitzung Gemeindesaal Gemeinderat

Di., 10.12.2024 14:30 Uhr Weihnachtsfeier Weingut Österlein Seniorenkreis Aalbachtal
Do., 12.12.2024 14:30 Uhr Adventswanderung Feuerwehrhaus Holzkirchen Jungsenioren
Sa., 14.12.2024 18:30 Uhr Weihnachtsfeier Gasthaus zum Löwen Dertingen FC Holzkirchen

Fr. 10.01.2025 19:30 Uhr Jahreshauptversammlung Feuerwehrhaus Holzkirchen FFW Holzkirchen
Sa., 11.01.2025 13:00 Uhr Winterwanderung Marktplatz Holzkirchen FC Holzkirchen

Gemeinde Uettingen
Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort/ Treff punkt Veranstalter

Mi., 04.12.2024 19:00 Uhr Gemeinderatssitzung Sitzungssaal Rathaus Gemeinderat Uettingen
Sa., 07.12.2024 19:30 Uhr Weihnachtsfeier der Vereine Aalbachtalhalle Gemeinde Uetttingen
Di., 10.12.2024 14:00 Uhr Advenstfeier Club 60 Barbarossasaal Club 60
Fr., 13.12.2024 ab 15:00 Uhr Christbaumverkauf Gerätehaus der Feuerwehr Freiw. Feuerwehr
Sa., 14.12.2024 10:00 - 13:00 Uhr Christbaumverkauf Gerätehaus der Feuerwehr Freiw. Feuerwehr
Sa., 21.12.2024 Weihnachtskegeln TSV Uettingen
So., 22.12.2024 Weihnachtskegeln TSV Uettingen
Mo., 23.12.2024 20:00 Uhr Türmlestrinken Music-Hall Uettinger Jugend

So., 05.01.2025 19:30 Uhr Jahreshauptversammlung Fränkischer Landgasthof MGV Uettingen
Sa., 11.01.2025 ab 9:00 Uhr Christbaumsammelaktion Freiew. Feuerwehr
So., 12.01.2025 18:30 Uhr Taizé-Gebet kath. Kirche kath. Kirche

Markt Helmstadt
Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort/ Treff punkt Veranstalter

Di., 03.12.2024 17:00 Uhr Nicolaus und Engelschor Pfarrheim Helmstadt Melomania
Fr., 06.12.2024 14:00 Uhr Seniorenweihnachtsfeier Gasthaus Stern Marktgemeinde Helmstadt
Fr., 06.12.2024 18:00 Uhr Adventsfenster m. Nikolaus am Wasserhaus Gartenbauverein
Sa., 07.12.2024 ab 13:00 Uhr Christbaumverkauf Rathausplatz Freiw. Feuerwehr
Sa., 07.12.2024 17:00 Uhr Adventsbasar Milchhaus Helmstadt Melomania
Sa., 07.12.2024 19:00 Uhr Weihnachtsfeier Vereinsheim FC Helmstadt
Sa., 07.12.2024 ab 9:00 Uhr Altpapiersammlung beide Ortsteile kath. Kirche  St.Martin
So., 08.12.2024 18:00 Uhr Adventskonzert St. Ägidiuskirche Holzkirchhausen Gesangverein Sängerlust
Di., 10.12.2024 18:30 Uhr Fackelgottesdienst Rathausplatz kath. Kirche  St.Martin
Mi., 12.12.2024 18:30 Uhr Gemeinschaftsversammlung Sitzungssaal - VGem Gebäude VGem Helmstadt
So., 15.12.2024 11:40 Uhr Ausfl ug auf die Eisbahn Bushaltestelle "an der Waage" CSU-Ortsverband
So., 15.12.2024 16:00 Uhr Vorweihnachtl. Singen u. Musizieren St. Martinuskirche MGV Frohsinn
Mi., 18.12.2024 19:15 Uhr Martgemeinderatssitzung Sitzungssaal Rathaus Marktgemeinderat
Fr., 20.12.2024 5:45 Uhr Roratefrühstück Pfarrheim kath. Kirche  St.Martin
Fr., 20.12.2024 Rää-Abend Haus Frohsinn MGV Frohsinn
Sa., 21.12.2024 14:00 Uhr Korb-Theater Hans-Böhm-Halle
Mo., 23.12.2024 18:00 Uhr Adventsfenster mit besinnl. Auszeit Kirchvorplatz St. Martin kath. Kirche  St.Martin
Sa., 28.12.2024 14:00 Uhr Winterwanderung Pfeiff erhannes Denkmal CSU Ortsverband

So., 05.01.2025 Sternsinger kath. Kirche  St.Martin
So., 05.01.2025 20:00 Uhr Welcome Welsbachhalle SV Rot-Weiss
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Mitteilungen aus der Gemeinde

Holzkirchen mit Wüstenzell

Mitteilungen aus der Gemeinde

Leserinnenfoto von: Ellina  Scheff -Tulper
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 Informationen der Gemeinde Holzkirchen

Abfallentsorgung

Restmüll:    Mi. 11.12. und Di. 24.12.
Bioabfall:  Mi. 04.12. und Mi. 18.12.
Gelbe Tonne: Sa. 21.12.
Blaue Papiertonne: Mo. 16.12.

Wertstoff hof Aalbachtal Uettingen, Mittlere Stämmig 7
– auch Elektroschrott

und Wertstoff hof Kiesäcker Waldbüttelbrunn

Dienstag  von 9:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch  von 7:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag  von 9:00 – 18:00 Uhr
Freitag  von 9:00 – 18:00 Uhr
Samstag  von 9:00 – 14:00 Uhr

Sprechstunden des Bürgermeisters
Holzkirchen

Dienstag, 17:30 Uhr – 18:30 Uhr

Wüstenzell:
Dienstag, 18:30 – 19:30 Uhr 

Erreichbarkeit außerhalb der Sprechstunden:
Telefon: 0151- 125 863 06
E-Mail:  bgmholzkirchen@vgem-helmstadt.bayern.de

Bauhof:     E-Mail:  bauhof@holzkirchen-ufr.de

Wasserwart:  Tel. 09369-98 18 61

Hinweis: Der Wasserwart ist nur für die öff entliche Wasser-
versorgung der Gemeinde Holzkirchen verantwortlich. 

Private Installationen werden von ihm nicht durchgeführt.

Gemeindliche Bekanntmachungen

Im Bürgerinformationssystem der VGem 
Helmstadt haben Sie die Möglichkeit, einfach 
und schnell Informationen über öff entliche 
Sitzungen, Mandatsträger, Gremien und vie-
les mehr zu recherchieren.

Nutzen Sie hierfür einfach den folgenden Link 

http://buergerinfo.vg-helmstadt.de

„Bürgerinfo leicht gemacht”

und erfahren Sie mehr über die Arbeit des Gemeinderates der 
Gemeinde Holzkirchen.

Denken Sie daran: Aktuelle Informationen, Nachrichten und 
Termine sowie das Mitteilungsblatt der Mitgliedsgemeinden 
der VGem Helmstadt fi nden Sie auch in der Gemeinde-App!

Holzkirchen / Wüstenzell 
Tel. 0151/176 585 73

Jeden FREITAG

Tour 1:  Abfahrt 
Wüstenzell Bergstraße/Kirchbergstraße 09:10 Uhr
 Aalbachtalstraße, Bushaltestelle 09:15 Uhr
Holzkirchen Nibelungenstraße, Bushaltestelle 09:20 Uhr
 Alte Straße, Bushaltestelle 09:25 Uhr

Tour 2:  Abfahrt 
Wüstenzell Bergstraße/Kirchbergstraße 13:00 Uhr
 Aalbachtalstraße, Bushaltestelle 13:05 Uhr
Holzkirchen Nibelungenstraße, Bushaltestelle 13:10 Uhr
 Alte Straße, Bushaltestelle 13:15 Uhr

Tour 3:  Abfahrt
Wüstenzell Bergstraße/Kirchbergstraße 15:10 Uhr
 Aalbachtalstraße, Bushaltestelle 15:15 Uhr
Holzkirchen Nibelungenstraße, Bushaltestelle 15:20 Uhr
 Alte Straße, Bushaltestelle 15:25 Uhr

Fahrplan Bürgerbus

Liebe Leserinnen und Leser,
gerne veröff entlichen wir an dieser oder einer anderen Stelle in 
Ihrem Gemeindeteil schöne Fotomotive aus der Gemeinde, die 
Sie in Ihrem Garten, in Ihrer Umgebung oder beim Spaziergang 
in der Natur entdecken. 

Schicken Sie Ihre Bilder per E-Mail an vg@mageta-verlag.de, 

Betreff : Fotomotiv Holzkirchen... wir freuen uns darauf!

Iris Mende, Grafi k/Layout | MaGeTA-Verlag

Leserfotos

Leserinnenfoto: Ellina  Scheff -Tulper
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
traditionell nimmt man sich zum Jahresende hin etwas Zeit, um 
für das vergangene Jahr Bilanz zu ziehen. Hierbei habe ich oft 
das Gefühl, weniger geschaff t zu haben, als geplant. Allerdings 
bin ich auch positiv überrascht, wenn man sich die verschiede-
nen Aufgaben und Maßnahmen vor Augen führt, die bewältigt 
werden konnten. Wahrscheinlich liegt es an unserer Schnell-
lebigkeit und dem Ehrgeiz, möglichst weit in die Zukunft pla-
nen zu wollen. Eigentlich schade, da man hierbei oft vergisst, 
den Moment zu genießen und das Hier und Jetzt nicht bewusst 
wahrnimmt. Wenn man sich das jedoch vor Augen führt und 
es auch mal schaff t, die Drehzahl zu reduzieren, gewinnt man 
enorm an Lebensqualität, ist ausgeglichener und besser ge-
launt. Versuchen Sie es!

Betrachtet man die große Politik, so bleibt es turbulent. Die 
Kriege in der Ukraine und im nahen Osten dauern weiterhin 
an, die Wahlen in Amerika werden Europa vor große Heraus-
forderungen stellen und die aktuelle Bundesregierung streitet 
lieber, statt ein Land zu regieren. Die fi nanziellen Probleme be-
treff en alle Ebenen und eine Abhilfe hierfür ist nicht in Sicht. 
Aber auch hier sollten wir nicht den Kopf in den Sand stecken, 
man muss die Probleme lösen und sich im Sinne der Sache 
engagieren – es kann nur besser werden!

Gemeindlich haben wir im Jahr 2024 einiges realisieren kön-
nen. So wurde die Umbauplanung des Kindergartens weiter 
vorangetrieben, inklusive Ausweichquartier. Seit Ostern steht 
in der Holzkirchner Ortsmitte ein Eisautomat, welcher regen 
Zuspruch fi ndet. Im Mai wurden unsere neuen Maibäume ge-
stellt, es fehlen lediglich die Wappen in Wüstenzell. Im Juni hat 
der Gemeinderat mit einer Radtour anlässlich seines 40-jäh-
rigen Dienstjubiläums den 2. Bürgermeister überrascht. Mit 
Remlingen haben wir einen Partner bei unserem Projekt Fern-
wasseranschluss gewinnen können, so dass sich die Kosten für 
beide Gemeinden reduzieren werden. Über das Regionalbud-
get konnten in diesem Jahr zwei Projekte (Wanderwege und 
Grillplatz am Sportplatz) umgesetzt werden. Vielen lieben Dank 
an die ehrenamtlichen Helfer! Im September wurde das erste 
Jugendzeltlager durchgeführt, welches sehr gut angenommen 
wurde – mein herzlicher Dank gilt unserer Jugendbeauftrag-
ten und ihrem Organisationsteam! Ebenfalls im September 
konnte der Jugendraum im Wüstenzeller Rathaus in Betrieb 
genommen werden, welcher durch die Jugend eigenverant-
wortlich hergerichtet wurde. Seit Oktober hat die Verkehrs-
überwachung ihren Betrieb aufgenommen, ich hoff e, es zeigt 
entsprechend Wirkung. Die Bauleitplanung unseres Flächen-
Photovoltaik-Projektes ist angestoßen, zu gegebener Zeit wird 
die Projektfi rma einen Informationsabend abhalten und ins-
besondere die Beteiligungsmöglichkeiten erläutern. Nach dem 
Jahreswechsel wird die UV-Desinfektionsanlage in die Prozess-
leitsteuerung unserer Wasserversorgung eingebunden und 
die Netzersatzeinspeisungen am Brunnen und am Hochbehäl-
ter installiert, so dass wir in 2025 das Großprojekt Fernwasser-
anschluss beginnen können.

In der Verwaltung ist die Belastung weiter gestiegen, insbeson-
dere die Grundsteuerreform, Umsatzsteuerpfl icht für Kommu-
nen und die verschiedenen Bau- und Erschließungsprojekte in 
unseren Mitgliedsgemeinden verlangten meinem Team eini-
ges ab. Hinzu kamen noch personelle Engpässe aufgrund von 
Ausfallzeiten/Vakanzen, die durch das verbliebene Personal 
kompensiert werden mussten. Insgesamt ein sehr forderndes 
Jahr, dennoch mit respektablem Ergebnis. Für die geleistete Ar-
beit mein herzlicher Dank!

Oft wird von insgesamt schwierigen Zeiten und von Druck ge-
sprochen, aber letztendlich liegt es an uns, ob wir das zulassen 
und wie wir damit umgehen. Die sogenannte Verrohung der 
Gesellschaft ist in aller Munde und es ist auch relativ einfach, 
seinen Unmut und Frust an anderen auszulassen. Wahre Stär-
ke ist, wenn man trotz Termin- und Leistungsdruck sich seine 
Menschlichkeit bewahrt und auch in schwierigen Situationen 
mit seinem Gegenüber einen respektvollen und höfl ichen Um-
gang pfl egt.

Zu guter Letzt darf ich mich bei all meinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern bedanken. Ihr leistet tolle Arbeit und ich 
freue mich, Euch im Team zu haben! 

Ich wünsche Euch und Ihnen 

eine besinnliche Adventszeit und ein schönes, 

friedvolles Weihnachtsfest. 

Nutzen sie die Weihnachtszeit zu positiven Begegnungen und 
Gesprächen im Kreise der Familie. Diesen Wunsch darf ich 
auch im Namen des Gemeinderates, meiner Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und der Bediensteten der Verwaltungsge-
meinschaft Helmstadt aussprechen.

Holzkirchen, im Dezember 2024 Ihr, Daniel Bachmann
   1. Bürgermeister
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 Informationen der Gemeinde Holzkirchen

Öff entliche Gemeinderatssitzung 

Holzkirchen
Montag, 9. Dezember
19:00 Uhr
Gemeindesaal, Gemeindehaus 

Auszug aus der 
Gemeinderatssitzung
vom 28.10.2024

Neugestaltung der Bepfl anzung an der Kreuzung 
in Wüstenzell
In der Gemeinderatssitzung vom 17.04.2023 wurde vom Ar-
beitskreis 2 Soziales unter TOP 1 die verschiedenen Maß-
nahmen im Rahmen der Dorferneuerung vorgestellt; in der 
darauff olgenden Sitzung am 15.05.2023 wurde dann vom 
Gemeinderat eine Prioritätenliste der geplanten Maßnahmen 
festgelegt.

Ziel ist es, dass einige Projekte auch schon kurzfristig und au-
ßerhalb der Dorferneuerung umgesetzt werden.

Zum Projekt „Ortsmittengestaltung in Wüstenzell“ liegt nun ein 
Angebot der Gärtnerei Hupp, Höchberg für die Umgestaltung 
der Beetfl ächen im Kreuzungsbereich in Wüstenzell vor; das 
Angebot vom 06.10.2024 beläuft sich auf 11.783,38 € brutto.

Das Staatliche Bauamt hat den Planungen der Gemeinde zuge-
stimmt; Voraussetzung ist, dass die erforderlichen Sichtfelder 
(3/70 m) im Kreuzungsbereich eingehalten werden und die Er-
kennbarkeit der Wegweiser gewährleistet ist. Der zu erstellen-
de Hügel darf somit max. 1,0 m hoch sein.

Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung. Für das Jahr 2025 
werden entsprechend Mittel bereitgestellt.

Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich, die Gärtnerei Hupp, 
Höchberg gemäß Angebot vom 06.10.2024 mit der Umgestal-
tung der Beetfl ächen im Kreuzungsbereich Wüstenzell zum An-
gebotspreis von 11.783,38 € brutto zu beauftragen; die Umset-
zung soll 2025 erfolgen.

Gemeinderat Grundsteuerreform; Erlass einer Satzung über 
die Festsetzung der Grundsteuerhebesätze
Am 10. April 2018 erklärte das Bundesverfassungsgericht 
die Berechnungsgrundlage des derzeit gültigen Systems der 
Grundsteuer auf Grundlage der sogenannten Einheitswerte 
für verfassungswidrig. In der Folge beschloss der Bundestag 
ein neues Bundesmodell für die Grundsteuer und versah dies 
mit einer Öff nungsklausel, die den Ländern wiederum die Ein-
führung eines abweichenden Systems ermöglichte. Hiervon 
machte der Bayerische Landtag Gebrauch und erließ das Bay-
erische Grundsteuergesetz (BayGrStG; hiergegen sind aktuell 
zwei Popularklagen vor dem Bayerischen Verfassungsgerichts-
hof anhängig [AZ: Vf. 8-VII-22 und Vf. 17-VII-22]). Mit diesem 
Gesetz wird für Grundstücke in Bayern anstelle der Einheits-
bewertung ein wertunabhängiges Flächenmodell umgesetzt.

Die Reform der Grundsteuer soll laut Bundes- und Landespo-
litik möglichst aufkommensneutral erfolgen. Der Begriff  der 
Aufkommensneutralität wird oft missverstanden. Aufkom-
mensneutralität bedeutet nicht, dass die individuelle Grund-
steuer des jeweiligen Grundstückseigentümers gleich hoch 
bleibt. Aufgrund der Verfassungswidrigkeit des alten Grund-
steuersystems muss es sogar zu individuellen Verschiebungen 
durch die Reform kommen. Aufkommensneutralität bedeu-
tet nur, dass die Gemeinde nach Umsetzung der Reform ihr 
Grundsteueraufkommen insgesamt stabil halten kann – also 
im Jahr 2025 ähnlich viel an Aufkommen aus der Grundsteuer 
hat wie in den Jahren vor der Reform. Es gibt allerdings keine 
gesetzliche Pfl icht zur Aufkommensneutralität! Keine Gemein-
de erhöht demnach wegen der Reform das Grundsteuerauf-
kommen, dies widerspräche dem Gebot der Aufkommens-
neutralität. Allerdings kann es vor Ort notwendig sein, unter 
anderen Gesichtspunkten (also unabhängig von der Reform) 
die Grundsteuereinnahmen insgesamt angemessen im Jahr 
2025 anzuheben. Schließlich sind die Gemeinden gesetzlich 
verpfl ichtet, ihre Haushalte auszugleichen. Reichen die Finanz-
mittel zur Erfüllung der aktuell anstehenden Aufgaben nicht 
aus, müssen auch angemessene Steuererhöhungen diskutiert 
und bei Bedarf auch Mehrreinnahmen aus der Grundsteuer 
durch höhere Hebesätze generiert werden.

Es ist davon auszugehen, dass nach Versand der Grundsteu-
erbescheide zahlreiche Änderungsanträge aufgrund von feh-
lerhaften Grundsteuererklärungen eingehen werden. Etwaige 
Änderungen der Grundlagenbescheide können die aktuellen 
Messbeträge nochmals stark beeinfl ussen, weshalb eine siche-
re und präzise Berechnung eines aufkommensneutralen He-
besatzes derzeit nicht möglich ist.

Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich bei der Grundsteuer 
-A- einen Hebesatz von 400 und bei der Grundsteuer -B- einen 
Hebesatz von 230 sowie die notwendige Satzungsänderung.
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Vereinsnachrichten

 

  

DDie Vorstandschaft ddes FC Holzkirchen 

FC Holzkirchen
1949 e.V.

Einladung zur Winterwanderung
Der FC HOLZKIRCHEN lädt alle Interessierten herzlich ein zur

Winterwanderung

Samstag, den 11.01.2025

Treff punkt: 13:00 Uhr am Marktplatz in Holzkirchen

Um die Verpfl egung besser planen 
zu können, bitten wir um Anmeldung 
per Telefon o. WhatsApp bei 
Claus Pilsner: 0151-22052998

Wir freuen uns, wenn Ihr dabei seid!

Sängerrunde Holzkirchen

  

Einladung zur Weihnachtsfeier  

                der Sängerrunde Holzkirchen 

am Sonntag, 8. Dezember 24  
ab 17 Uhr im Gasthaus zum Löwen   

in Dertingen   
 

Leserfoto: Frank Huppmann
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Vereinsnachrichten

Seniorenkreis Aalbachtal Wüstenzell

Der Seniorenkreis wünscht allen 

eine besinnliche Weihnachtszeit

und ein gesundes und glückliches neues Jahr.

Seniorenkreis
Weihnachtsfeier im Weingut Österlein

Dienstag, 10. Dezember ab 14:30 Uhr

Neben den Senioren sind auch wieder alle Helfer, die den Se-
niorenkreis im letztem Jahr unterstützt haben, recht herzlich 
eingeladen.

Busshuttle ab 14:15 Uhr Ortsmitte bzw. Bergstraße
Fahrer: Willi Weis

Wandergruppe: Treff punkt 14:00 Uhr Ortsmitte
wer mit nach Dertingen laufen möchte.

Wandergruppe 
Rückblick:
Wanderung im November 
Die erste Herbstwanderung 2024 der Senioren, führte die 
Teilnehmer durch die Wüstenzeller und Dertinger Weinberge 
nach Dertingen. Im Gasthaus zum Löwen wurde gerastet und 
am Fahrradweg gings am Abend zurück nach Wüstenzell. 

Strecke ca. 8 km

Fotos: Jürgen Kohrmann

Rückblick:
Treff en im November
40 Senioren fanden sich zum Treff en der Senioren im Vereins-
heim ein. Sehr abwechslungsreich gestaltete sich der Nach-
mittag. Josef hielt die Kirchweih hoch, Berthold berichtete in 
Gedichtform vom VDK Ausfl ug, und Reinhold erinnerte an den 
früheren Kirchgang.

Wolfgang nutzte die Gelegenheit wieder, um den Senioren 
einige Übungen beizubringen. Stuhlgymnastik war angesagt. 
(siehe Bild)

Kontakt: Wolfgang Henke 09369 1279

Jürgen Kohrmann 09369 8105

Schützenverein 
Holzkirchen

Nächste Wanderung: 
Donnerstag, 5. Dezember, um 13:00 Uhr
Treff punkt in der Ortsmitte
Fahrt nach Urphar, anschl. Wanderung nach

Wertheim/Eichel (Café Kachel) zurück.



Mitteilungsblatt der Mitgliedsgemeinden der VGem Helmstadt    Dezember 2024 25

Vereinsnachrichten

Die Nachbarschaftshilfe 
„Wir helfen gerne“ 
hat das grundsätzliche Ziel, auf die 
Bedürfnisse von älteren und hilfsbedürfti-
gen Bürgerinnen und Bürger einzugehen.

Wir koordinieren Unterstützungsleistungen 
für die gesamte Bevölkerung, jedoch stehen 
ältere Menschen besonders im Fokus.

Folgende Dienstleistungen 
können wir anbieten:

- Unterstützung beim Einkauf
- Begleitung bei Arzt- und Behördengängen
- Besuche, Gespräche und Information
- Kleine Garten- und Hausarbeiten

(nicht regelmäßig, nur im Notfall)
- Kurzfristige Betreuung (stundenweise)
- Vorlesen und Spaziergänge
- Regelmäßige Nachfrage bei Alleinstehenden
- Hausaufgabenhilfe

Die Sprechstunden im Rathaus Wüstenzell entfallen bis auf 
Weiteres. Gerne kann ein persönlicher Termin vereinbart werden.

Wir sind zu jeder Zeit per E-Mail und telefonisch erreichbar.

Telefon: 0151- 61 57 91 82

E-Mail: nachbarschaftshilfe@holzkirchen-ufr.de

Nachbarschaftshilfe

Senioren-Café 60+

„Adventswanderung“
nach Dertingen ins Gasthaus „ Zum Löwen“

am Donnerstag, 12. Dezember,

Treff punkt: 14:30 Uhr am Feuerwehrhaus Holzkirchen

Jungsenioren

Adventliche Weihnachtsgrüße und ein Frohes Fest 

wünscht Ihnen Ihre

Seniorenbeauftragte, Ursula R. Deisinger

Wann fängt Weihnachten an?
... wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht

Geborgenheit, helles Leben verspricht,
und du zögerst nicht.

sondern du gehst, so wie du bist
darauf zu -

dann, ja dann fängt Weihnachten an.
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ANZEIGEN

Edelmetallshop Würzburg | Wörthstraße 15 | 97082 Würzburg | www.edelmetallshop-wuerzburg.deDAS GOLDENE FUNDAMENT.

Altgold- und Alt-
silberankauf

Pfandleihe Tafelgeschäft

Diskret und ohne 
Kreditprüfung zu 
Ihrem Darlehen.

Mehr Produkte 

www.metallorum.de

Ihrem Darlehen.

sofort Ihr Geld!

schnellste 
Darlehen der Welt: bei uns im 
Edelmetallshop!

20g Goldbarren
diskretes und unkompliziertes 

SIE SUCHEN 
MEHR PRODUKTE 

ZUM THEMA 
EDELMETALL? 

Schließfächer, 
Sparpläne und Depots

Beratungstermin!
Mitglied im 
Zentralverband 

Ankaufsrechner 

ARBEITEN IM  
BLINDENINSTITUT 
WÜRZBURG. 
Aktiv Leben mitgestalten. JETZT 

BEWERBEN!

•
•

•
•
•

•

-
rischen und therapeutischen Ange-
bote suchen wir Mitarbeiter*innen 
(m/w/d):

Sie arbeiten gerne mit Menschen mit Behinderung, wünschen sich ausreichend Zeit für Ihre 
Arbeit und schätzen einen großen Spielraum, um eigene Ideen einzubringen? 
Hierfür suchen wir engagierte und leidenschaftliche Mitarbeiter*innen für unser Blindeninstitut 
mit den Standorten in Würzburg und Kitzingen.
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Mitteilungen aus der Marktgemeinde

Remlingen
Mitteilungen aus der Marktgemeinde
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Informationen des Marktes Remlingen

Restmüll:   Mi. 11.12. und Di. 24.12.
Bioabfall: Mi. 04.12. und Mi. 18.12. 
Gelbe Tonne: Sa. 28.12.
Blaue Papiertonne:  Fr. 13.12.

Wertstoff hof Aalbachtal Uettingen, Mittlere Stämmig 7
– auch Elektroschrott

und Wertstoff hof Kiesäcker Waldbüttelbrunn
Dienstag  von 9:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch  von 7:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag  von 9:00 – 18:00 Uhr
Freitag  von 9:00 – 18:00 Uhr
Samstag  von 9:00 – 14:00 Uhr

Abfallentsorgung

Rathaus Remlingen: Tel. 09369-2315
E-Mail: bgmremlingen@vgem-helmstadt.bayern.de

und   rathaus@remlingen.de

Rathaus geöff net:
 Montag  16:00 - 18:00 Uhr
 Mittwoch  10:00 - 12:00 Uhr
 Freitag  10:00 - 14:00 Uhr

Bürgermeister-Sprechstunde:
Montag und Mittwoch von 18:00 - 19:00 Uhr

Erreichbarkeit bei NOTFÄLLEN
                 Bürgermeister        Tel. 0152 59 50 31 24
                Bauhof:           Tel. 0162 15 65 318
                                Klärwärter:               Tel. 0152 28 81 21 06
                Wasserwart:           Tel. 0173 18 95 177

Besuchen Sie uns auch unter: www.remlingen.de

Gemeindliche Bekanntmachungen

Im Bürgerinformationssystem der VGem Helmstadt haben Sie 
die Möglichkeit, einfach und schnell Informationen über öff ent-
liche Sitzungen, Mandatsträger, Gremien und vieles mehr zu 
recherchieren.

Nutzen Sie hierfür einfach den folgenden 
Link 

http://buergerinfo.vg-helmstadt.de

und erfahren Sie mehr über die Arbeit des 
Marktgemeinderates des Marktes Rem-
lingen.

Denken Sie daran: Aktuelle Informationen, 
Nachrichten und Termine sowie das Mit-
teilungsblatt der Mitgliedsgemeinden 
der VGem Helmstadt fi nden Sie auch in 
der Gemeinde-App!

„Bürgerinfo leicht gemacht”

Bürgerbus Remlingen

Liebe Bürgerinnen und Bürger !
JEDER wird auf Wunsch Zuhause abgeholt und auch              JEDER wird auf Wunsch Zuhause abgeholt und auch

wieder nach Hause gebracht!

Das Angebot gilt für ALLE, unabhängig von Alter
d G dh it t d & i t k t l !!oder Gesundheitszustand & ist kostenlos!!  

Es schont die Umwelt und fördert die Gemeinschaft.

Wir ststehen beie  Frageg n geg rne zur Verffügüggunu ggg
BBBüBüBüüüüBBüBBüBBürgrrggerbbuuus/s/sss HHHananaandyydyyyy 0000000001515111 1/1///1//1//////11171717171117111 66666666666555555555 85858555855585855585 777333

E-E-E--E-E-EEE--E MaMaMaMaaaaaaM ililililililililililiilliiililililiillil:::::::::::::::::::::::: rrarrrrrrarrrr ththtthtthtthththththththhthththhhhhhhhauauauaauauaaauaaaaaa @s@s@s@s@@@@@s@@@@@@@@@@@rrerererrrerremlmliningeggegggggggggggggg nn.dddddeddeeeeedeeededeeeedeedededeee 
ooooododooododooooooooooooodooooooooooooooo eerereeeeeeeeeeeere TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTelelelelelelelelellllelelelelelelleleeleeelleleeleeleleeleleeeleleellelellleelelel.......... 222222223222222232 1111515151555555551555511555555551155555555555555115555555555555555515555555 RRRRRRRRRattttttttttttatttattttttttttta hahahhahhahahahahhahahahahaahhhahahhahahahahhahhahaaahahahahahhahaaaaahahhahahahhaaaaaaaaahahhahahahahhahhahhhaahahhhah uusuusuuusususususususuusuuususususususuuuusssusususususssuuu RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRememememememememememmememmmemmmmmemmmmememmmeememmmmmmmmmmmmemeememmememmemme llililililiilllililililllilililllllllllilililllllilllillllllllllllllllll nggggngggngggngggggggngngggggggeeeeeenenenenenenneneneeneneeennennenneneneeneneeneeeneneeenneeeeeeeeeeneneeee

Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte, Kataloge und 
Bücher müssen nicht in die blaue Altpapierton-
ne. Gerne holen wir immer am letzten Samstag im 
Monat ab 10:00 Uhr Ihre bereitgestellten Sachen ab. 

Nächster Termin: Samstag, 28. Dezember

Altpapiersammlung des TSV Remlingen

Literaturkreis in Remlingen

Lust auf Lesen und neue Entdeckungen?
Wenn Sie ein Lieblingsbuch mit anderen teilen möchten, oder ein 
neues Lieblingsbuch fi nden wollen, dann sind Sie bei uns richtig.

Wir treff en uns in der Regel am 1. Dienstag im Monat
jeweils 19:00 Uhr in der Bücherei Remlingen. 

Nächste Termine: 
Dienstag, 3. Dezember und Dienstag, 7. Januar

Eingeladen sind alle Leser, gerne auch Zuhörer.
Bücherei in Remlingen, Am Kies 7, 97280 Remlingen

Wir freuen uns auf Sie!

Ansprechpartner ist: Ute Ebeling Telefon: 0162-9072467
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

wie Sie aus dem Sitzungsprotokoll schon ersehen konnten, hat 
der Marktgemeinderat nach ausführlicher Diskussion bei der 
Grundsteuer B den Hebesatz von 300 auf 250 gesenkt.

In der Summe entspricht dies einer leichten Erhöhung. Nach-
dem der Hebesatz seit den 60er Jahren unverändert war und 
parallel die Infl ation nicht vor der Kommune Halt machte, hat 
man diese Erhöhung beschlossen.

Gemeindliche Nachrichten 
des Marktes Remlingen

Aufruf für Vorschläge!
Aus dem Vereinetreff  heraus wurde der Wunsch nach einem 
Neujahrsempfang mit Ehrungen für besondere Verdienste ge-
äußert.

Als Termin wurde Sonntag, der 12. Januar 2025 vereinbart. 
Ort und Uhrzeit werden noch bekanntgegeben.

Bis zum 31.12.2024 können Personen vorgeschlagen werden,

z.B.

• mit sportlichen, musikalischen oder künstlerischen Erfol-
gen im Jahr 2024, 

• mit Auszeichnungen für herausragende Leistungen im 
schulischen oder Ausbildungsbereich im Jahr 2024, 

• mit langjährigem ehrenamtlichen Engagement in unserer 
Gemeinde und darüber hinaus,

• mit weiteren Tätigkeitsfeldern, die Sie für ehrungswürdig 
halten.

Der Vorschlag muss als Schreiben entweder beim Rathaus ab-
gegeben/eingeworfen oder als E-Mail an rathaus@remlingen.de
geschickt werden.

Bitte nennen Sie die vorgeschlagene Person mit Vor- und Nach-
namen sowie Anschrift und reichen Sie eine kurze Begründung 
mit ein.

Der Absender mit Telefonnummer für Rückfragen muss eben-
falls angegeben sein.

Mit freundlichen Gruß,

1. Bürgermeister

Günter Schumacher

Neujahrsempfang 2025

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Das zu Ende gehende Jahr 2024 und die bevorstehenden Feier-
tage regen uns an, Rückschau zu halten und positive und nega-
tive Ereignisse des Jahres in die Waagschale zu werfen. 

Bei vielen von Ihnen – so hoff e ich – werden die positiven Er-
eignisse überwiegen, so dass Sie mit Zufriedenheit auf das zu 
Ende gehende Jahr zurückblicken können.

Bei manchen Mitbürgerinnen und Mitbürgern werden aber 
die weniger schönen und traurigen Ereignisse im Vordergrund 
stehen.

Besonders Ihnen – liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger – ge-
hört mein ganzes Mitgefühl. Ich kann Sie nur mit der Feststel-
lung trösten, dass die Zeit Wunden heilt und auch für Sie wie-
der Tage kommen werden, die das geschehene Leid teilweise 
vergessen lassen. Ich wünsche Ihnen dafür viel Kraft.

Zum bevorstehenden Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel 
ist es mir ein besonderes Anliegen, mich bei allen für ihr Inter-
esse und für ihr Verständnis, für auch manchmal unangeneh-
me Entscheidungen zu bedanken.

Mein Dank gilt auch allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in 
sozialen Einrichtungen, in den Kirchgemeinden oder in unse-
ren Vereinen – ob auf sportlichem oder kulturellem Gebiet, die 
ehrenamtlich ihre Freizeit und ihre Persönlichkeit eingebracht 
haben. Bitte führen Sie Ihre Dienste auch im neuen Jahr mit 
demselben Schwung und Elan aus, wie Sie das im Jahr 2024 
getan haben.

Ebenfalls möchte ich mich bei allen bedanken, die in kommu-
nalen Gremien, in der Verwaltung oder aus eigener Initiative 
örtliche Aufgaben wahrgenommen haben und für ihre Mitbür-
ger da waren, wenn sie gebraucht wurden.

Die bevorstehenden Feiertage sollen Ihnen viel Freude und 
Zeit dafür bringen, sich wieder auf das Wesentliche zu besin-
nen und Kraft für das neue Jahr zu tanken. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen allen ein friedvolles Weihnachtsfest, einen 
gelungenen Jahreswechsel und ein gesundes und erfolgrei-
ches Jahr 2025.

Mögen möglichst viele Ihrer Wünsche und Vorhaben in Erfül-
lung gehen.

Ihr Bürgermeister

Günter Schumacher

Nachtrag zum Saatmarkt
1. Bgm Günter Schumacher gratuliert Timo Roth, dem jüngs-
ten Teilnehmer am Schleppertreff en, zum ältesten Schlepper 
- einem Deutz mit Baujahr 1950. 

Foto: Tanja Putz-Thoma
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Informationen des Marktes Remlingen

Am Sonntag freut sich der Markt Remlingen auf alle 
Besucher des traditionellen Weihnachtsmarktes, 
der von 11 bis 18 Uhr geöffnet ist. Ein breit gefächer-
tes Angebot von handgefertigter Keramik, Gewürze, 

er-
warten Sie. 
Ein zusätzliches Highlight! Ab 13.30 Uhr können Sie in 
der Turnhalle die „Turnstars Remlingen“ bestaunen. 
Mädchen ab 11 Jahren turnen für das Publikum auf dem 
Schwebebalken und auf dem Boden. 

Ein großer Christbaumverkauf Samstag von 
14.00 -17.00 Uhr und Sonntag ab 11.00 Uhr im “Schafhof“ 
statt. 

Auch im Rathaus werden hochwertige Produkte ange-
boten, die Ihren neuen Besitzern viel Freude bereiten 
werden. 
Die Kapelle „Auftakt“ wird mit ihrem Nachwuchs und 
mit der Bläsergruppe ab 15.00 Uhr mit musikalischen 
Einlagen die Besucher in die weihnachtliche Zeit ein-
stimmen.
Für unsere kleinen Gäste kommt der Weihnachtsmann
zu uns nach Remlingen auf den Weihnachtsmarkt und 
lässt Kinderaugen wieder strahlen!! 

Der Markt Remlingen freut sich auf alle Besucher der 
schwedischen Nacht und des Weihnachtsmarkts 2024 
und wünscht allen Menschen eine besinnliche Vor-
weihnachtszeit!

Zu später Stunde, ca. 21:00 Uhr, beginnt die Feuer-
show der Gruppe „Magister of Fire“, die mit brennen-
den Rädern, Feuerspuckern und wirbelnden Fackeln für 
Begeisterung und Faszination sorgen. Die spannende 
Aufführung, perfekt abgestimmt auf die Musik, bietet 
wieder eine einzigartige Atmosphäre. 
Um 22 Uhr endet die Schwedische Nacht. 

Die Remlinger laden am Vorabend des Weihnachts-
marktes zur 9. Schwedischen Nacht auf dem Markplatz 
ein. 
Genießen Sie zwischen den weihnachtlich dekorier-
ten Verkaufsbuden heimelige Musik und kulinarische 
Köstlichkeiten. Die aufgestellten Feuertonnen spen-
den Wärme und laden zum gemütlichen Verweilen und 
Plaudern mit Freunden und Bekannten ein. 
Der Posaunenchor Remlingen verzaubert Jung und Alt 
mit adventlichen Musikstücken ab 18.00 Uhr. Ein Bum-
mel über den abendlichen Markt bietet allerlei Köst-
lichkeiten und Getränkespezialitäten. Stärken Sie sich 
bei Met und Grog, Punsch oder Feuerzangenbowle und 
genießen Sie schwedische, fränkische und andere re-
gionale Spezialitäten, die Ihnen die Remlinger Vereine 
und einige Privatleute anbieten. Leckere Cocktails gibt 
es in der beheizten Kellerbar. Kulinarisch werden alle 
Besucher auf Ihre Kosten kommen, es haben sich auch 
Köstlichkeiten aus der Karibik und ein BBQ-Foodtruck
von der Holzmühle angemeldet.

Endlich wieder ...
Glühwein, Kunst

und
Weihnachts-      stimmung!

Köstlichkeiten aus der K
von der Holzmühle angem

nschen eine besinnliche Vor-
schwed
und wü
weihn

h
ünscht 

achtszeit!ihna

d ein BBQ-FoodtruckSchwedische Nacht
17 bis 22 Uhr Marktplatz Remlingen

14.12.24

WEIH
NACHTS
MARKT
15.Dezember
11 bis 18 Uhr

Remlinger

1.   Daniel Hemmrich: Cocktailkeller  

2.  Vereinsstüble: Karibische Gerichte & Cocktails

3.  Johannes Wehr: Glühmost und Raclette

4.  TSV Remlingen: Glühwein, Bratwurstbrötchen, Bier 
      & alkoholfreie Getränke  

5.  Kapelle “Auftakt“ : Heidelbeer-Glühwein,  alkoholfreier
      Früchtepunsch, Glühlilett & Waffeln 

6.  Männergesangverein 1871 Remlingen e.V.  Rostbrat-
      würste, Feuerzangenbowle, Kinderpunch, 
      Bier & alkoholfreie Getränke

7.  Gemischter Chor: Hot Aperol, heißer O-Saft & Gebäck 

8.  Zehnthof Weiss: eine kleine feine Auswahl 
      Weinspezialitäten

9.  Holzmühle BBQ: Smashburgers & Fritten

Fam. Gersitz: Christbaumverkauf im Schafhof 
      zwischen 14.00 & 16.00 Uhr

mit Kaffee und Kuchen, in der Turnhalle 

2.   Gesell: Töpferwaren, in der Turnhalle

3.   Kuhn Marlise: handgestrickte Socken für Damen und Herren

4.   FFW Remlingen: Spanferkel (Mittagessen), Getränke,
       Kaffee & Kuchen, im Feuerwehrhaus 

5.   Fam. Gersitz: Christbaumverkauf ab 11.00 Uhr, im Schafhof

6.   Genussschmiede Traub: Wurst & Wildspezialitäten im Glas,
        Marktheidenfelder Straße

7.   Weiss: Wein & Präsente, Marktheidenfelder Straße

8.   Müller: Obstbrände, Marktheidenfelder Straße

9.   Englert H. : Wolle, Gesticktes & Dekoartikel, 

10. Zehnthof Weiss: Glühwein, im Hof Fam. Weiss

11.  Genussschmiede Traub: Wildbratwurst, Bratwurst, 

im Hof Fam. Weiss

12. Bauer: Wein & handgemachte Spezialitäten 

13.  Gärtnerei Haas: Saatgut, selbst Eingekochtes, Chutneys, 
         Fruchtaufstriche & Apfelsaft, Marktheidenfelder Straße

14.  Huber: JEMAKO, Verkauf von Reinigungsmitteln/-Produkten 

15.  Schleßmann: Nahrungsergänzungsmittel, hochverfügbar u.
        mit einzigartigem NTC, Marktheidenfelder Straße

16.  Mayer: Düfte von Scentsy z.B Duftlampen & Wachs

17.  Fischer: Mary Kay Kosmetik für Männer und Frauen

18.  Eyrich: Allerlei Nützliches & Deko, Marktheidenfelder Straße

19.  Götz Crêperie: Crêpes & Kaffee , Marktheidenfelder Straße

20. Foto-Studio Schwab: Fotoausstellung & Fotobus 

21.  Pizza Hoti: Pizza, Würzburger Straße

22. Putz-Thoma: Anzündholz & Schwedenfeuer aus heimischen
         Wäldern, Plätzchen & gebrannte Walnüsse 

23. Waldkindergarten: Glücksrad & Selbstgebasteltes

24. Staab: Winteraccessoires (Schals, Mützen,  Handschuhe,
        Gürtel & Hüte), Würzburger Straße

25. Ressler: Langosch, Würzburger Straße

26. Metzgerei Schumacher: Wurstspezialitäten & Präsentkörbe, 
        am Marktplatz

27. Kindergarten Remlingen: Glühwein & Waffeln, am Marktplatz

28. Holzmühle BBQ:Smashburger & Fritten, am Marktplatz

29. Hemmrich: Cocktailkeller, am Marktplatz   

30. Schäbler: Nudeln, am Marktplatz 

31.  Mayer: Strümpfe & Strickwaren, am Marktplatz

32. Spachmann: Gewürzmischungen, Kräutersalze, Rauchsalz 
        & Gemüsepaste, am Marktplatz

33. Vereinsstüble Remlingen: Karibische Gerichte & Cocktails

34. Geissner: Beauty of Homeland Makramee, weihnachtliche 
        Basteleien, warme Getränke, am Marktplatz

35. Weihrauch: Klappkarten, Kalender mit Motiven aus der Region,
        Rathaus

36. Englert: Holzspielwaren, Weihnachtsdeko, Filzpantoffeln &
        Gestricktes, Rathaus

         andere Maltechniken, Rathaus

38. Stollberger: selbstgefertigte Holzarbeiten & Deko, Rathaus

39. Schieberl: gelaserte Artikel, Rathaus

                 Teilnehmer 
14.12.2024 am Marktplatz

Teilnehmer 
              15.12.2024

WEIHNACHTS-
        MARKT

Ab 18.00 Uhr: spielt der Posaunenchor Remlingen 

Ab 21.00 Uhr: Feuershow Magister-of-Fire 

SCHWEDISCHE
        NACHT

www.remlingen.de
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Marktgemeinderat

Auszug aus der Marktgemeinderatssitzung
vom 29.10.2024

TOP 2 
Grundsteuerreform; Erlass einer Satzung 
über die Festsetzung der Grundsteuerhebesätze
Am 10. April 2018 erklärte das Bundesverfassungsgericht 
die Berechnungsgrundlage des derzeit gültigen Systems der 
Grundsteuer auf Grundlage der sogenannten Einheitswerte 
für verfassungswidrig. In der Folge beschloss der Bundestag 
ein neues Bundesmodell für die Grundsteuer und versah dies 
mit einer Öff nungsklausel, die den Ländern wiederum die Ein-
führung eines abweichenden Systems ermöglichte. Hiervon 
machte der Bayerische Landtag Gebrauch und erließ das Bay-
erische Grundsteuergesetz (BayGrStG; hiergegen sind aktuell 
zwei Popularklagen vor dem Bayerischen Verfassungsgerichts-
hof anhängig [AZ: Vf. 8-VII-22 und Vf. 17-VII-22]). Mit diesem 
Gesetz wird für Grundstücke in Bayern anstelle der Einheits-
bewertung ein wertunabhängiges Flächenmodell umgesetzt.

Die Reform der Grundsteuer soll laut Bundes- und Landespo-
litik möglichst aufkommensneutral erfolgen. Der Begriff  der 
Aufkommensneutralität wird oft missverstanden. Aufkom-
mensneutralität bedeutet nicht, dass die individuelle Grund-
steuer des jeweiligen Grundstückseigentümers gleich hoch 
bleibt. Aufgrund der Verfassungswidrigkeit des alten Grund-
steuersystems muss es sogar zu individuellen Verschiebungen 
durch die Reform kommen. Aufkommensneutralität bedeu-
tet nur, dass die Gemeinde nach Umsetzung der Reform ihr 
Grundsteueraufkommen insgesamt stabil halten kann – also 
im Jahr 2025 ähnlich viel an Aufkommen aus der Grundsteuer 
hat wie in den Jahren vor der Reform. Es gibt allerdings keine 
gesetzliche Pfl icht zur Aufkommensneutralität! Keine Gemein-
de erhöht demnach wegen deReform das Grundsteuerauf-
kommen, dies widerspräche dem Gebot der Aufkommens-
neutralität. Allerdings kann es vor Ort notwendig sein, unter 
anderen Gesichtspunkten (also unabhängig von der Reform) 
die Grundsteuereinnahmen insgesamt angemessen im Jahr 
2025 anzuheben. Schließlich sind die Gemeinden gesetzlich 
verpfl ichtet, ihre Haushalte auszugleichen. Reichen die Finanz-
mittel zur Erfüllung der aktuell anstehenden Aufgaben nicht 
aus, müssen auch angemessene Steuererhöhungen diskutiert 
und bei Bedarf auch Mehrreinnahmen aus der Grundsteuer 
durch höhere Hebesätze generiert werden.

Berechnung aufkommensneutrale Hebesätze:

Grundsteuer -A-

Summe aller Messbeträge zum Stichtag 
31.12.2024 

8.554,25 €

Hebesatz im Jahre 2024 300

Steueraufkommen 25.662,75 €

Summe aller vorhandenen Messbeträge 
zum Stichtag 01.01.2025 (Stand 24.09.2024)

5.089,36 €

Hochrechnung aller nicht vorhandener 
Messbeträge 2.154,94 € x 0,7953 (= prozen-
tuales Verhältnis 6.399,31 € zu 5.089,36 €)

1.713,82 €

Voraussichtliche Summe aller Messbeträge 
zum Stichtag 01.01.2025

6.803,18 €

Berechnung aufkommensneutraler 
Hebesatz (25.662,75 € : 6.803,18 €)

377

Gemeindebücherei 
Remlingen

Öff nungszeiten: 
Di., 15:00 - 17:00 Uhr und Do., 17:00 - 19:00 Uhr

Wir freuen uns über Ihren Besuch.
Das Bücherei-Team

Bücherfl ohmarkt
Am Sonntag, 15. Dezember, dem 3. Advent (Weihnachtsmarkt),
laden wir wieder zum großen Bücherfl ohmarkt der Gemein-
debücherei in die Turnhalle an der Jahnstraße ein. Altes und 
Neues für Kinder und Erwachsene, Romane, Sachbücher, Zeit-
schriften, Bildbände, CD´s, DVD´s.....

Bei Kaff ee und Kuchen ist Zeit zum Stöbern und Aussuchen. 
Der Erlös ist wie immer für die Gemeindebücherei Remlingen 
für Neuanschaff ungen.

Vorschau
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Gegenrechnung (voraussichtliche Summe 
aller Messbeträge zum Stichtag 01.01.2025 x 
neuer Hebesatz)

25.647,99 €

Grundsteuer -B-

Summe aller Messbeträge zum Stichtag 
31.12.2024 

35.895,22 €

Hebesatz im Jahre 2024 300

Steueraufkommen 107.685,66 €

Summe aller vorhandenen Messbeträge 
zum Stichtag 01.01.2025 (Stand 24.09.2024)

54.803,27 €

Hochrechnung aller nicht vorhandener 
Messbeträge 6.010,81 € x 1,8338 (= prozen-
tuales Verhältnis 29.884,41 € zu 54.803,27 €)

11.022,87 €

Voraussichtliche Summe aller Messbeträge 
zum Stichtag 01.01.2025

65.826,14 €

Berechnung aufkommensneutraler Hebes-
atz (107.685,66 € : 65.826,14 €)

164

Gegenrechnung (voraussichtliche Summe 
aller Messbeträge zum Stichtag 01.01.2025 x 
neuer Hebesatz)

107.954,87 €

Es ist davon auszugehen, dass nach Versand der Grundsteu-
erbescheide zahlreiche Änderungsanträge aufgrund von feh-
lerhaften Grundsteuererklärungen eingehen werden. Etwaige 
Änderungen der Grundlagenbescheide können die aktuellen 
Messbeträge nochmals stark beeinfl ussen, weshalb eine siche-
re und präzise Berechnung eines aufkommensneutralen He-
besatzes derzeit nicht möglich ist.

Für den Vollzug ist der Erlass einer Grundsteuerhebesatzsat-
zung erforderlich.

Der Marktgemeinderat beschließt nachfolgende 

Satzung
über die Festsetzung der Grundsteuerhebesätze

des Marktes Remlingen

(Grundsteuer-Hebesatzsatzung)

vom 00.00.2024

Aufgrund des Art. 22 Abs. 2, Art. 23 ff . der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22.08.1998 ((GVBl. S 796), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 6 
der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98)) und Art. 18 des 
Bayerischen Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 04.04.1993 ((GVBl. 264), zuletzt geändert 
durch § 1 Abs. 10 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98)) 
in Verbindung mit § 25 Abs. 1 und 2 des Grundsteuergesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.08.1973 ((BGBl. 
I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 
16.12.2022 (BGBl. I S. 2294)) und Art. 5 des Bayerisches Grund-
steuergesetzes vom 10.12.2021 ((GVBl. S. 638), zuletzt geändert 
durch Art. 9 des Gesetzes vom 21.04.2023 (GVBl. S. 128)) erlässt 
der Markt Remlingen folgende Satzung:

§ 1 Hebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
be) 400 v. H. 

2. Grundsteuer B (für Grundstücke) 250 v. H.

§ 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft und tritt gleichzeitig 
mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des Marktes Remlingen 
für das Jahr 2025 wieder außer Kraft.

Mehrheitlich beschlossen Ja 11 Nein 2 Anwesend 13

TOP 4 
Wasserrecht; Antrag auf wasserrechtl. Erlaubnis zur 
Einleitung von gereinigtem Abwasser des Betriebsgrund-
stücks Fl.Nr. 3721 in den Leitenbach; 
hier: Stellungnahme als Träger öff entlicher Belange
Mit Mail vom 14.10.2024 hat das Landratsamt Würzburg – 
untere Wasserrechtsbehörde Antragsunterlagen für die was-
serrechtliche Genehmigung des Betriebs einer Kleinkläranla-
ge auf dem Grundstück Fl.Nr. 3721, Birkenfelder Str. 17, der 
Gemarkung Remlingen übersandt und um Stellungnahme als 
Träger öff entlicher Belange gebeten.

Dem liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Der auf dem o.g. Grundstück ansässige landwirtschaftliche 
Betrieb hatte mit Bescheid des Landratsamtes Würzburg vom 
27.09.2022 die beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis für 
die Einleitung von Betriebsabwässern über eine Pfl anzbeet-
Kläranlage und von Sozialabwässern über eine SBR-Kleinklär-
anlage in den Leitenbach erhalten. Im Zuge dieses damaligen 
Wasserrechtsverfahrens wurde der Markt Remlingen eben-
falls als Träger öff entlicher Belange beteiligt; auf die entspre-
chende Beschlussfassung in der Marktgemeinderatssitzung 
vom 06.07.2021 und den in Anlage beigefügten Bescheid vom 
27.09.2022 wird hierzu ver- Diese beschränkte Erlaubnis ist be-
fristet bis zum 31.12.2024 und enthält die Aufl age, dem Land-
ratsamt und dem Wasserwirtschaftsamt bis zum 30.06.2024 
vollständige und prüff ähige Antragsunterlagen vorzulegen.

Diese wurden dem Landratsamt als zuständiger Wasserrechts-
behörde nun off enbar vorgelegt; von dort wurden die Antrags-
unterlagen daraufhin mit o.g. Mail mit der Bitte um Stellung-
nahme als Träger öff entlicher Belange hierher weitergeleitet.

Antragsgegenstand ist laut Erläuterungsbericht die Reinigung 
der häuslichen Abwässer (Sozialabwässer/Bürogebäude) über 
die bestehende vollbiologische SBR-Kleinkläranlage und die 
anschließende Einleitung des geklärten Abwassers in einen 
Graben (Leitenbach/Gewässer III. Ordnung).

Diese Kleinkläranlage wurde auf Basis der o.g. beschränkten 
wasserrechtlichen Erlaubnis errichtet und in Betrieb genom-
men und soll nun in diesem Bestand die entsprechende lang-
fristige wasserrechtliche Genehmigung erhalten.

Dem steht aus gemeindlicher Sicht nichts entgegen; die fach-
technische Prüfung des Sachverhalts obliegt den Fachbehör-
den im Rahmen des Wasserrechtsverfahrens; ggf. erforder-
liche Aufl agen sind von dort in den Genehmigungsbescheid 
einzubringen.

Der Marktgemeinderat beschließt, zum vorliegenden Wasser-
rechtsantrag keine Bedenken bzw. Einwendungen vorzutragen.

Einstimmig beschlossen Ja 12 Nein 0 Anwesend 13 Beteiligt 1

TOP 5 
Antrag gem. § 23 Geschäftsordnung: 
Sicherer Fahrradweg von Remlingen nach Uettingen
Mit Mail vom 17.10.2024 hat Marktgemeinderat Matthias Lei-
kauf die Beratung und Beschlussfassung zum nachfolgenden 
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Sachverhalt beantragt: Viele, vor allem auch ältere Remlinger 
Mitbürger, fahren nach Uettingen zum Einkaufen.

Manche fahren sogar mit einem Senioren-Roller über die B8, 
andere mit dem Bus, dies auch weil kein geeigneter sicherer 
Fahrradweg vorhanden ist.

Nicht nur weil nun auch noch ggf. ein EDEKA-Markt aus Remlin-
gen kommend, direkt am Ortseingang von Uettingen, gebaut 
werden soll, wäre ein asphaltierter Fahrradweg entlang der B8 
sehr wünschenswert.

Im Anschluss an den, auf Remlinger Gemarkung vorhandenen, 
asphaltierten Weg, fehlen noch ca.:

- 520 m auf Remlinger Gemarkung, Teil 1 (bis Gemeindegren-
ze) – nur Feldweg vorhanden

- 416 m auf Uettinger Gemarkung, Teil 2 (Gemeindegrenze bis 
gepl. Kreuzung Edeka/B8 - nur Feldweg vorhanden

- 190 m auf Uettinger Gemarkung, Teil 3 (Kreuzung Edeka/B8 
bis Schneckenpfad – Schotterweg vorhanden (ggf. Entfall)

Die Kosten schätzt der Antragsteller, anhand eines laufenden 
Projekts auf ca. 395.000 (ohne Teil3) bis 475.000 Euro.

Fördergelder können z.B. vom Bund nach Banz AT 18.01.2021 
B8 (gültig bis 2026) von ca. 75% (ggf. höher) beantragt werden, 
dieses Förderprogramm unterstützt genau derartige urbane 
Fahrrad-Infrastruktur-Projekte. Weitere Fördergelder oder sich 
ergänzende Förderungen (bis 80%) gibt es auch vom Freistaat 
Bayern. Letztere bereits schon für eine Machbarkeitsstudie.

Finanzierung

Es bleiben für die beiden Gemeinden ca. 35.000 bis max. 
50.000 Euro Eigenleistung übrig, welche über den Haushalt 
eingestellt werden könnten.

Der Marktgemeinderat beschließt, dieses Projekt zu priorisieren 
und beauftragt den 1. Bürgermeister eine Machbarkeitsstudie 
zu veranlassen und den Gemeinderat der Gemeinde Uettingen 
von diesem Projekt zu überzeugen.

Einstimmig beschlossen Ja 13 Nein 0 Anwesend 13

TOP 6
Antrag laut Geschäftsordnung § 29 von Bernhard 
Schwab;Aufstellung eines Konzeptes zum Kommunalen 
Sturzfl utrisikomanagement für den Markt Remlingen.
Aufgrund wiederkehrender Starkregenereignisse war in den 
letzten Jahren der Bereich des Marktes Remlingen des Öfte-
ren von Hochwassereinfl üssen betroff en; Zum Beispiel im Mai 
2017 und im Juni 2023 aber auch an weiteren Einzelereignissen 
im Zeitraum der letzten 10 Jahre.

Die Folgen waren

• die Beeinträchtigung privater Liegenschaften vor allem im 
Bereich Jahnstr.; Marktheidenfelder Straße, Schäferstor und 
Lange Gasse und weiterer Gebäude die im Bereich von Was-
serabfl usswegen liegen.

• Überlastung der Abwasserkanäle und Regenrückhaltebecken 
mit der Folge des Abfl usses ungereinigter Abwässer in den 
Vorfl uter

• Abtrag fruchtbaren Oberbodens von landwirtschaftlichen Flä-
chen und Aufl andung in gemeindlichen Wegseitengräben

Für die Zukunft werden von Meteorologen für unsere Region 
häufi gere Starkregenereignisse prognostiziert.

Vom Bayerischen Landesamt für Umwelt wurden Karten zur 

Betroff enheit bei Starkregen in den Gemeinden Bayerns ver-
öff entlicht (s. Anl.1).

Unter Pkt. 5 in der Anl. 2 „FAQ Starkregen“ Herausgegeben 
vom Bayer. Landesamt für Umwelt wird den Kommunen die 
Aufstellung eines „Konzeptes zum kommunalen Sturzfl utrisi-
komanagement“ unter Nutzung von Förderprogrammen des 
Freistaates Bayern empfohlen.

Die noch nicht endgültige Festlegung der Ausgestaltung des 
Wittengrabens vor der Einmündung in die Verrohrung ist ein 
weiterer Grund sich um ein umfassendes Konzept in diesem 
Bereich zu bemühen.

Der Marktgemeinderat Remlingen beschließt die Aufstellung 
eines Konzeptes zum Kommunalen Sturzfl utrisikomanagement 
für den Markt Remlingen.

Der 1. Bürgermeister und die Verwaltung werden beauftragt 
mit der Fachbehörde Wasserwirtschaftsamt Aschaff enburg in 
dieser Angelegenheit Kontakt aufzunehmen und die Möglichkeit 
der Förderung zu ermitteln.

Einstimmig beschlossen Ja 13 Nein 0 Anwesend 13

Liebe Leserinnen und Leser,
gerne veröff entlichen wir schöne Fotomotive aus Ihrer Gemeinde.
Schicken Sie Ihre Bilder per E-Mail an vg@mageta-verlag.de, 
Betreff : Fotomotiv Remlingen
Wir freuen uns darauf!
Iris Mende, Grafi k/Layout | MaGeTA-Verlag

Leserfotos

Leserfoto von Tobias Kohlhepp
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DDie Vorstandschaft des TSV wünscht
allen Remlingern, Mitgliedern, 

Sponsoren, Unterstützern und Fans 
ein schönes Weihnachtsfest und ein 

frohes neues Jahr 202 !

TSV Remlingen

Altpapiersammlung des TSV
Auch im Jahr 2025 sammeln wir monatlich zugunsten der 
Sportgruppen des TSV Altpapier ein.

Zeizungen, Zeitschriften, Prospekte, Kataloge und Bücher müs-
sen nicht in die blaue Altpappiertonne. Gerne holen wir immer 
am letzten Samstag im Monat ab 10:00 Uhr Ihre bereitgestell-
ten Sachen ab.

Die Termine für das Jahr 2025
2025 I. Quartal II. Quartal III.Quartal IV. Quartal

Samstag 25. Januar 26. April 26. Juli 25. Oktober

Samstag 22. Februar 31. Mai 30. August 29. November

Samstag 29. März 28. Juni 27. September 27. Dezember

Kurzfristige Änderungen der Termine werden über die "Remlinger App" kommuniziert

Wir sagen DANKE für Ihre Unterstützung!

Ihr Team des TSV Remlingen

GEMISCHTER CHOR REMLINGEN

Turnhalle Remlingen
Karten-VVK: Metzgerei Schumacher

SA 18.01.25 - 19:00
SO 19.01.25 - 16:00

Hanna Stollberger
Peter Sebold
Tobias Pawlick
Xaver Hauck 

Eintritt: 10,00 €

Achtung 
Terminänderung !

Gemischter Chor

gg

Dienstag, Donnerstag, Freitag  10 – 18 Uhr  |  Samstag  10 – 12 Uhr
Remlinger Rüben GmbH & Co. KG  |  Birkenfelder Straße 17  |  97280 Remlingen
09369 9824398  |  hofladen@remlinger-rueben.de  |  www.remlinger-rueben.de

Vielen Dank für Ihr Vertrauen & alles Gute 
für 2025 wünscht das Team der

FROHE 
WEIHNACHTEN

ANZEIGE
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Ehrenmitglieder
Bei unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung würdigte 
unsere 1. Vorsitzende Daniela Wehr vier langjährige Mitglieder 
der Vorstandschaft für ihre Verdienste um die Musikkapelle 
„Auftakt“ Remlingen. 

Zu neuen Ehrenmitgliedern wurden Margit Thoma, Manuela 
Berger, Cornelia Müller und Lothar Müller ernannt 

(Bild von links nach rechts).

Zusammen mit den bereits bestehenden Ehrenmitgliedern 
Karl Licha (auch Ehrenvorsitzender), Werner Thoma, Hermann 
Scheuricht, Daniela Wehr, Stefanie Gregor und Ute Nawarotzky 
(sowie anderen inzwischen leider schon verstorbenen) Ehren-
mitgliedern haben sie in den letzten Jahrzehnten die Geschich-
te unseres Vereins entscheidend mitgeprägt und sich in außer-
ordentlichem Maß und mit großem Engagement für unseren 
Verein eingesetzt. 

Hierfür ein herzliches Dankeschön!!!

Foto: Frau Schwab

Musikkapelle 
„Auftakt“ Remlingen

Schöne handgestrickte Socken 
für Damen und Herren

 gibt es wieder bei: Marlise Kuhn, Hainweg 1, 
97280 Remlingen Tel.: 09369-81 43. 

Dieses Jahr auch am Remlinger Weihnachtsmarkt, 
am 3. Advent in der TSV-Turnhalle.

ANZEIGEN

, 
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ANZEIGEN

Wir wünschen unseren
Kunden, Freunden und
Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch
ins Jahr 2025!

AUCH IM NEUEN JAHR BEWEGEN WIR WAS
Mit größtem Vergnügen

Thomas Haaf
Ihr
IM NAMEN DER GESAMTEN
HAAF FIRMENGRUPPE GMBH & CO. KG

TELEFON (0 93 36) 9 70 90 00 • FAX (0 93 36) 9 70 90 99 • MAIL info@firmengruppe-haaf.de • www.firmengruppe-haaf.de

BERGTHEIM | KÜRNACH | ESTENFELD | WÜRZBURG | EIBELSTADT | OCHSENFURT | AUB | RÖTTINGEN

Das neue Seniorenzentrum Uettingen

Geplante

Inbetriebnahme

2025
-----
-----

ar
ch

ic
ul

t g
m

bh

Bewirb dich schon jetzt.
Wir freuen uns auf dich!
Erfahre mehr unter: 
www.willkommen-im-team.info
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Mitteilungen aus der Gemeinde

Uettingen
Mitteilungen aus der Gemeinde
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Bauhof:  09369 9817290 |E-Mail: bauhof@uettingen.de
   Mo. – Do.  7:00 - 16:15 Uhr    und     Fr. 7:00  -  12:00  Uhr

Rathaus Uettingen Tel. 82 18
E-Mail: bgmuettingen@vgem-helmstadt.bayern.de

Neue Sprechstundenzeit
des Bürgermeisters

Mittwoch 17:30 – 18:30 Uhr
Darüber hinaus nach telefonischer Terminabsprache

unter der Handy-Nr. 0171 - 711 10 17

Wenn das Rathaus nicht besetzt ist, 
wird Ihr Anruf an die VGem Helmstadt weitergeleitet.

Aktuelles aus der Gemeinde erfahren Sie unter

www.uettingen.de  

Notariat Marktheidenfeld
Nächste Sprechtage: 

Donnerstag, 12. Dezember u. Donnerstag, 9. Januar
von 17:00 – 18:30 Uhr 

im Rathaus Uettingen.

Terminvereinbarung: 09391-98 680

Gemeindliche Bekanntmachungen

Im Bürgerinformationssystem der VGem Helmstadt haben Sie 
die Möglichkeit, einfach und schnell Informationen über öf-
fentliche Sitzungen, Mandatsträger, Gremien und vieles mehr 
zu recherchieren.

Nutzen Sie hierfür einfach den nachfolgenden Link 

http://buergerinfo.vg-helmstadt.de

und erfahren Sie mehr über die Arbeit des 
Gemeinderates der Gemeinde Uettingen

Denken Sie daran, aktuelle Informationen, 
Nachrichten und Termine sowie das Mit-
teilungsblatt der Mitgliedsgemeinden der 
VGem Helmstadt fi nden Sie auch in der 
Gemeinde-App!

„Bürgerinfo leicht gemacht”

Abfallentsorgung

Restmüll:    Di. 03.12. ,Di. 17.12. und Di. 31.12.
Bioabfall:  Di. 10.12. und Mo. 23.12.
Gelbe Tonne: Sa. 21.12.
Blaue Papiertonne: Mo. 16.12.

Wertstoff hof Aalbachtal Uettingen, Mittlere Stämmig 7
– auch Elektroschrott

und Wertstoff hof Kiesäcker Waldbüttelbrunn

Dienstag  von 9:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch  von 7:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag  von 9:00 – 18:00 Uhr
Freitag  von 9:00 – 18:00 Uhr
Samstag  von 9:00 – 14:00 Uhr

Bücherei Uettingen

Die Bücherei Uettingen ist 
jeden Montag

zwischen 15:00 und 17:00 Uhr geöff net.
In den Weihnachtsferien ist die Bücherei geschlossen

Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte, Kataloge 
und Bücher müssen nicht in die blaue Altpapier-
tonne. Wir stellen wieder einen Container auf 
den freien Platz gegenüber der evangelischen 
Kirche und freuen uns über reichliche Befül-
lung. 

Nächster Termin: Samstag, 7. Dezember

Altpapiersammlung des Fördervereins 
Gemeinsam Uettingen beleben

Die Gemeinde Uettingen 

sucht ab 01.03.2025

eine Reinigungskraft (m/w/d)

für gemeindliche Immobilien (Aalbachtalhalle, Feuerwehr-
haus, Bauhof)

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 16 Stunden. 

Die Einbringung der Arbeitszeit ist grundsätzlich fl exibel 
möglich.

Das Entgelt und sonstige Leistungen werden nach dem 
Tarifvertrag für den öff entlichen Dienst (TVöD) gezahlt.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen der 1. Bürgermeister 
unter Tel. 0171-71 11 017 zur Verfügung.

Informationen bzw. Hinweise zum Datenschutz 
im Bewerbungsverfahren fi nden Sie unter www.uettingen.de
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Weihnachtsfeier der Vereine
am 7. Dezember 2024

19:30 Uhr in der Aalbachtalhalle

Das Programm wird gestaltet 

von den Chören des MGV,

Bläsern des AMV, TSV und Theatergruppe

Der Eintritt ist frei.

Auszug aus der Sitzung vom 
6. November 2024

TOP 1 
Anfrage gem. § 28 GeSchO; Neubauprojekt Windkraftanlagen
Mit Schreiben vom 17.10.2024 (Eingang VGem 21.10.2024) hat 
Gemeinderat Michael Schmidt die mit der Sitzungseinladung 
übermittelte Anfrage zum Neubauprojekt Windkraftanlagen 
an den 1., 2. und 3.Bürgermeister übersandt.

Aus verwaltungsökonomischen Gründen darf darauf hingewie-
sen werden, dass alle in der Anfrage enthaltenen Fragestellun-
gen über eine Recherche im Ratsinformationssystem beant-
wortet werden können. Insofern besteht keine Notwendigkeit 
für eine ausführliche Beantwortung der Fragestellungen.

Siehe hierzu insbesondere auch:
- TOP 1 öT GR-Sitzung 27.10.2021
- TOP 8 öT GR-Sitzung 23.02.2022
- TOP 6.3 öT GR-Sitzung 24.08.2022
- TOP 4 öT GR-Sitzung 24.08.2022
- TOP 1 nöT GR-Sitzung 23.03.2022
- TOP 1 nöT GR-Sitzung 27.04.2022
- TOP 4.2 öT GR-Sitzung 24.05.2023
- TOP 6.1 öT GR-Sitzung 19.07.2023
- TOP 10.6 öT GR-Sitzung 13.09.2023
- TOP 7.4 öT GR-Sitzung 07.02.2024
- TOP 9.1 öT GR-Sitzung 07.08.2024

Der gewünschte detaillierte Terminplan kann von der VGem-
Verwaltung nicht erstellt. Ggf. kann die vom Gemeinderat aus-
gewählte Projektfi rma genauere Auskünfte erteilen.

Öff entliche Gemeinderatssitzungen 
Uettingen
Mittwoch, 4. Dezember, 19:00 Uhr

Sitzungssaal, Rathaus Uettingen

Gemeinderat

Liebe Uettinger 
Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ein sehr bewegendes Jahr neigt sich dem Ende.

Die weltpolitische Lage hat sich leider nicht verbessert und gibt 
viel Anlass zur Sorge und Trauer. Auch in unserem Land wird 
um eine neue Regierung gerungen. Ich habe die Hoff nung, 
dass uns die anstehenden Neuwahlen eine demokratisch, wirt-
schaftlich und europäisch gerichtete Regierung bescheren.

Dafür läuft in unserem Ort vieles nach Plan.

• Die "Uettinger Mitte" um den Rathausplatz wurde komplett 
fertiggestellt und der Spatenstich für unser Seniorenheim 
war der Startschuss für den Bau, der schon im nächsten 
Jahr fertiggestellt werden soll. Richtfest ist schon Anfang 
Dezember.

• Das Projekt "Wohnen am Schloß" steht kurz vor der Vollen-
dung und Mitte nächsten Jahres können die Wohneinhei-
ten bezogen werden.

• Die Uettinger Bürger haben sich beim Bürgerentscheid 
mehrheitlich für den Bau eines neuen EDEKA Marktes 
ausgesprochen.

• Die Planungen für das neue Baugebiet sind so weit fort-
geschritten, sodass wir im Frühjahr mit dem Verkauf der 
Baugrundstücke beginnen können.

• Die Aufstellung unserer Windräder ist für Ende 2026 / 
Anfang 2027 geplant. Die Einnahmen aus dem Betrieb wer-
den unserem Haushalt in Zukunft sehr zugute kommen.

• Die Planungen für unseren dringend benötigten Kindergar-
ten gehen voran.

• Die extreme Verkehrsbelastung durch die Baustelle bei 
Helmstadt wird jetzt bald der Geschichte angehören und 
wir können wieder aufatmen.

Das alles wäre nicht möglich ohne einen Gemeinderat, der al-
les mit auf den Weg bringt und off en für Neues in unserem Ort 
ist. Dafür, und für die gute Zusammenarbeit, möchte ich mich 
recht herzlich bedanken.

Mein Dank gilt auch allen, die sich in unserem Ort haupt- oder 
ehrenamtlich engagieren. allen Mitarbeitern der Gemeinde, 
den Badeaufsichten und dem Pächter unseres Schwimmba-
des.

Der VGem in Helmstadt meinen herzlichen Dank für die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit.

Wichtig ist, dass wir das Miteinander und die Freude am Leben 
nicht vergessen.

ln diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien 

ein friedvolles Weihnachtsfest, besinnliche Feiertage 

und ein gutes neues Jahr.

Herzlichst euer Bürgermeister

Edgar Schüttler
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Herr Wittfeld von der ausgewählten Projektfi rma erläutert den 
derzeitigen Planungs- und Zeitplan:

• 4 Windenergieanlagen sind geplant
• Die Gemeinde entscheidet welche Art der fi nanziellen Be-

teiligung ermöglicht werden soll
• Inbetriebnahme des Windparks ist nun im Jahre 2027 

geplant

Der Gemeinderat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.

TOP 2 
Grundsteuerreform; Erlass einer Satzung 
über die Festsetzung der Grundsteuerhebesätze
Am 10. April 2018 erklärte das Bundesverfassungsgericht 
die Berechnungsgrundlage des derzeit gültigen Systems der 
Grundsteuer auf Grundlage der sogenannten Einheitswerte 
für verfassungswidrig. In der Folge beschloss der Bundestag 
ein neues Bundesmodell für die Grundsteuer und versah dies 
mit einer Öff nungsklausel, die den Ländern wiederum die Ein-
führung eines abweichenden Systems ermöglichte. Hiervon 
machte der Bayerische Landtag Gebrauch und erließ das Bay-
erische Grundsteuergesetz (BayGrStG; hiergegen sind aktuell 
zwei Popularklagen vor dem Bayerischen Verfassungsgerichts-
hof anhängig [AZ: Vf. 8-VII-22 und Vf. 17-VII-22]). Mit diesem 
Gesetz wird für Grundstücke in Bayern anstelle der Einheits-
bewertung ein wertunabhängiges Flächenmodell umgesetzt.

Die Reform der Grundsteuer soll laut Bundes- und Landespo-
litik möglichst aufkommensneutral erfolgen. Der Begriff  der 
Aufkommensneutralität wird oft missverstanden. Aufkom-
mensneutralität bedeutet nicht, dass die individuelle Grund-
steuer des jeweiligen Grundstückseigentümers gleich hoch 
bleibt. Aufgrund der Verfassungswidrigkeit des alten Grund-
steuersystems muss es sogar zu individuellen Verschiebungen 
durch die Reform kommen. Aufkommensneutralität bedeu-
tet nur, dass die Gemeinde nach Umsetzung der Reform ihr 
Grundsteueraufkommen insgesamt stabil halten kann – also 
im Jahr 2025 ähnlich viel an Aufkommen aus der Grundsteuer 
hat wie in den Jahren vor der Reform. Es gibt allerdings keine 
gesetzliche Pfl icht zur Aufkommensneutralität! Keine Gemein-
de erhöht demnach wegen der Reform das Grundsteuerauf-
kommen, dies widerspräche dem Gebot der Aufkommens-
neutralität. Allerdings kann es vor Ort notwendig sein, unter 
anderen Gesichtspunkten (also unabhängig von der Reform) 
die Grundsteuereinnahmen insgesamt angemessen im Jahr 
2025 anzuheben. Schließlich sind die Gemeinden gesetzlich 
verpfl ichtet, ihre Haushalte auszugleichen. Reichen die Finanz-
mittel zur Erfüllung der aktuell anstehenden Aufgaben nicht 
aus, müssen auch angemessene Steuererhöhungen diskutiert 
und bei Bedarf auch Mehrreinnahmen aus der Grundsteuer 
durch höhere Hebesätze generiert werden.

Berechnung aufkommensneutrale Hebesätze:

Grundsteuer -A-

Summe aller Messbeträge zum Stichtag 
31.12.2024 

4.647,17 €

Hebesatz im Jahre 2024 320

Steueraufkommen 14.870,94 €

Summe aller vorhandenen Messbeträge zum 
Stichtag 01.01.2025 (Stand 25.09.2024)

4.004,89 €

Hochrechnung aller nicht vorhandener 
Messbeträge 1.195,92 € x 1,1604 (= prozen-
tuales Verhältnis 3.451,25 € zu 4.004,89 €)

1.387,77 €

Voraussichtliche Summe aller Messbeträge 
zum Stichtag 01.01.2025

5.392,66 €

Berechnung aufkommensneutraler Hebesatz 
(14.870,94 € : 4.765,55 €)

276

Gegenrechnung (voraussichtliche Summe 
aller Messbeträge zum Stichtag 01.01.2025 x 
neuer Hebesatz)

14.883,75 €

Grundsteuer -B-

Summe aller Messbeträge zum Stichtag 
31.12.2024 

57.550,18 €

Hebesatz im Jahre 2024 330

Steueraufkommen 189.915,59 €

Summe aller vorhandenen Messbeträge zum 
Stichtag 01.01.2025 (Stand 25.09.2024)

79.420,44 €

Hochrechnung aller nicht vorhandener 
Messbeträge 8.856,99 € x 1,6310 (= prozen-
tuales Verhältnis 79.420,44 € zu 48.693,19 €)

14.446,09 €

Voraussichtliche Summe aller Messbeträge 
zum Stichtag 01.01.2025

93.866,53 €

Berechnung aufkommensneutraler Hebesatz 
(189.915,59 € : 93.866,53 €)

202

Gegenrechnung (voraussichtliche Summe 
aller Messbeträge zum Stichtag 01.01.2025 x 
neuer Hebesatz)

189.610,39 €

Es ist davon auszugehen, dass nach Versand der Grundsteu-
erbescheide zahlreiche Änderungsanträge aufgrund von feh-
lerhaften Grundsteuererklärungen eingehen werden. Etwaige 
Änderungen der Grundlagenbescheide können die aktuellen 
Messbeträge nochmals stark beeinfl ussen, weshalb eine siche-
re und präzise Berechnung eines aufkommensneutralen He-
besatzes derzeit nicht möglich ist.

Der Vorsitzende stellt folgende Hebesätze für die Grundsteuer 
-B- zur Vorabstimmung:

330 v. H. 3 Stimmen
250 v. H. 9 Stimmen
270 v. H. 5 Stimmen

Für die Grundsteuer -A- stellt der Vorsitzende folgenden He-
besatz zur Vorabstimmung:

300 v. H. 12 Stimmen

Für den Vollzug ist der Erlass einer Grundsteuerhebesatzsat-
zung erforderlich.

Der Gemeinderat beschließt nachfolgende 

Satzung 
über die Festsetzung der Grundsteuerhebesätze 

der Gemeinde Uettingen (Grundsteuer-Hebesatzsatzung) 
vom 00.00.2024

Aufgrund des Art. 22 Abs. 2, Art. 23 ff . der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22.08.1998 ((GVBl. S 796), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 6 
der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98)) und Art. 18 des 
Bayerischen Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 04.04.1993 ((GVBl. 264), zuletzt geändert 
durch § 1 Abs. 10 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98)) 
in Verbindung mit § 25 Abs. 1 und 2 des Grundsteuergesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.08.1973 ((BGBl. 
I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 
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16.12.2022 (BGBl. I S. 2294)) und Art. 5 des Bayerisches Grund-
steuergesetzes vom 10.12.2021 ((GVBl. S. 638), zuletzt geändert 
durch Art. 9 des Gesetzes vom 21.04.2023 (GVBl. S. 128)) erlässt 
die Gemeinde Uettingen folgende Satzung:

§ 1 Hebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
be) 300 v. H.

2. Grundsteuer B (für Grundstücke) 250 v. H.

§ 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft und tritt gleichzeitig 
mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung der Gemeinde Uettin-
gen für das Jahr 2025 wieder außer Kraft.

Schüttler, 1. Bürgermeister

Mehrheitlich beschlossen Ja 9 Nein 3 Anwesend 12

TOP 3 
Kabeltrasse - Anbindung Windparks in Altertheim 
und Neubrunn, Antrag auf Genehmigung einer 
20-kv-MS-Trasse über die Gemarkung Uettingen zum 
Umspannwerk Remlingen
In der Sitzung vom 13.09.2023 (TOP 10.7 öT) wurde der Verlauf 
der Kabeltrasse aus den Windparks Altertheim (3 WEA) und 
Neubrunn (4 WEA) erstmals vorgestellt. Herr Rupprecht von 
der GDMcom-planung hat im Auftrag von Herrn Bals Kontakt 
mit den Mitgliedsgemeinden der VGem aufgenommen und 
die Optimierung der Leitungsverlaufs vorgenommen. Als Ein-
speisepunkt wurde dem Betreiber ein Bereich auf der Gemar-
kung Remlingen zugewiesen. Dort ist nun ein Umspannwerk 
Remlingen geplant, in dem neben Altertheim/Neubrunn auch 
weitere Anlagen eingespeist werden sollen. Hierfür wurde die 
Umspannwerkt Remlingen GmbH Co. KG, Kamen, GF Jochen 
Bals, gegründet.

In der Sitzung vom 19.02.2024 (TOP 3 öT) war die Gemeinde 
beim wasserrechtlichen Verfahren der Querung des Welz-
bachs beteiligt und stimmte zu. Die Trassenführung tangiert 
die Gemarkung Uettingen nur im Bereich der Waldlage Gras-
holz/Röte (Karten Nr. 7 + 9) und führt nun durch den Wald. Im 
Bereich der Holzmühle (Karte Nr. 6) und des Umspannwerks 
(Gemarkung Remlingen Karten Nr. 1 – 4) wurde die Leitungs-
führung verändert, da es hier zu Parallelverläufen mit ge-
meindlichen Versorgungsleitungen gekommen ist.

Die aktuelle Trassenführung ist aus dem Gesamtübersichts-
plan sowie den Detailplänen der Gemarkungsteile der jeweili-
gen Gemeinden zu erkennen. Für die Gemeinde Uettingen lie- 
gen die Detailpläne 7 + 9 bei, sowie der Erläuterungsbericht 
und die Gestattungsverträge (siehe nöT).

Mit dem Antragsschreiben vom 29.08.2024 wird der Antrag 
auf Genehmigung zur Nutzung der gemeindeeigenen Flurstü-
cke entsprechend den beigefügten Unterlagen sowie der Ab- 
schluss eines Gestattungsvertrages (nöT) gestellt.

Der Gemeinderat beschließt, der Nutzung der gemeindeeigenen 
Grundstücke auf der Gemarkung Uettingen entsprechend der 
Detailkarten 7 + 9 für den Leitungsverlauf WEA Altertheim/Neu-
brunn zum Umspannwerk Remlingen, zuzustimmen.

Einstimmig beschlossen Ja 12 Nein 0 Anwesend 12

TOP 4 
Bauleitplanung benachbarter Gemeinden; 4. Änderung 
Bebauungsplan "West-Südwest" Teil 3 der Gemeinde 
Waldbüttelbrunn; hier: Beteiligung als Träger öff entlich. 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB
In der Sitzung vom 10.07.2024 hat der Gemeinderat Uettingen 
in o. g. Sache im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Trä-
ger öff entlicher Belange beschlossen, keine Bedenken oder 
Einwendungen vorzutragen.

Im Rahmen der Fortführung des Bebauungsplanverfahrens 
hat das Büro Röschert Ingenieure, Würzburg, der Gemeinde 
Uettingen nun mit Mail vom 09.10.2024 nochmals Gelegenheit 
zur Stellungnahme als Träger öff entlicher Belange gem. § 4 
Abs. 2 BauGB gegeben.

Für die Gemeinde Uettingen ergeben sich im Hinblick auf die 
erstmalige Behandlung im Gemeinderat keine neuen Gesichts-
punkte, sodass weiterhin keine Bedenken ersichtlich und so-
mit keine Einwendungen vorzutragen sind.

Der Gemeinderat beschließt, im Zuge der Beteiligung als Trä-
ger öff entlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB im Bebauungs-
planverfahren 4. Änderung „West-Südwest“ Teil 3 der Gemeinde 
Waldbüttelbrunn weiterhin keine Bedenken bzw. Einwendun-
gen vorzutragen.

Einstimmig beschlossen Ja 12 Nein 0 Anwesend 12

TOP 5 
Bauantrag: Neubau eines Gemeindehauses auf Fl.Nr. 59, 
Kirchplatz 4, Uettingen; nochmalige Entscheidung zum 
gemeindlichen Einvernehmen
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 10.07.2024 un-
ter TOP 3 der öff entlichen Sitzung dem Bauvorhaben das ge-
meindliche Einvernehmen nicht erteilt; auf die damalige Be-
schlussfassung wird insoweit verwiesen.

Das Landratsamt Würzburg hat gebeten erneut über das ge-
meindliche Einvernehmen zu entscheiden, da der Bauherr 
zwischenzeitlich einen ergänzten Stellplatznachweis vorgelegt 
hat. Laut Landratsamt konnten die Stellplätze nun in ausrei-
chender Beschaff enheit nachgewiesen werden und die ausrei-
chende Zuwegung wurde von Herrn Bürgermeister Schüttler 
gegenüber dem Landratsamt bereits bestätigt.

Wie bereits in der Sitzung vom 10.07.2024 beschrieben, darf 
das gemeindliche Einvernehmen nur aus den sich aus § 34 
BauGB ergebenden Gründen versagt werden. Die Notwendig-
keit zur Herstellung der Stellplätze ergibt sich jedoch aus dem 
Bauordnungsrecht gem. Art. 47 BayBO.

Der Gemeinderat beschließt; dem Bauantrag das gemeindliche 
Einvernehmen gem. § 36 BauGB zu erteilen.

Mehrheitlich abgelehnt Ja 5 Nein 7 Anwesend 12

TOP 6 
Verschiedenes - Mitteilungen - Anfragen

TOP 6.1 
Netzausbau Strom; Informationen der TenneT zur tempo-
rären bzw. dauerhaften Netzauslastung
Mit Email vom 23. September 2024 teilt Tennet mit, dass sie 
über den Beginn der temporären Höherauslastung der Ten-
neT-Freileitungen ab 01.11.2024 informieren. Gleichzeitig kün-
digen sie die dauerhafte Höheauslastung ab 01.04.2027 an.

Dies betriff t die Leitungen LH-07-B48, LH-07-B48A und LH-07-
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B48B im Stromkreis Raitersaich-Trennfeld 211 und 212. Diese 
Freileitungen führen an Uettingen und Remlingen vorbei.

Details sind aus den Unterlagen zu entnehmen. Der Detailplan 
Uettingen/Remlingen ist nocheinmal gesondert beigefügt.

Der Gemeinderat Uettingen nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

TOP 6.2 
Online-Informationsveranstaltung der Bundesgesell-
schaft für Endlagerung "Wo steht die Endlagersuche?"
Mit dem mit der Sitzungseinladung wurde das Schreiben der 
Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) vom 30.08.2024 so-
wie der dazugehörige Flyer der BGE zur Kenntnisnahme über-
mittelt.

Außerdem wurde die am 16.09.2024 vom Landratsamtes 
Würzburg weitergeleitete Mail vom 09.09.2024 der Regierung 
von Unterfranken beigefügt.

Der Gemeinderat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.

TOP 6.3 
Bayerischer Gemeindetag Verbandszeitschrift Ausgabe 
09/2024
Mit der Sitzungseinladung wurde die Verbandszeitschrift des 
Bayerischen Gemeindetages Ausgabe 09/2024 übermittelt.

Der Gemeinderat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.

TOP 6.4 
Anfrage gem. § 28 GeSchO; Neubauprojekt Kindertages-
einrichtung Uettingen
Mit Schreiben vom 17.10.2024 (Eingang VGem 21.10.2024) hat 
Gemeinderat Michael Schmidt die mit der Sitzungseinladung 
übermittelte Anfrage zum Neubauprojekt Kindertageseinrich-
tung Uettingen an den 1., 2. und 3.Bürgermeister übersandt.

Aus verwaltungsökonomischen Gründen darf darauf hinge-
wiesen werden, dass alle in der Anfrage enthaltenen Fragestel-
lungen über eine Recherche im Ratsinformationssystem und 
im Haushalt 2024 beantwortet werden können. Insofern be-
steht keine Notwendigkeit für eine ausführliche Beantwortung 
der Fragestellungen.

Nachfolgend stichpunktartig der bisherige Verfahrensverlauf:

- Übernahme des VgV-Verfahres des Diakonischen Werkes 
(s. TOP 6 öT GR-Sitzung 06.03.2024)

- Übernahme der Architektenleitung aus dem VgV-Verfahren 
(s. TOP 7 öT GR-Sitzung 06.03.2024)

- Beauftragung des weiteren VgV-Verfahrens für Fachpla-
nungsleistungen (s. TOP 8 öT GR-Sitzung 06.03.2024)

- Beschlussfassung über den Neubau einer 3-gruppigen KiTa 
(s. TOP 9 öT GR-Sitzung 06.03.2024)

- Vergabe der Leistungsphasen 3 und 4 an das Architektenbü-
ro GHH (s. TOP 10 öT GR-Sitzung 06.03.2024)

- Vergabe von Fachplanungsleistungen zur Vorbereitung des 
VgV-Verfahrens (s. TOP 1 nöT GR-Sitzung 10.07.2024)

- Vergabe der Fachplanungsleistungen Lph 1 und 2 Elektro-
technik (s. TOP 1.1 nöT GR-Sitzung 10.07.2024)

- Vergabe der Fachplanungsleistungen Lph 1 und 2-Heizung, 
Wasser, Sanitär (s. TOP 1.2 nöT GR-Sitzung 10.07.2024)

Im Rahmen eines am 11.11.2024 stattfi ndenden Bespre-
chungstermins werden für die Vorbereitung der europaweiten 
Ausschreibung die nächsten Verfahrensschritte mit Frau Kers-

tin Irl (Fachanwältin für Vergaberecht bei Ulbrich § Kollegen 
Rechtsanwälte PartGmbB) abgestimmt.

Der Freistaat Bayern unterstützt im Rahmen des kommunalen 
Finanzausgleichs kommunale Körperschaften bei Baumaßnah-
men an bedarfsnotwendigen Kindertageseinrichtungen mit 
Zuweisungen nach Art. 10 des Bayerischen Finanzausgleichs-
gesetzes (BayFAG).

Alle Informationen hierzu hat die Regierung von Unterfranken 
unter dem nachfolgenden Link bereitgestellt:

https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/aufga-
ben/177660/177663/leistung/leistung_55449/index.html

Grundlage für die staatliche Förderung sind nicht die Gesamt-
kosten, sondern die zuweisungsfähigen Ausgaben. Die Ermitt-
lung der zuweisungsfähigen Ausgaben erfolgt nach Maßgabe 
der Nrn. Nr. 5.2 der Zuweisungsrichtlinie (FAZR).

Die Zuweisungen werden als Anteilfi nanzierung gewährt. Bei 
der Bemessung der Höhe der Zuweisung werden insbesonde-
re die fi nanzielle Lage der Kommune unter Berücksichtigung 
der demografi schen Entwicklung, die Bedeutung der Baumaß-
nahme, ein über das Hoheitsgebiet der Kommune hinausge-
hendes Einzugsgebiet, das Staatsinteresse und die Höhe der 
verfügbaren Mittel berücksichtigt.

Förderrahmen bei Kindertageseinrichtungen: 0 bis 80 %

Der Fördersatz-Orientierungswert für Kommunen, deren fi -
nanzielle Lage dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Kom-
munen entspricht, beträgt bei Kindertageseinrichtungen: 50 % 
der zuweisungsfähigen Ausgaben.

Der Kämmerer der VGem hat den Gemeinderat der Gemein-
de Uettingen im Rahmen der in der öff entlichen Sitzung am 
06.03.2024 stattgefundenen Beratung des Haushalts 2024 
über die Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten des Vorha-
bens ausführlich informiert.

Abschließend ist zu der Anfrage festzustellen, dass ein detail-
lierter Termin- und Finanzierungsplan nur vom Gemeinderat 
selbst erarbeitet und festgelegt werden kann, da dessen (in 
fast allen anderen Angelegenheiten) gefassten Beschlüsse und 
Entscheidungen den Verfahrensverlauf des Neubauprojektes 
Kindertageseinrichtung Uettingen (nicht unwesentlich insbe-
sondere meist haushaltswirksam) beeinfl ussen.

Der Gemeinderat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.

TOP 6.5 
Anfrage gem. § 28 GeSchO; 
Hochwassercheck für die Gemeinde Uettingen
Mit Schreiben vom 17.10.2024 (Eingang VGem 21.10.2024) hat 
Gemeinderat Michael Schmidt die mit der Sitzungseinladung 
übermittelte Anfrage zur Durchführung eines Hochwasser-
checks für die Gemeinde Uettingen an den 1., 2. und 3.Bürger-
meister übersandt.

In diesem Zusammenhang darf auf den in der öff entlichen 
Sitzung des Gemeinderates am 24.08.2022 unter Tagesord-
nungspunkt 6.7 bereitgestellten Fachbeitrag „Individuelle 
Hochwasserinformation der Gemeinden in der Hochwasser-
App – Meine Pegel“ hingewiesen werden.

Mit Schreiben vom 08.08.2024 hat das Wasserwirtschaftsamt 
Aschaff enburg erstmalig über den HOCHWASSER-CHECK, das 
neue, integrale Beratungsangebot für bayerische Kommunen 
zu allen Wassergefahren informiert. Interessierte Gemeinden 
können sich bei einem Beratungswunsch mit einer konkreten 
Terminanfrage an das Wasserwirtschaftsamt wenden.
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Darüber hinaus wird das Projekt „boden:ständig“ angeboten, 
welches von der Bayerischen Verwaltung für Ländliche Ent-
wicklung koordiniert wird.

In einem boden:ständig-Projekt engagieren sich Menschen, die 
vor Ort selber konkret an der Lösung eines Problems arbeiten 
wie z.B. lokale Überschwemmungen nach Starkregen, Erosion, 
Nährstoff einträge in Seen oder Wassermangel durch extreme 
Trockenperioden.

Das Motto von boden:ständig: Das Machbare jetzt tun! Land-
wirte bewirtschaften ihre Fläche so, dass sie Wasser besser 
speichern können und der Boden dort bleibt, wo er hingehört.

Gemeinden und Landwirte engagieren sich gemeinsam, um 
den Wasserabfl uss in der Flur zu bremsen und Wasser in Rück-
haltungen zu speichern. Näheres siehe ggf. unter https://www.
boden-staendig.eu/

Der Gemeinderat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.

TOP 6.6 
Anfrage gem. § 28 GeSchO; Parkplatz Helmstadter Straße
Mit Schreiben vom 17.10.2024 (Eingang VGem 21.10.2024) hat 
Gemeinderat Michael Schmidt die mit der Sitzungseinladung 
übermittelte Anfrage zum „Bauprojekt Parkplatz Helmstadt 
Straße“ an den 1., 2. und 3.Bürgermeister übersandt.

Der Gemeinderat der Gemeinde Uettingen hat in seiner Sit-
zung am 06.03.2024 den Verkauf des gemeindlichen Grund-
stücks Fl.Nr. 9/1 mit einer Fläche von 46 m² an die Fa. Wohnen 
in Uettingen GmbH nachträglich einstimmig genehmigt.

Zum Bauvorhaben liegen der VGem-Verwaltung keine Bauan-
tragsunterlagen, Anfragen, Schriftverkehr oder sonstige Un-
terlagen vor. Ggf. handelt es sich hier um ein verfahrensfreies 
Bauvorhaben im Sinne des Art. 57 der Bayerischen Bauord-
nung (BayBO).

Für den Vollzug der BayBO sowie anderer öff entlich-rechtli-
cher Vorschriften für die Errichtung, Änderung, Nutzungsände-
rung und Beseitigung sowie die Nutzung und Instandhaltung 
von Anlagen ist die untere Bauaufsichtsbehörde (Landratsamt 
Würzburg) zuständig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Weitere Auskünfte können seitens der Verwaltung zur Anfrage 
nicht erteilt werden.

Laut Rücksprache zwischen dem Vorsitzenden und der Bauge-
nehmigungsbehörde handelt es sich bei dem Bauprojekt um 
ein genehmigungsfreies Bauvorhaben.

Der Gemeinderat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.

TOP 6.7 
Informationsveranstaltung des StMUV am 13.11.2024, 
14:00-16:00 Uhr zur Vorbereitung auf das 
3. Forum Endlagersuche
Mit der Sitzungseinladung wurden die FAQ zu den Arbeits-
standveröff entlichungen der Bundesgesellschaft für Endlage-
rung (Stand Oktober 2024) des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Umwelt und Verbraucherschutz zur Kenntnisnahme 
übermittelt.

Außerdem wurde die am 29.10.2024 vom Landratsamtes 
Würzburg weitergeleitete Mail vom 09.10.2024 de STMUV bei-
gefügt.

Der Gemeinderat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.

ANZEIGEN
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ANZEIGEN

K O N D I T O R E I

Bestellung bis Montag 9. Dezember: j.wagner@goldtroepfchen.bayern
09369-2948   01575-2932586   www.goldtroepfchen.bayern

Sternstunden-Pralinen    25,00 €      
Nuss-Nougat-Elch          9,00 €    
Lebkuchen-Variationen 10,50 €    
     

Knusper-Häuschen  
(dreierlei Oblaten-Lebkuchen, 9 verschiedene Plätzchen)                                

Dresdner Christstollen                    600g/15,50 € 
     300g/ 8,00 €     

59,00 €
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Einladung zur Mitgliederversammlung
Liebe Trachtlerinnen und Trachtler,

an unsere Mitgliederversammlung am 

Donnerstag, 30. Januar 2025, Beginn 19:00 Uhr.
im Fränkischen Landgasthof darf erinnert werden.

Es ergeht herzliche Einladung. Gäste sind herzlich willkommen.

Tagesordnung:
1. Eröff nung und Begrüßung – Feststellung der satzungsgmäßen
 Einberufung und Beschlussfähigkeit der Versammlung
2. Bericht der Vorsitzenden
3. Bericht der Kassiererin
4. Entlastung
5. Bericht der Schriftführerin
6. Vorstellung der Satzungsänderung (wie letztes Jahr 
 besprochen) Änderung der Wahlzeit des Vorstandes
 von 2 auf 5 Jahre, damit wir im nächsten Jahr für 
 5 Jahre Amtszeit wählen können
7. Abstimmung über Satzungsänderung Änderung der 
 Wahlzeit des Vorstandes von 2 auf 5 Jahre
8. Termine 2025
9. Wünsche und Anträge

Die Vorstandschaft freut sich über eine rege Teilnahme.

Gez. N. Schätzlein – 1. Vorsitzende

Wir wünschen 
allen Mitgliedern, 

Freunden und Gönnern 

ein frohes friedvolles 
und ruhiges Weihnachtsfest. 

Gesundheit und Glück für das neue Jahr!

Trachten- und 
Bürgerverein 
Uettingen 

Liebe Jugend, 

es ist mal wieder so weit, das jährliche Türmlestrinken steht 
schon bald vor der Türe. Wie letztes Jahr wird dies in der Music 
Hall am Montag, 23.12.24 ab 20:00 Uhr stattfi nden. 

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen von Jung und Alt. 

Bis dahin, schön ist die Jugend!"

Uettinger Jugend

Liebe Narren:innen,
die besinnliche Zeit steht mit lärmendem Stress und allen 
erdenklichen Festvorbereitungen vor der Tür: Geschenke 
kaufen und einpacken (oder kurzvorknapp kaufen und ein-
packen lassen), Fest-Tage und Fest-Essen planen, Bäume und 
sonstigen Zierrat aufstellen und aufhängen und natürlich all 
die liebgewonnenen Kindheitserinnerungen zelebrieren, oder 
zumindest daran zurückdenken. Nach diesem alljährlichen 
Lebkuchen-Whamlastigen-Glühweingeschwängerten-Feiern-
und-Feiertags-Marathon steht ja auch gleich wieder der allseits 
geliebte und gefeierte Jahreswechsel bzw. Silvester an.

Wir, der KFC Uettingen, wünschen euch für diese Zeit 

(und all den oben genannten Nebentätigkeiten), 

die Muße und Durchhaltevermögen, 

sowie eine große Portion Glück und Zufriedenheit. 

Und natürlich viel Ruhe, um alles zusammen

mit euren Familien besinnlich zu genießen.

Und wenn ihr das dann alles ohne zu viel Aufwand und Ge-
wichtszunahme hinter euch gebracht habt, drücken wir die 
Däum:innen, dass alle Körperteil:innen wie z.B. Gehörnerv - und 
Sehnerv:innen in gutem Zustand sind und Leberlapp:innen kei-
ne Beschwerden machen bzw. noch rechtzeitig verärzt:innen 
werden, da sie ja demnächst ordentlich beansprucht werden 
(eher innen als außen). Denn nun geht sie endlich wieder los, 
die Jahreszeit, die sich nur um die lustigen Dinge des Lebens 
kümmert, die fünfte Jahreszeit! Die FASCHINGSZEIT!

Wir freuen uns auf die allseits beliebte und ausgelassene 
„Prunksitzungs-und-Faschingszeit-Schunkel-und-Umzugs-
Feierei“ mit allen Uettinger:innen, unserem Bürger:innen-
Meister:innen, Herren und Herrinnen, Otto und Ottilie Normal-
verbraucher, Wöchner und Wöchnerinnen, allen Gästen und 
Gäst:innen, Kindern und Kinder:innen, allen Akteuren:innen 
und allen die/der sich zum Feiern in der Faschingszeit berufen 
fühlt.

Eure Vorstandinnen und Vorstandschafter vom KFC-Uettingen

Im Auftrag

Schlammi (Klaus Westermann)

* PS: Wir sind steht‘s bemüht, das generische Maskulinum zu 
vermeiden und eine gendersensible Schreibweise einzuhalten.

Kleinpariser 
Faschings-Club

VORANZEIGE

30. Prunksitzung des KFC Uettingen
am Samstag, den 15.02.2025

Beginn um 19:11 Uhr, Einlass ab 18:00 Uhr

Für das leibliche Wohl sorgt die „Pizzeria da Pippo“

Anschließend Tanz und Unterhaltung
mit der „Feier a Bänd“

Kartenvorverkauf

ab Sonntag, den 02.02.2025 – 10:00 Uhr über okticket.de

genauere Informationen folgen im Mitteilungsblatt Januar
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Turn- u. Sportverein 
Uettingen 1910 e.V.

Die Dezember-
Ausgabe ist da! 

Viel Spaß 
beim Lesen.

Liebe Mitglieder, Fans und Unterstützer des TSV Uettingen, 

es ist schon wieder Dezember und auch das Jahr 2024 neigt 
sich dem Ende entgegen. In vielen Abteilungen und Mann-
schaften stehen die Weihnachtsfeiern an und auch wir als Ge-
samtverein laden euch herzlich zur Weihnachtsfeier der Verei-
ne am 07.12. in die Aalbachtalhalle ein. 

Für den TSV geht ein besonderes Jahr zu Ende. Nachdem Ende 
2023 der Neubau unseres Vereinsheims beschlossen wurde, 
stand das neue Jahr natürlich ganz im Zeichen des Baus. Im 
Januar befanden wir uns noch mitten in den Vorbereitungen. 
Zusätzlich hatten wir unsere neue Vereinssoftware eingeführt, 
mit der wir am Anfang noch zu kämpfen hatten und auch un-
ser Fußball-Hallenturnier fand wieder statt. 

Im Februar konnten wir erfreulicherweise unsere Volleyballab-
teilung offi  ziell reaktivieren. Unsere zu diesem Zeitpunkt noch 
bestehende Kampfsportabteilung haben wir gleichzeitig nach 
jahrelanger Inaktivität aufgelöst. 

Nachdem Ende April unser Bauantrag für das neue Vereins-
heim genehmigt wurde, war es dann im Mai endlich Zeit für 
den offi  ziellen Spatenstich. Nach den langen Vorbereitungen 
konnten wir plötzlich sehen, wie etwas passiert und das Pro-
jekt endlich Realität wird. Seitdem ging es stetig voran auf un-
serer Baustelle. Am 28.06. konnten wir bereits Richtfest feiern 
und dank der vielen fl eißigen Helfer rückt die offi  zielle Einwei-
hung mittlerweile so langsam, aber sicher in greifbare Nähe. 

Doch trotz Vereinsheimbau stand unser sonstiges Vereinsle-

ben nicht still. Die Pfi ngstfreizeit fand wieder statt und im Juni 
gab es auch wieder ein Spiel- und Sportfest. Im Juli verwandel-
te die Raiff eisenbank unseren Sportplatz wieder in ein Open-
Air-Kino und im August war die Fußballschule bei uns zu Gast. 
Jetzt im Dezember stehen mit der Weihnachtsfeier der Vereine 
und dem traditionellen Vereinskegeln noch zwei weitere Ver-
anstaltungen auf dem Programm, mit denen wir das Jahr 2024 
abschließen werden. 

Und neben all diesen Veranstaltungen und besonderen Ereig-
nissen fand auch in diesem Jahr wieder nahezu an jedem Tag 
irgendein Sportangebot in unserem Verein statt. Unser breites 
Angebot an Sportarten und Kursen konnten wir trotz der vie-
len Herausforderungen in diesem Jahr sogar noch ausbauen. 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei euch bedanken. Bei allen 
Helferinnen und Helfern, die unseren Verein unterstützen. Bei 
allen, die Woche für Woche auf den Sportplätzen und in der 
Sporthalle stehen. Bei allen, die an unserem Vereinsheim ar-
beiten, als wäre es das eigene Haus. Bei allen, die hinter den 
Kulissen für den Verein arbeiten und dafür sorgen, dass der 
Laden läuft. Bei allen, die unseren Verein bei Wettkämpfen ver-
treten und dabei ihr Bestes geben. Bei allen Mitgliedern, bei 
allen Spendern und Sponsoren, bei allen Fans und bei allen, 
denen der TSV am Herzen liegt. Danke, dass es euch gibt! 

Wir wünschen euch allen frohe Weihnachten, eine besinnliche 
Adventszeit und einen guten und sportlichen Start ins neue 
Jahr 2025, das für uns alle und natürlich auch für den TSV min-
destens genauso erfolgreich wird, wie das Jahr 2024. 
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Aalbachtaler 
Musikverein

WIR suchen dich!
Du willst mit anderen begeisterten Musikern in einer Kapelle spielen?
Gemeinsam Spaß haben und endlich nicht mehr nur für dich alleine 
musizieren?
Mit super Stimmung und toller Musik die Bühnen dieser Welt rocken?
Zeigen, was du kannst und was in dir steckt?
Einfach ein Instrument lernen?
Du bist neu im Ort und suchst Anschluss?

Dann komm zu uns! 
Wir haben für alle Altersklassen und Interessen etwas dabei:
Musikalische Früherziehung - ca. 3-6 Jahre
Flötengruppe - ca. 6-8 Jahre
Aalbachtaler Schülerkapelle - 
ca. 8-12 Jahre
Aalbachtaler Jugendkapelle - 
ca. 12-17 Jahre
Aalbachtaler Franken - ab 18 Jahre
Aalbachtaler Dorfmusikanten - 
alle herzlich willkommen 
zu schöner Blasmusik - ca. 20-99 Jahre

PS: Auch Schnuppertermine zu gemeinsamen Proben des ge-
samten Vereins, bei denen Jung und Alt zusammentreff en, sind 
1 x im Monat möglich.

Also hol die „Hupe” (wieder) raus und ab auf die Bühne. 
Let's fetz'

Klick dich rein und informiere dich oder ruf einfach an. 
Wir freuen uns auf DICH!

Thomas Roos  Tel. 0174-59 31 960,   
www.aalbachtaler-musikverein.de

Frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch ins neue Jahr 

wünscht der Aalbachtaler Musikverein e.V. 
An Heilig Abend laden wir nach dem ev. Gottesdienst zum 
Standkonzert am Kirchplatz ein. Dabei schenken wir gegen 
eine kleine Spende Glühwein und Kinderpunsch aus. Der Er-
lös kommt der Ausbildung junger Musiker im Rahmen unserer 
Vereinsarbeit zugute.

GG V I ––  IImmobilien Harald Mehling
00170 ––  8890 9586

Wir wünschen allen eine 
schöne

Weihnachtszeit und 
einen 

guten Rutsch in das Jahr 
2025

IIm neuen Jahr sind
wir wieder für

SSie da
GVI-- IImmomakler
Harald Mehling

münch-maschinenverleih.de

ANZEIGEN



52 Mitteilungsblatt der Mitgliedsgemeinden der VGem Helmstadt    Dezember  2024

Vereinsnachrichten

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2024/25
Hiermit ergeht die herzliche Einladung zur Jahreshauptver-
sammlung an alle Mitglieder des MGV 1882 Uettingen e.V. am 
Sonntag, 05.01.2025, 19:30 Uhr im Fränkischen Langasthof.

Tagesordnung:

1. Eröff nung der GV und Begrüßung

2. Gedenken an die verstorbenen Mitglieder

3. Rückblick und Ausblick

4. Berichte der Chor- und Abteilungsleiter

5. Bericht des Kassiers

6. Anmerkung der Kassenprüfer und 
    ggf. Vorschlag der Entlastung

7. Entlastung des Kassier und der Vorstandschaft durch die GV

8. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

9. Schlussworte des Vorsitzenden

mit freundlichem Sängergruß

Jens Wiesinger

1. Vorsitzender

MGV 1882 
Uettingen e.V.

Freiwillige Feuerwehr
Uettingen e. V.

Alle Termine auch unter: www.ff -uettingen.de/termine/

Christbaumverkauf
Aufbau:  Donnerstag,  12. Dezember  um 19:00 Uhr
 Freitag,  13. Dezember  um 14:00 Uhr
 Samstag,  14. Dezember  um 09:00 Uhr

Abbau: Samstag, 14. Dezember  ab  13:00 Uhr

Christbaum-Sammelaktion:
 Samstag 11. Januar   ab 09:00 Uhr

Übung der Kinderfeuerwehr Uettingen im Oktober
Notruf, Verbrennungsdreieck und Brandbekämpfung

Im Oktober führte die Kinderfeuerwehr Uettingen eine lehr-
reiche Übung durch, bei der die jungen Mitglieder wichtige 
Kenntnisse zu den Themen Notruf und Brandbekämpfung er-
lernten. Zunächst übten die Kinder, wie man einen Notruf kor-
rekt absetzt. Sie lernten die 
fünf W-Fragen (Wer, Wo, Was, 
Wie viele, Warten) und trai-
nierten in Rollenspielen, um 
im Notfall schnell Hilfe holen 
zu können.

Anschließend beschäftigten sie sich mit der Entstehung von 
Feuer und dem „Verbrennungsdreieck“. Sie erfuhren, dass 
Feuer aus drei Elementen besteht: Brennstoff , Sauerstoff  und 
Wärme, und dass ein Feuer nur gelöscht werden kann, wenn 
mindestens eines dieser Elemente entfernt wird.

Der Höhepunkt der Übung war die praktische Brandbekämp-
fung. Mit Kübelspritzen ausgerüstet, setzten die Kinder alles 
daran, einen „Brand“ zu löschen. Unter Anleitung der Betreuer 
arbeiteten sie erfolgreich als Team zusammen.

Die Übung war ein voller Erfolg: Die Kinder feierten ihre Erfol-
ge und sammelten wertvolle Erfahrungen im sicheren Umgang 
mit Feuer. Sie lernten auf spielerische Weise Verantwortung zu 
übernehmen und sich im Ernstfall richtig zu verhalten.

Die Feuerwehr Uettingen bedankt sich 
bei allen Bürgerinnen und Bürgern 

für die Unterstützung im vergangenen Jahr 

und wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest 
sowie alles Gute für das Jahr 2025!

Bleiben Sie gesund!

ANZEIGE
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Die Weihnachtszeit ist für viele von uns eine Zeit des Inne-
haltens und des Rückblicks. Auch der Verschönerungsverein 
Uettingen 1910 e.V. möchte die Gelegenheit nutzen, auf ein 
bewegtes Jahr zurückzublicken, voller schöner Momente, die 
uns gemeinsam so viel Freude gebracht haben – und vor allem 
möchten wir „Danke“ sagen.

Besonders die Waldfesttage bleiben in lebhafter Erinnerung 
– sie waren geprägt von gut gelaunten Besuchern, fröhlicher 
Stimmung und der Gemeinschaft, die uns alle verbindet. Ein 
herzliches Dankeschön an alle, die diese Festtage zu etwas 
ganz Besonderem gemacht haben!

Ein großes Dankeschön gilt auch den vielen Bürgerinnen und 
Bürgern, die das gesamte Jahr über unsere Vereinsarbeit un-
terstützen und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sei es die 
Pfl ege unseres Friedhofes das Jahr hinweg, die Unterstützung 
beim Waldfest oder das Engagement bei allen anderen Ver-
einsaktivitäten. Euer Einsatz ist unbezahlbar.

Besonderer Dank an unsere kleinen Baumpfl anzhelden

In diesem Jahr liegt uns ein Projekt besonders am Herzen: Die 
Auff orstung und Verjüngung des Waldes auf dem Kirchberg. 
Die letzten Jahre haben unserem Wald durch Trockenheit und 
Hitze stark zugesetzt, und es ist unser Ziel, den Wald an die 
Herausforderungen der Zukunft anzupassen. Wir möchten ihn 
widerstandsfähiger machen, damit auch künftige Generatio-
nen die Schönheit und Erholung des Waldes auf dem Kirchberg 
erleben können.

Am 19. Oktober 2024 machte die Vorstandschaft den Anfang 
und pfl anzte neun große, heimische Bäume – darunter Trau-
beneichen, Zerreichen, Speierling, Elsbeere, einen Walnuss-
baum und eine Silberlinde. Diese Bäume sollen das Funda-
ment für einen robusteren Wald schaff en.

Doch das war nur der Anfang: Am 9. November fand unsere 
große Pfl anzaktion statt, die in Zusammenarbeit mit 60 hoch-
motivierten Kindern ein unvergessliches Erlebnis wurde. Ge-
meinsam setzten wir 200 junge Bäume auf dem Kirchberg ein. 
Für viele der Kinder war es ein besonderer Moment, da sie so-
gar ihre selbst gezogenen Baumkeimlinge mitbrachten und im 
Wald auspfl anzen konnten. Es war beeindruckend zu sehen, 
mit wie viel Begeisterung und Verantwortungsgefühl die Kin-
der ans Werk gingen, ihre eigenen Setzlinge sorgfältig in den 
Boden zu setzen und so einen wertvollen Beitrag für die Natur 
zu leisten.

Zusätzlich haben die Kinder gesammelte Waldfrüchte wie Ei-
cheln und Speierling ausgesät und hoff en nun gespannt dar-
auf, dass sie im kommenden Jahr keimen werden. Auch haben 
wir Samenboxen gebaut, die wir mit Waldfrüchten gefüllt und 
im Wald angebracht haben. Diese sollen dafür sorgen, dass die 
Tiere – als Teil des natürlichen Kreislaufs – einen Teil der Aus-
saat übernehmen und den Samen an andere Orte tragen.

Die Kinder haben zudem ein spannendes Waldquiz mit ver-
schiedenen Stationen absolviert. Sie konnten in Fühlboxen 
verschiedene Früchte wie Eicheln, Kastanien, Lindensamen 
und mehr ertasten und so spielerisch lernen, die Natur mit ih-
ren Sinnen zu erkunden. An einer weiteren Station haben sie 
die Jahresringe von Baumstämmen gezählt und dabei viel über 
das Wachstum und Alter von Bäumen erfahren. Beim Waldbin-
go ging es darum, verschiedene Dinge im Wald zu entdecken 
und zu sammeln – zum Beispiel Früchte, Blätter oder besonde-
re Rindenstücke. 

Nach unserer gemeinsamen Baumpfl anzaktion gab es eine 
wohlverdiente Stärkung mit einer kleinen Brotzeit. Zum Ab-
schluss erhielt jedes Kind eine Urkunde mit einem Erinne-
rungsfoto, die sie an diesen besonderen Tag im Wald erinnert.

Ein Dank von Herzen an alle Unterstützer und Förderer

Unsere Dankbarkeit gilt besonders den Kindern, die mit ih-
rem Engagement und ihrer Freude am Pfl anzen diese Aktion 
zu etwas ganz Besonderem gemacht haben. Ihr Einsatz war 
überwältigend und gibt uns Hoff nung für die Zukunft unseres 
Waldes.

Ebenso möchten wir uns bei den vielen Bürgern bedanken, die 
uns mit Zuspruch und großzügigen Spenden unterstützen. Die 
Geld- und Sachspenden sowie die zahlreichen Baumspenden, 
die uns erreicht haben, haben uns tief bewegt und bekräftigen 
uns, unseren Einsatz für den Kirchberg und die Natur weiter 
fortzusetzen. Es ist dieses große Miteinander, das unsere Pro-
jekte zum Leben erweckt und unsere Gemeinschaft so beson-
ders macht.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und ein friedliches neues Jahr voller Gesund-
heit und schöner Momente in der Natur.

Herzliche Grüße und von Herzen „Danke“!
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Mitteilungen aus der Marktgemeinde

Helmstadt mit Holzkirchhausen

Mitteilungen aus der Marktgemeinde

Leserfoto von Angelika Umpierre

H
E L MSTA D

T

FREIWILLIGE
FEUERWEHR

7. Dezember 2024
ab 13:00 Uhr
auf dem Rathausplatz

www.feuerwehr-helmstadt.de
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 Bauhof:     09369 - 33 41

Aktuelles aus der Gemeinde erfahren Sie unter:
www.helmstadt-ufr.de

Schauen Sie doch mal rein!

Rathaus Helmstadt:
Büro des Bürgermeisters:    Tel. 09369-98 24 462

E-Mail: bgmhelmstadt@vgem-helmstadt.bayern.de

Sprechstunde
Donnerstag von 16:00 bis 18:00 Uhr

im Rathaus.

Restmüll:   Fr. 13.12. und Sa. 28.12.
Bioabfall:  Fr. 06.12. und Fr. 20.12.
Gelbe Tonne: Mo. 16.12.
Blaue Papiertonne:  Fr. 13.12.
Wertstoff hof Aalbachtal Uettingen, Mittlere Stämmig 7
– auch Elektroschrott

und Wertstoff hof Kiesäcker Waldbüttelbrunn
Dienstag  von 9:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch  von 7:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag  von 9:00 – 18:00 Uhr
Freitag  von 9:00 – 18:00 Uhr
Samstag  von 9:00 – 14:00 Uhr

Grüngutsammelstelle Helmstadt
Samstags  von 9:00 – 12:00 Uhr

Es gelten die Regelungen wie in den Wertstoff höfen des 
Kommunalunternehmens.

Gemeindliche Bekanntmachungen

Abfallentsorgung

Im Bürgerinformationssystem der VGem Helmstadt haben 
Sie die Möglichkeit, einfach und schnell Informationen über 
öff entliche Sitzungen, Mandatsträger, Gremien und vieles 
mehr zu recherchieren.

Nutzen Sie hierfür einfach den nachfolgenden Link 

http://buergerinfo.vg-helmstadt.de

und erfahren Sie mehr über die Arbeit 
des Marktgemeinderates des Marktes 
Helmstadt.

Denken Sie daran: Aktuelle Informationen, 
Nachrichten und Termine sowie das Mit-
teilungsblatt der Mitgliedsgemeinden der 
VGem Helmstadt fi nden Sie auch in der 
Gemeinde-App!

"Bürgerinfo leicht gemacht"

Katholische öff entliche 
Bücherei Helmstadt

Ein Buch zu lesen, ist wie ein selbst erlebtes Abenteuer!

Bücher, Hörbücher und DVDs für Kinder und Erwachsene
gibt es in reicher Auswahl in unserer Bücherei.

Räumlichkeiten im Rathaus - Im Kies 4 - Helmstadt

Öff nungszeiten: 
 Sonntag:  09:45 bis 11:00 Uhr
 Dienstag:   09:30 bis 10:30 Uhr
 Mittwoch:  18:00 bis 19:00 Uhr

Tel. 09369-98 24 464    E-Mail: buecherei-helmstadt@hlb.de

Wir freuen uns auf euch!

Seniorenweihnachtsfeier

Herzliche Einladung 

zur 

Seniorenweihnachtsfeier
im Gasthaus Stern 

am Freitag, 6. Dezember, 

um 14:00 Uhr
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Marktgemeinderat

Öff entliche Gemeinderatssitzungen 
Helmstadt
Mittwoch, 18. Dezember,  19:15 Uhr

Sitzungssaal, Rathaus Helmstadt

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Weihnachtszeit lädt uns jedes Jahr aufs Neue ein, innezu-
halten, das Jahr Revue passieren zu lassen und die gemeinsa-
men Erlebnisse zu würdigen. In diesem Sinne möchte ich mich 
ganz herzlich für das Vertrauen und die Unterstützung bedan-
ken, die Sie unserer Marktgemeinde und mir als Bürgermeis-
ter im vergangenen Jahr entgegengebracht haben.

2024 war ein Jahr voller Herausforderungen, aber auch vol-
ler wertvoller Begegnungen und Erfolge, die wir nur durch 
das großartige Engagement und den Zusammenhalt in unse-
rer Gemeinschaft erreichen konnten. Gemeinsam haben wir 
Helmstadt ein Stück weiterentwickelt und dabei stets den Blick 
auf unsere Traditionen und Werte gerichtet.

Große Projekte wie die Sanierung der Kreisstraße in Richtung 
Autobahn sind ein wichtiger Schritt für die Sicherheit und Kom-
fort aller Verkehrsteilnehmer.

In diesem Zuge wurde auch die Abbiegespur in unser neues 
Gewerbegebiet und neue Bushaltestellen gebaut. Noch vor 
Weihnachten endet die letzte Runde des Bauleitverfahrens 
und wir können auch dieses Projekt in Angriff  nehmen.

Bereits seit Sommer rollen nach all der Zeit, Gesetzesänderun-
gen und vielen Herausforderungen, endlich die Bagger in un-
serem Neubaugebiet. Wir freuen uns über viele Bewerbungen, 
die erste Runde läuft bis Ende Februar 2025.

Die Digitalisierung und der Glasfaserausbau stockt im ganzen 
Land. Daher bin ich sehr froh, dass in Helmstadt der Ausbau 
begonnen hat. Wir sind guter Hoff nung, dass nach erfolgrei-
chem Abschluss auch weitere Gebiete und unser Ortsteil an-
geschlossen wird.

Es war ein erfolgreiches, aber für alle Beteiligten auch heraus-
forderndes Jahr.

Nun ist die Zeit gekommen, den Alltag ein wenig hinter uns zu 
lassen und mit unseren Liebsten die festlichen Tage zu genie-
ßen. Ich wünsche Ihnen von Herzen ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest, Momente der Besinnlichkeit und einen guten 
Start in ein glückliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr.

Lassen Sie uns auch 2025 mit Tatkraft, Zuversicht und Gemein-
schaftssinn gestalten. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit 
Ihnen weiterhin das Beste für unseren schönen Markt Helm-
stadt zu erreichen.

Herzliche Grüße,

Ihr Tobias Klembt,

Erster Bürgermeister des Marktes Helmstadt

Auszug aus der Marktgemeinderatssitzung 
vom 05.11.2024

TOP 3 
Grundsteuerreform; Erlass einer Satzung 
über die Festsetzung der Grundsteuerhebesätze
Am 10. April 2018 erklärte das Bundesverfassungsgericht 
die Berechnungsgrundlage des derzeit gültigen Systems der 
Grundsteuer auf Grundlage der sogenannten Einheitswerte 
für verfassungswidrig. In der Folge beschloss der Bundestag 
ein neues Bundesmodell für die Grundsteuer und versah dies 
mit einer Öff nungsklausel, die den Ländern wiederum die Ein-
führung eines abweichenden Systems ermöglichte. Hiervon 
machte der Bayerische Landtag Gebrauch und erließ das Bay-
erische Grundsteuergesetz (BayGrStG; hiergegen sind aktuell 
zwei Popularklagen vor dem Bayerischen Verfassungsgerichts-
hof anhängig [AZ: Vf. 8-VII-22 und Vf. 17-VII-22]). Mit diesem 
Gesetz wird für Grundstücke in Bayern anstelle der Einheits-
bewertung ein wertunabhängiges Flächenmodell umgesetzt.

Die Reform der Grundsteuer soll laut Bundes- und Landespo-
litik möglichst aufkommensneutral erfolgen. Der Begriff  der 
Aufkommensneutralität wird oft missverstanden. Aufkom-
mensneutralität bedeutet nicht, dass die individuelle Grund-
steuer des jeweiligen Grundstückseigentümers gleich hoch 
bleibt. Aufgrund der Verfassungswidrigkeit des alten Grund-
steuersystems muss es sogar zu individuellen Verschiebungen 
durch die Reform kommen. Aufkommensneutralität bedeu-
tet nur, dass die Gemeinde nach Umsetzung der Reform ihr 
Grund- Steueraufkommen insgesamt stabil halten kann - also 
im Jahr 2025 ähnlich viel an Aufkommen aus der Grundsteuer 
hat wie in den Jahren vor der Reform. Es gibt allerdings keine 
gesetzliche Pfl icht zur Aufkommensneutralität! Keine Gemein-
de erhöht demnach wegen der Reform das Grundsteuerauf-
kommen, dies widerspräche dem Gebot der Aufkommensneu-
tralität.

Allerdings kann es vor Ort notwendig sein, unter anderen Ge-
sichtspunkten (also unabhängig von der Reform) die Grund-
steuereinnahmen insgesamt angemessen im Jahr 2025 anzu-
heben. Schließlich sind die Gemeinden gesetzlich verpfl ichtet, 
ihre Haushalte auszugleichen.

Reichen die Finanzmittel zur Erfüllung der aktuell anstehenden 
Aufgaben nicht aus, müssen auch angemessene Steuererhö-
hungen diskutiert und bei Bedarf auch Mehrreinnahmen aus 
der Grundsteuer durch höhere Hebesätze generiert werden.

Berechnung aufkommensneutrale Hebesätze:

Grundsteuer - A -
Summe aller Messbeträge 
zum Stichtag 31. 12.2024

9.163,51 €

Hebesatz im Jahre 2024 320

Steueraufkommen 29.323,23 €
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Summe aller vorhandenen Messbeträge zum 
Stichtag 01.01.2025 Stand 24. 09. 2024

7.908,99 €

Hochrechnung alter nicht vorhandener 
Messbeträge 2. 954,95 € x 1,2739 €
(= prozentuales Verhältnis 6.208,56 € zu 7.908,99 €)

3.764,27 €

Voraussichtliche Summe aller Messbeträge 
zum Stichtag 01. 01. 2025

11.673,26 €

Berechnung aufkommensneutraler Hebesatz 
(29.323,23 : 11.673,26)

251

Gegenrechnung
(voraussichtliche Summe aller Messbeträge 
zum Stichtag 01.01.2025 x neuer Hebesatz)

29.299,89 €

Grundsteuer - B -
Summe aller Messbeträge zum Stichtag 
31.12.2024

79.700,45 € 

Hebesatz im Jahre 2024 300 

Steueraufkommen 239.101.35 €

Summe aller vorhandenen Messbeträge zum 
Stichtag 01.01.2025 Stand 24. 09.2024

118.697,75 €

Hochrechnung aller nicht vorhandener Mess-
beträge 8.587,22 € x 1.6691 € (= prozentua-
les Verhältnis 71.113,23 € zu 118.697,75 €)

14.333,25 €

Voraussichtliche Summe aller Messbeträge 
zum Stichtag 01. 01.2025

133.031,00 €

Berechnung aufkommensneutraler Hebesatz 
239.323,23 € : 133.031,00 €

180 

Gegenrechnung 
(voraussichtliche Summe aller Messbeträge 
zum Stichtag 01.01.2025 x neuer Hebesatz)

239.455,80 €

Es ist davon auszugeben, dass nach Versand der Grundsteu-
erbescheide zahlreiche Änderungsanträge aufgrund von feh-
lerhaften Grundsteuererklärungen eingehen werden. Etwaige 
Änderungen der Grundlagenbescheide können die aktuellen 
Messbeträge nochmals stark beeinfl ussen, weshalb eine siche-
re und präzise Berechnung eines aufkommensneutralen He-
besatzes derzeit nicht möglich ist.

Der Vorsitzende stellt bei der Grundsteuer -A- einen Hebesatz 
in Höhe von 300 v. H. zur Vorabstimmung.

Die Abstimmung ergibt 8:5 Stimmen.

Der Vorsitzende stellt bei der Grundsteuer -B- einen Hebesatz 
in Höhe von 240 v. H. zur Vorabstimmung.

Die Abstimmung ergibt 9:4 Stimmen.

Für den Vollzug ist der Erlass einer Grundsteuerhebesatzsat-
zung erforderlich.

Der Marktgemeinderat beschließt nachfolgende

Satzung

über die Festsetzung der Grundsteuerhebesätze des Marktes 
Helmstadt (Grundsteuer-Hebesatzsatzung)

vom 00. 00. 2024

Aufgrund des Art. 22 Abs. 2, Art. 23 ff . der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. 08. 1998 ((GVBI. S 796), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 
6 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBI. S. 98)) und Art. 18 des 
Bayerischen Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 04. 04. 1993 ((GVBI. 264), zuletzt geändert 
durch § 1 Abs. 10 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBI. S. 98)) 
in Verbindung mit § 25 Abs. 1 und 2 des Grundsteuergesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. 08. 1973 ((BGBI. l 
S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16. 
12.2022 (BGBI. l S. 2294)) und Art. 5 des Bayerisches Grund-
steuergesetzes vom 10. 12.2021 ((GVBI. S. 638), zuletzt geändert 
durch Art. 9 des Gesetzes vom 21. 04.2023 (GVBI. S. 128)) erlässt 
der Markt Helmstadt folgende Satzung:

§ 1 Hebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
be) 300 v. H.

2. Grundsteuer B (für Grundstücke) 240 v. H.

§ 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01 .01.2025 in Kraft und tritt gleichzeitig 
mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des Marktes Helmstadt 
für das Jahr 2025 wieder außer Kraft.

Mehrheitlich beschlossen Ja 9 Nein 4 Anwesend 13

TOP 4.1
Biberaktivitäten am Welzbach; Bescheid 
des Landratsamtes betr. Entfernung von Biberdämmen
Nachdem bereits in den Vorjahren am Welzbach vermehrt Bi-
beraktivitäten festzustellen waren, sind dort zuletzt im Som-
mer diesen Jahres wieder Biberaktivitäten auf Höhe des westli-
chen Ortsrands von Holzkirchhausen aufgetreten, die auch ein 
angrenzendes Privatanwesen beeinträchtigt haben.

Da weiteres Gefahrenpotential durch die Biberaktivitäten in 
diesem Bereich absehbar war und auch Ortstermine mit dem 
Biberbeauftragten des Landkreises keine Lösungsansätze er-
bracht haben, wurde bei der unteren Naturschutzbehörde 
beim Landratsamt die Erlaubnis zur Entnahme des Bibers be-
antragt.

Nachdem von dort mitgeteilt wurde, dass die Erteilung einer 
Entnahmeertaubnis problematisch sein könnte, wurde der 
ursprüngliche Antrag in einen Antrag auf Genehmigung der 
Dammbeseitigung abgeändert.

Auf diesen abgeänderten Antrag hat die untere Naturschutzbe-
hörde beim Landratsamt mit Bescheid vom 11.10.2024 die bis 
zum 15. 03.2025 befristete Erlaubnis erteilt; dieser Bescheid.

Der Marktgemeinderat nimmt dies zur Kenntnis.

ANZEIGE
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NATURIDYLL 
AM ZIEGELBACH 2 .0

ANFRAGE@JOST-PROJEKT.DE

JOST-PROJEKT.DE/NATURIDYLLAMZIEGELBACH

NUR NOCH ZWEI EIGENTUMSWOHNUNGEN VERFÜGBAR 
(BARRIEREFREI // KFW 40)

JETZT KFW-40-FÖRDERUNG  
SICHERN: ZINSGÜNSTIGES 
DARLHENEN ÜBER  
100.000 EURO/ WOHNUNG 

EG ca. 75 m2  279.000 Euro
mit Gartenanteil

Penthouse ca. 80 m2  299.000 Euro
mit Dachterrasse

Spendenkonto :

IBAN : DE 8737 0205 0000 0809 0500

Stichwort : GESUNDHEIT

Fast drei Milliarden Menschen 

in armen Ländern haben 

keinen Zugang zu sauberem 

Wasser oder angemessener 

medizinischer Versorgung. 

Sie erkranken an Cholera und 

haben keine Möglichkeit, sich 

vor Pandemien wie Corona zu 

schützen.

Mangel
Wasser-

Jetzt Spenden !
www.oxfam.de/gesundheit

ANZEIGEN
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Ihr Umweltbeauftragter informiert:

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Naturfreunde und Umwelt-Interessierte,
in dieser Rubrik möchte ich Ihnen nochmals das Thema „Arten-
vielfalt“ näherbringen und erläutern, warum die Artenvielfalt 
für uns Menschen so wichtig ist.      

Bereits im Dezember 2022 einigten sich 196 Staaten darauf, 
dass Artensterben zu stoppen und die Natur nicht weiter 
zu zerstören. Warum?

Weltweit sind eine Million Tier- und Pfl anzenarten vom Aus-
sterben bedroht.

Die Zahl der Brutvögel in Deutschland 
ist um 30 Prozent zurückgegangen, der 
Verlust der Insekten ist noch viel höher.

Das letzte Massensterben auf unserem 
Planeten war vor 66 Millionen Jahren 
und führte zum Aussterben der Dino-
saurier.    

Wir befi nden uns jetzt im sechsten 
Massensterben auf dieser Erde und 
trotzdem tun die meisten von uns so, 
als ginge es sie alles nichts an!      

Denn was kümmert es uns, wenn 
eine Mücke im Amazonas ausstirbt?

Mücken bestäuben den Kakao, ohne 
Mücken keine Schokolade. Ohne Mü-
cken keine Singvögel oder Forellen, 
Mücken stehen am Anfang einer lan-
gen Nahrungskette.

Schneiden wir den Anfang ab, kollabiert das ganze System!

Und es gibt nicht „die“ eine Tier- oder Pfl anzenart, von denen 
wir abhängen. Die Wissenschaft erklärt das mit dem „Nieten-
konzept der Biodiversität“.

In diesem Konzept sitzen wir in einem Flugzeug, dessen Trag-
fl ächen mit Nieten befestigt sind. Eine Niete fl iegt raus, nicht 
schlimm. Auch die zweite ist kein Problem, doch irgendwann 
fl iegt die entscheidende Niete raus. Sie ist nicht wichtiger als 
die 1000 vorher, aber sie ist die Entscheidende und das Flug-
zeug stürzt ab!

Das heißt, mit jeder Art, die verschwindet, wird das Leben 
auf der Erde instabiler.

Das Artensterben und der Klimawandel hängen zusammen. 
Der Klimawandel ist ein Grund dafür, dass Arten aussterben. 
Zusätzlich zerstört der Mensch Lebensräume, führt invasive 
Arten (z.b. Ratten) ein, belastet die Umwelt mit Schadstoff en 
und überjagt bzw. überfi scht Arten.

Der Mensch beschleunigt die Aussterberate um den Fak-
tor 1000. Sind wir also von jeder vermeintlich unwichtigen Art 
abhängig? Indirekt ja, denn jeder Atemzug, den wir machen, 
ist durch eine Pfl anze gegangen.

Jeder Schluck Wasser ist irgendwann von einem Wald gefi ltert 
worden und die Rohstoff e jeden Brotes sind auf fruchtbarem 
Boden gewachsen.

Jeder von uns ist abhängig von Ökosystemleistungen, die 
die Natur für uns Menschen erbringt:  „Durch Biodiversität, 
also durch die Vielfalt des Lebens in Form von Genen, Arten 
und Ökosystemen.“

Kurz gesagt, unser Wohlstand in Deutschland ist abhängig 
von der Vielfalt des Lebens, zu der zum Beispiel auch der 
Feldhamster, die Zauneidechse oder der Biber gehören.  

Wenn also die Honigbiene oder auch die Wildbienen ausster-
ben, stellt sich uns folgende Frage: „Können wir Pfl anzen nicht 
selbst bestäuben?“

Ein Mensch schaff t am Tag maximal 10.000 Blüten, ein Volk 
von Honigbienen bestäubt bis zu 300 Millionen Blüten am Tag 
– kostenlos! Die Antwort ergibt sich von selbst.

Die errechnete Ökodienstleistung der Natur betrug im Jahr 
2011 ca. 125 Billionen Euro. Zu den Leistungen gehören un-
ter anderem Bestäubung, Reinerhaltung von Luft und Wasser, 
Generierung fruchtbarer Böden, Regulierung von Krankheiten, 
Erholungsdienstleistungen für Menschen usw.

Das weltweite Bruttosozialprodukt aller Länder im gleichen 
Jahr betrug „nur“ 72 Billionen Euro. Die Leistung der Natur war 
also mehr wert, als alles, was der Mensch geschaff en hat. Und 
von diesen 72 Billionen waren 44 Billionen direkt oder indirekt 
von der Natur abhängig.

Was ist zu tun?

Um das Sterben der Artenvielfalt und der Ökosysteme zu stop-
pen, darf kein Quadratmeter Regenwald mehr zerstört wer-
den. Ohne diese weltweit wichtigen Süßwasserpumpen, wel-
che gigantische Niederschlagsmengen generieren und diese 
zum Teil noch bei uns abregnen lassen, werden wir auf Dauer 
in Deutschland  keine Landwirtschaft mehr betreiben können, 
wie wir es heute tun.

Detaillierte, vor Jahren erarbeitete Empfehlungen und Vor-
schläge für die heimische Landwirtschaft müssen umgesetzt 
werden. Denn diese ermöglichen auch in Zukunft eine nach-
haltige, das heißt ökologisch und ökonomische tragfähige so-
wie sozial verträgliche Landwirtschaft.

Es ist vollkommen unbestritten, dass eine leistungsfähige 
Landwirtschaft dauerhaft nur in einer intakten Natur möglich 
ist. Also müssen wir unsere Natur schützen und so die Öko-
systemleistungen wie Lebensmittelerzeugung oder die Erho-
lungsdienste für uns Menschen erhalten und wir müssen mit 
unseren Flächen schlauer umgehen, um die Vielfalt des Lebens 
zu erhalten. Täglich werden 54 Hektar für Siedlungs- oder Ver-
kehrsfl ächen in Deutschland verbraucht. Ein Wohngebiet oder 
Gewerbegebiet nach dem anderen auszuweisen, kann auf 
Dauer nicht gut gehen.

Denn es ist hoff entlich klar: 

Bayern, Deutschland, unser 
Planet - ist endlich!

Das bedeutet für uns alle:

–  Weitermachen wie bisher ist keine Option!

–  Um die Erderwärmung aufzuhalten und die Artenvielfalt zu
 schützen ( jede einzelne Art zählt), muss sich die ganze Ge-
 sellschaft jetzt auf den Weg machen!

–  Zur Artenvielfalt muss jeder seinen Beitrag leisten, im Super-
 markt ebenso wie auf dem Acker, im Garten oder in der Flur!

–  Der Begriff  „Fortschritt“ muss neu defi niert werden. „Fort-
 schritt“ darf nicht Ausbeutung von Bodenschätzen und 
 Natur sein, sondern Schutz von unseren Lebensgrundlagen!

–  Es ist Zeit, unserer Natur etwas zurück zu geben.

Wenn wir das nicht schaff en, werden die folgenden Generatio-
nen einen hohen Preis dafür bezahlen.
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Informationen des Marktes Helmstadt

„BUNTER TISCH“
Im Dezember wird kein „BUNTER TISCH“ stattfi nden.

Danke, dass Sie meine Rubrik lesen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch

und alles erdenklich Gute für 2025!

Herzliche Grüße Ihr Holger Linke

ANZEIGEN

GF Klaus Dieter Straßner 01713316718   GF Michael Pfundt 015165260084

Goethestraße 16
97270 Kist

E-Mail:
haustechnik@strassner-pfundt.de
Internet:
strassner-pfundt-haustechnik.de

Haustechnik
Straßner & Pfundt GmbH
Installation · Heizungsbau

Aufkleber
150 x 60 mm
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Winterwanderung mit Hülya Düber
Herzliche Einladung ergeht zur traditionellen 

CSU-Winterwanderung 
am Samstag den 28. Dezember 2024

Treff punkt: 14:00 Uhr am Pfeiferhannes 
Denkmal 

am Rathausvorplatz 

Wir sind etwa sechs Kilometer zu Fuß unterwegs. Am frühen 
Abend ist eine Einkehr geplant.

Unsere Wanderung wird von MdL Björn Jungbauer, Landrat 
Thomas Ebert, stellv. Landrat Waldemar Brohm, und Kreisrat 
Thomas Hoff mann (Üttingen) begleitet. 

Besonders freuen wir uns über die Zusage von unserer Bun-
destagskandidatin Dr. Hülya Düber für die anstehende Wahl 
am 28. September 2025. Hülya ist aktuell Sozialreferentin der 
Stadt Würzburg. Bereits heute werben wir für Ihr Vertrauen bei 
der kommenden Wahl. Wir wollen mit Hülya eine engagierte 
Frau nach Berlin senden, die unsere Anliegen auf Bundesebe-
ne bestmöglich vertritt. Nutzen sie die Chance, eine engagierte 
Frau mit spannendem Werdegang und einer inspirierenden 
Vita kennenzulernen.

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme - kommen Sie gerne 
mit uns, unseren Abgeordneten und unserer Bundestagskan-
didatin Dr. Hülya Düber ins Gespräch. Wir wollen unser Partei-
motto "näher am Menschen" gerne gerecht werden. 

Für die bessere Planung der Verpfl egung bitten wir um 
Anmeldung bis zum 22.12. bei Christiane Lurz, 
christiane.lurz@gmx.de,  Tel.0170-52 22 096

CSU Ortsverband 
Helmstadt-Holzkirchhausen

FC Helmstadt

Nachruf

Tief bewegt nehmen wir Abschied von

Erich Wurzberger

Erich war ein Macher und Vorbild für unseren
Verein. Als Vorsitzender brachte er den FC

bereits im Gründungsjahr auf die Erfolgsspur
und ebnete so den Weg für eine erfolgreiche

Vereinsgeschichte. Mit seinem Tod verlieren wir
nicht nur ein verdientes Ehrenmitglied, sondern

vor allem eine Wurzel unseres FC.

Wir werden Erich stets ein ehrendes Andenken
bewahren. Unser Mitgefühl gilt in diesen

schweren Momenten besonders seiner
Frau Elisabeth , seinen Kindern und

allen Angehörigen. 

Fußballclub Helmstadt

am 07. Dezember 2024
ab 19 Uhr 

in unserem Vereinsheim.

Wir freuen uns auf einen schönen Abend mit
Euch mit kleinem Programm, gemeinsamen

Singen und der traditionellen Tombola.  

Einladung
Weihnachtsfeier 

an all unsere
Mitglieder

zur

Frohe Weihnachten &
einen guten Rutsch 

ins neue Jahr.  
FC Helmstadt 

Außerdem wünschen wir allen Mitbürgerinnen
und Mitbürgern aus Helmstadt und Umgebung 

ANZEIGE
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Ein Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr! 
Das erste Jahr der neuen Vorstandschaft des Gartenbauver-
eins in Helmstadt neigt sich dem Ende zu. Wir möchten die 
Gelegenheit nutzen, um uns herzlich bei allen Mitgliedern und 
Unterstützern zu bedanken! Euer Engagement und eure Be-
geisterung haben unseren Start so erfolgreich gemacht. 

Gemeinsam haben wir viele spannende Veranstaltungen und 
Projekte realisiert, die nicht nur unseren Gartenbauverein, 
sondern auch die Gemeinschaft Helmstadt bereichert haben. 
Wir freuen uns darauf, die positiven Entwicklungen weiterzu-
führen und neue Ideen für die Zukunft zu entwickeln. 

Ein großes Dankeschön an jeden Einzelnen von euch – auf ein 
weiteres blühendes Jahr! 

Verein für Gartenbau und 
Landespfl ege Helmstadt

Obst- und Gartenbauverein
Holzkirchhausen

Nikolaus am 
Wasserhaus

Auch in diesem Jahr feiern wir mit Euch 
unser traditionelles Adventsfenster am 
Freitag, 6. Dezember, um 18:00 Uhr mit 
Nikolaus am Wasserhaus! 

Alle Kinder, Eltern und Junggebliebene 
sind herzlich eingeladen, diesen Abend 
mit uns zu verbringen.
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und einen guten Rutsch ins
neue Jahr 2025!

FröhlicheWeihnachten

Der SV Rot-Weiss Holzkirchhausen
wünscht allen Mitgliedern, Sponsoren,

HelferInnen und Fans

05.01.25

E I N L A S S A B 1 6 J A H R E N ,
A U F S I C H T S Ü B E R T R A G U N G M Ö G L I C H

WELSBACHHALLE
HOLZKIRCHHAUSEN

EINLASS 20:00 UHR

Sportverein Rot-Weiss 
Holzkirchhausen

Gesangverein 
Sängerlust 

Holzkirchhausen

ANZEIGE
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Vereinsnachrichten

Magische Nacht in der Marienkapelle Den Abschluss einer langen Auff ührungsserie im Herbst bilde-
te das sehr emotionale Gedenkkonzert „In Memoriam“. Ent-
standen zum Gedenken an unsere verstorbenen Mitglieder, 
lud der Abend auch zum Innehalten und Erinnern an die ei-
genen Freunde und Verwandten ein. In der vollbesetzten St.-
Martin-Kirche präsentierten die Nachwuchschöre, die Femina 
Melomania und das Vocalensemble Melomania verschiedene 
berührende Titel. Abgerundet wurde der Konzertabend durch 
instrumentale Solobeiträge von Linda Wiegand (Klavier), The-
resa Bauer (Akkordeon) und Johannes Klüpfel (Orgel). Zum 
Andenken gehören auch fröhliche Stunden, und so klang der 
Abend im Rathaushof gesellig bei kalten und heißen Geträn-
ken, Bratwurst und belegten Stangen aus. Der große Zuspruch 
des Publikums im Anschluss an die Veranstaltung bestärkt uns 
darin, diese Reihe fortzusetzen.

Details und Fotos zu den Konzerten auf www.melomania.me.

Melomania im Dezember

Adventsfenster in Helmstadt 

Herzlichen Dank an alle, die sich für die Gestaltung eines Ad-
ventsfensters bereiterklärt und angemeldet haben! Dadurch 
erwarten uns im Dezember wieder viele schöne Abende. Bitte 
honorieren Sie das Engagement aller, die sich viele Gedanken 
und Mühen gemacht haben und uns ein schönes Adventsfens-
ter präsentieren! 

Wir wünschen allen Aktiven gelungene und gut besuchte Ad-
ventsfenster und allen Besuchern wunderschöne Abende und 
eine herrliche Vorweihnachtszeit!

Hinweis: Termine und Orte werden in der Helmstadt-App, auf 
www.helmstadt-online.de oder www.melomania.me veröf-
fentlicht.

Terminankündigung: Melomania Adventsfenster
Tauchen Sie ein in die festliche Stimmung des Melomania Ad-
ventsfensters! Genießen Sie wärmende Getränke und lassen 
Sie sich von unseren musikalischen Darbietungen verzaubern.

Samstag, 7. Dezember, 16:00 Uhr, Gasthaus Stern, Helmstadt

In einem mitreißendem Nachtkonzert nahmen wir die Zuhörer 
mit auf eine musikalische emotionale Reise. Die Marienkapelle 
am Marktplatz in Würzburg war bis auf den letzten Platz ge-
füllt, die Gäste standen sogar in den Gängen der Kirche. 

Fröhliche und nachdenkliche Titel begeisterten das Publikum 
gleichermaßen und animierte am Höhepunkt des Konzerts ei-
nige sogar zum Tanzen.

Unser Auftritt bleibt vielen als ein Abend voller Musik, Emoti-
onen und unvergesslicher Momente in Erinnerung und bildet 
sicher einen Höhepunkt an diesem klingenden Wochenende. 
30 Chöre aus Stadt und Landkreis traten, im Rahmen der 54. 
Würzburger Chormusiktage, an verschiedenen Orten in Würz-
burg auf. 

Ein unvergesslicher Nachmittag beim Musik-Café im Herbst

Auch unsere Nachwuchschöre wussten zu begeistern. Unter 
dem Motto „Durchs Fenster – ein Tag bei den Tieren“ präsen-
tierten die Nachwuchssängerinnen und -sänger, unter der Lei-
tung von Felizia Eckert, sowohl ihr gesangliches als auch schau-
spielerisches Talent in einem Mini-Musical. Die vielen Besucher 
in der voll besetzten Hans-Böhm-Halle spendeten den über 40 
Sängerinnen und Sängern der Nachwuchschöre begeisterten 
Applaus. Leckere Cocktails, Kuchen oder kühle Getränke luden 
die Gäste zum Verweilen ein.

Ein Abend voller Emotionen und Musik 
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Programm:

16:00 Uhr: Öff nung des Adventsfensters mit Punschausschank

17:00 Uhr: Adventsfeier mit musikalischer Gestaltung und Ab-
schluss des Singjahres der Nachwuchschöre im großen Saal

18:00 Uhr: Abholung der Kinder

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und einen unvergesslichen 
Abend voller Musik und Gemeinschaft!

Adventsbasar

Weihnachtsgrüße
Mit dem Jahr 2024 geht ein aufre-
gendes Jahr in einer turbulenten 
Welt zu Ende. In unserem Vereins-
leben und unserer Dorfgemein-
schaft durften wir viele Lichtblicke 
und schöne Momente in Einigkeit, 
Frieden und Freude erleben. Wir 
hoff en, dass sich diese positiven 
Erlebnisse auch auf den Rest der 
Welt ausbreiten.

Nun beginnt die Zeit der Besinnung und der Hoff nung. Wir 
wünschen allen Melomanen und ihren Familien einige besinn-
liche Tage nach dem Weihnachtstrubel und ein schönes Fest 
im Kreis der Lieben. Traditionell nutzen wir zum Jahresende 
auch diese Gelegenheit, um jedem zu danken, der uns mit 
seinem Mut, seiner Kreativität, seiner Tatkraft, seiner Stimme 
oder seiner Motivation unterstützt und somit zum Gelingen 
unseres Vereins beiträgt.

Bleiben Sie gesund und genießen Sie eine schöne Weihnachts-
zeit! Einen guten Rutsch in ein friedliches neues Jahr!

Singstart
Nach der singfreien Zeit über Weihnachten und den Jahres-
wechsel, starten die Singproben der Nachwuchschöre und der 
Erwachsenenchöre zu folgenden Zeiten:

Dienstag, 7. Januar, in der Hans-Böhm-Halle, Helmstadt
Melo-Mini:  15:30 - 16:15 Uhr
Melo-Midi:  16:15 - 17:00 Uhr
Melo-Midi II:  17:00 - 17:45 Uhr
Melo-Maxi:  17:45 - 18:30 Uhr
Vocalensemble Melomania:  19:00 – 20:30 Uhr

Donnerstag, 9. Januar, im Pfarrheim, Helmstadt
Femina Melomania:  19:30 – 21:00 Uhr

Mehr Melomania
Auf unseren Internetseiten informieren wir immer über den 
aktuellen Stand zu unseren Proben und Konzerten oder ande-
ren wichtigen Vereinsaktionen. Daneben gibt es auch zahlrei-
che Fotos und Videos unserer Aktivitäten und Auftritte.

Alle Termine stehen auch unter www.melomania.me oder 
www.chor-helmstadt.de

Das erfolgreiche Milchkaff ee bieten wir auch in der Adventszeit 
wieder an. Wir laden Euch ein, warmen Punsch und Glühwein 
zu genießen und in den liebevoll gestalteten Handarbeiten zu 
stöbern.
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MGV Frohsinn Helmstadt  

Rückblick
Rückblick zum gemeinsamen Herbstbasteltag
der MFE und Musikidz

Am 19.10.2024 fand der 
gemeinsame Herbst-
basteltag der MFE und 
Musikidz beim Frohsinn 
statt, zu dem wieder 
viele begeisterte Kinder 
gekommen sind. Neben 
Salzteiganhängern, die 
mit Herbstblättern ge-

schmückt wurden, konnten die Kinder einen eigens angefer-
tigten Bilderrahmen bekleben und bemalen. Zudem konnten 
sie Windlichter gestalten, die zuhause eine schöne Stimmung 
in herbstlich trübe Zeiten zaubern.                      Fotos: Verena Gersitz

Wir freuen uns, dass wieder so viele begeisterte Kinder und 
Eltern dabei waren.

Euch allen wünschen wir eine schöne Adventszeit!

Herbstabend 2024 
Der herbstliche Abend 
im Haus Frohsinn 
lockte Jung und Alt 
zu kurzweiligen, ver-
gnüglichen Stunden 
und ließ bei gutem 
Essen und erlesenen 
Weinen das graue 
Wetter schnell ver-

gessen. Nachdem sich alle am reichhaltigen Buff et aus der be-
kannten Frohsinnküche rund um Koch Marius Becker gestärkt 
hatten, konnte auch das moderne Wirtshaussingen beginnen. 
Mit Geige, Klavier, Gitarre und Schlagwerk gestaltete die Froh-
sinnband den Rahmen des gesanglichen Events, das von den 
Gästen schnell positiv angenommen wurde. Dabei standen 
neben den fränkischen Wirtshausklassikern wie „Am Brunnen 
vor dem Tore“ auch modernes Liedgut und Evergreens mit auf 
der Agenda. Es wurde fest gesungen und gelacht, spontane 
Liedwünsche und zum Abschluss noch einmal Backstreet Boys 
vollendeten ein durchdachtes Konzept, in das wieder einmal 
viel musikalischer und organisatorischer Fleiß gefl ossen ist. 
Insgesamt entstand so eine rundum gelungene Veranstaltung, 
die in anderer thematischer Ausrichtung wie Weihnachten 
oder Frühjahrssingen sicherlich noch einmal wiederholt wer-
den wird!

Allerheiligen 2024
Wie schon lange Tradition in unserem Verein, wurde auch in 
diesem Jahr wieder allen verstorbenen Mitgliedern durch den 
Friedhofsgang an Allerheiligen gedacht. Nachdem auf den 
Gräbern Blumengrüße in unseren Vereinsfarben niedergelegt 
worden waren, gab es durch die anwesenden Sängerinnen 
und Sänger noch eine musikalische Untermalung. 

Der Friedhofsgang verdeutlicht, dass eine Mitgliedschaft für 
den Verein mehr ist als einfach nur eine Zeitbeschäftigung, es 
bedeutet Gemeinschaft und Gedenken auch über das mensch-
liche Dasein hinaus und über Grenzen, die uns natürlicherwei-
se gesetzt werden. Wir gedenken besonders all jenen Mitglie-
dern, die seit diesem Jahr nie wieder mit uns singen werden 
und freuen uns dennoch, dass wir mit ihnen viele gemeinsame 
Stunden verbringen durften.

Fotos: Armin Martin

Rää-Abend
Auch in diesem Jahr fi ndet nach dem Weihnachtskonzert am 
20.12.2024 unser allbekannter Rää-Abend für alle Sängerin-
nen und Sänger im Haus Frohsinn statt. Das Jahr soll hier noch 
einmal Revue passieren und wir wollen gemeinsam die Stun-
den bei mitgebrachten Speisen verbringen – hier ist wie jedes 
Jahr die Mithilfe der Sängerinnen und Sänger gefragt und von 
Fingerfood über Gekochtes jedes Mitbringsel gerne gesehen!Fotos: Armin Martin
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Frohsinn HelmstadtMGV Frohsinn Helmstadtmgvfrohsinn

Ukulele-Ferienkurs
für Kinder ab 6 Jahren 

Wann? 4. - 8. März 2025 (Faschingsferien) jeweils von 9.30 - 11.30 Uhr
Wo? Haus Frohsinn
Kosten? 20,- € für Vereinsmitglieder, 40,- € für Externe

In den Faschingsferien können Kinder ab dem Vorschulalter erste Akkorde, 
Schlagtechniken und Lieder auf der Ukulele erlernen. Mit Spiel und Spaß werden so 
Grundkenntnisse der Ukulele vermittelt. Diese ist aufgrund ihrer Größe und 
Handlichkeit besonders gut für Kinder geeignet.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, einzelne Leihgeräte sind vorhanden. Also, schnell sein!

Anmeldung und weitere Infos unter:
info@frohsinn-helmstadt.de
http://www.frohsinn-helmstadt.de/

MGV Frohsinn Helmstadt, Schräggasse 2, 97264 Helmstadt

Ausblick für die Kinder im neuen Jahr

Weitere Infos unter www.frohsinn-helmstadt.de

Ihr fränkischer Hotel-Gasthof. Seit 1736.

Würzburger Str. 23 | 97264 Helmstadt | www.gasthof-krone.de | Tel. 09369 90640

Wir wünschen Ihnen 
wunderschöne Feiertage 
und einen guten Rutsch in ein  
erfolgreiches nächstes Jahr!

Danke an unsere Gäste 
für Ihre Treue!

Familie Wander 
und das Krone Team

ANZEIGEN
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Bildung, Jugend und Familie

Astrid-Lindgren-
Grundschule Helmstadt

Frau Barbara Kuhn organi-
sierte die komplette Veran-
staltung mit sehr viel Herzblut 
und Engagement. Am Ende 
erhielt jede Schülerin und je-
der Schüler als Giveaway eine 
Stoff tasche mit verschiedenen 
Inhalten wie Becherlupe, Mal-
buch, Stickern, Anstecker und 
anderen interessanten Ge-
genständen rund um Jagd und 
Natur. Wir bedanken uns ganz 
herzlich für diese tolle Veran-
staltung, die den Kindern sehr 
anschaulich die verschiedenen 
Inhalte vermittelt hat und si-
cherlich in guter Erinnerung 
bleiben wird.

Für die Astrid-Lindgren-Grundschule Helmstadt: 
Cornelia Müller, Rektorin

Hubertusfeier 
des Bayerischen Jagdverbandes – Kreisgruppe 
Würzburg in der Welbachhalle Holzkirchhausen
Am Freitag, 08.11.2024 fand in der Welsbachhalle in Holzkirch-
hausen die Hubertusfeier des Bayerischen Jagdverbandes - 
Kreisgruppe Würzburg - statt. 

Aus diesem Anlass wurden die Kinder der 1. bis 3. Jahrgangs-
stufe der Astrid-Lindgren-Grundschule eingeladen, am Vormit-
tag ein Angebot verschiedener Stationen rund um das Thema 
Jagd kennenzulernen. 

Es gab folgende Angebote: 

Station 1 mit dem Thema Jagdhund 
wurde den Kindern von Kerstin 
Mauckner-Kühnel nahegebracht. 
Verschiedene Jagdhunde waren mit 
Herrchen oder Frauchen vor der Hal-
le und zeigten, wie sie verschiedene 
Befehle befolgten, die für die Jagd 
wichtig sind. 

An Station 2 wurde das Jagdhorn vor-
gestellt und verschiedene Melodien, 
die für die einzelne Tiere im Wald ste-
hen, vorgespielt. Hier lauschten die 
Kinder sehr interessiert und hatten 
verschiedene Tierwünsche, die durch 
das Jagdhorn von Herrn Peter Kraus 
musikalisch dargeboten wurden. 

Herr Eugen Bieber betreute die 3. Station mit Stopfpräparaten 
von Wildtieren in unseren heimischen Wäldern. Er erklärte den 
Kindern ausführlich, um welche Tiere es sich handelt und gab 
Informationen zur Lebensweise. 

Besonders spannend wurde es 
an Station 4, an der lebendige 
Greifvögel von Karl-Josef Kant 
und Christine Kant vorgestellt 
wurden. Die Kinder konnten Uhu 
Alfons, Eule Adele und einen Fal-
ken genauer betrachten und auch 
vorsichtig streicheln. Einige Schü-
lerinnen und Schüler konnten ei-

nen Greifvogel mit einem speziellen Handschuh sogar selbst 
einmal auf der Hand halten. Das beeindruckte die Kinder sehr. 

Schließlich stellte Harald Lurz an Station 5 heimische Bäume 
und Sträucher vor, die viele Kinder schon richtig benennen 

konnten. Auch die Früchte wurden genauer betrachtet und 
als besondere Leckerei durften die Kinder Brote mit verschie-
denen Marmeladen wie Hagebutte, Holunder oder Sanddorn 
probieren. 

Grüße aus dem Schulwald
Um vielen kleinen Waldbe-
wohnern einen geeigneten 
Platz für die kalte Jahreszeit zu 
schaff en, errichtete die Klasse 
1d mit ihren Lehrerinnen Ka-
thrin Kohrmann und Kerstin 
Schmidt vor den Herbstferien 
eine Benjeshecke im Schul-
wald. 

Unterstützt und informiert 
wurden die Kinder dabei von 
Frau Janina Kempf vom Lan-
desbund für Vogelschutz. 
Herzlichen Dank dafür!

Zunächst musste der gefähr-
liche Ausgang zur Straße, der 
bisher mit einem Baustellen-
band abgesperrt war, von Un-
rat und Plastikbändern befreit 
werden. 
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Dann ging es ans Holz holen. 
Große Stützpfeiler wurden ge-
setzt und mit einem großen 
Hammer festgeklopft. Dazwi-
schen stapelten die Kinder die 
gefundenen Äste und Zweige. 
Zum Schluss füllte die Klasse 
dabei entstandene Lücken mit 
Laub und kleinen Holzstück-
chen aus. Alle halfen fl eißig mit 
und packten tüchtig an.

Von unserem Bürgermeister bekamen wir den Tipp, gleich ein 
bisschen Vogelfutter in die Nischen zu streuen, um die Ansa-
mung zu beschleunigen. Eine prima Idee!

Wir werden die entstandene Hecke in den nächsten Wochen 
noch häufi g besuchen. Da sich das Holz verdichten und absen-
ken wird, benötigt unser Werk noch viele Stöcke und Füllmate-
rial. Gerne dürfen alle Spaziergänger und Schulwaldbesucher 
mithelfen. Vielleicht gelingt es uns sogar, den ganzen Waldweg 
entlang weitere Benjeshecken zu errichten, damit viele Tiere 
Unterschlupf fi nden können. 

Unser Naturklassenzimmer darf gerne besucht, genutzt und 
verschönert werden. 

Es soll ein Wohlfühlplatz für alle sein. 

Cornelia Müller, Rin und Kathrin Kohrmann, STRin GS

Zur 
Onlinebewertung

Immobilie kostenlos bewerten
Möchten Sie wissen, welches Potenzial Ihre Immobilie hat? 

Mittels QR-Code oder unter www.immo-online-bewerten.de 
erhalten Sie schnell und präzise eine kostenlose Ersteinschätzung.

Kontaktieren Sie uns auch gerne für einen 
kostenfreien und unverbindlichen Termin vor Ort.

WÜRZBURG
T. +49 (0)931 991 75 00 | Wuerzburg@engelvoelkers.com

Fuderer Real Estate GmbH  | Immobilienmakler
Lizenzpartner der Engel & Völkers Residential GmbH

engelvoelkers.com/wuerzburg

Sandra Fuderer 
Gesellschafterin

ANZEIGEN
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Der Elisabethen-Verein e. V. Helmstadt

gibt als Träger der beiden Einrichtungen

bekannt:

Der Anmeldeschluss für das Kita-Jahr 01.09.2025 - 31.08.2026
ist am 10.01.2025.

Für Anmeldungen vereinbaren Sie bitte telefonisch einen Termin bei den Leitungen 
der Einrichtungen.

Kindervilla: Frau Hofmann-Dosch, Tel: 09369/405
Waldkindergarten: Frau Noe-Angielsky, Tel: 0152/59740278

Vormerkungen für spätere Eintrittstermine werden jederzeit entgegengenommen.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Liebe Patientinnen, liebe Patienten,
wir wünschen Ihnen  

und Ihren Familien von Herzen

frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch

ins Neue Jahr!

Oberholzstr. 14, 97264 Helmstadt
Tel.: 0 93 69 / 14 50

Liebe Leserinnen und Leser, 
auch dieses Jahr hat uns alle vor große 
Herausforderungen gestellt, und wir kön-
nen nur hoff en, dass 2025 wieder mehr 
Frieden auf Erden kommt.

Wir bedanken uns für all die großen und 
kleinen Beiträge und freuen uns auf viele 
neue Berichte und schöne Bilder aus Ihren 
Gemeinden.

Ein besonderer Dank geht an unsere In-
serenten, gerne unterstützen wir Sie auch 
weiter in gestalterischen Aufgaben.

So wünschen wir Ihnen allen 
ein friedliches Weihnachtsfest,

Gesundheit und Glück
im Neuen Jahr.

Maria Geyer 
und das Team 

vom 
MaGeTA-Verlag

ANZEIGEN
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Samstag, 21. Dezember, um 14:00 Uhr
in der Hans-Böhm-Halle.

Tickets bei Ramona Roese, Tel. 0159-01 84 0914

Frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch!

Zum Weihnachtsfest wünschen wir, 
das gesamte Haus des Kindes, 

Euch herzenswarme und glückliche Stunden
 im Kreise euerer Liebsten. 

Kita Haus des Kindes
Holzkirchen

Waldkindergarten 
Helmstadt

Die Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche Philip Bauer 
und Christiane Lurz möchten einen Winterausfl ug anbieten.

Ausfl ug auf die Eisbahn!

Habt ihr Lust 
mit euren Freunden 
Schlittschuh zu Laufen?
Wir machen‘s möglich und fahren mit euch auf die Eisbahn 
nach Würzburg!

Am Sonntag, 15. Dezember, um 11:50 Uhr mit dem Linienbus

Treff punkt: 
11:40 Uhr an der Bushaltestelle „An der Waage“/Milchhäusle

Für die Rückfahrt um 15:30 Uhr bräuchten wir ein paar helfen-
de Räder von den Eltern, da die Busverbindung nicht passend 
ist! Wer kann uns abholen?

Voraussetzung: Ihr müsst mindestens 6 Jahre alt sein und 
schon mal auf dem Eis gestanden haben. Auf der Eisbahn 
herrscht HANDSCHUHPFLICHT! Wir können maximal 20 Kinder 
mitnehmen, es geht nach Anmeldungsreihenfolge.

Kosten: 5€ für Busticket und Eintritt, wird vor Fahrtantritt ein-
gesammelt, ggfl . ein paar Euro für Verpfl egung.

Wir freuen uns auf den Nachmittag mit euch, Philip Bauer und 
Christiane Lurz

Anmeldung bei Christiane Lurz 
Tel 0170-5222096, E-Mail: christiane.lurz@gmx.de

CSU Ortsverband 
Helmstadt-Holzkirchhausen
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Geschenke

& Schnittblumen

frische Christbäumeab 6. Dezember

Weihnachtssterne

in großer Auswahl
Gutscheine

(print@home)
Dekorationen& Accessoires

H Ö C H B E R G - G E W E R B E G E B I E T
W W W . G A E R T N E R E I H U P P . D E

0 9 3 1 4 0 7 1 4 0
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Evang. - Luth.  
Kirchengemeinde
Remlingen

St. Andreas

Nächste Termine: 
Mittwoch, 4. und 18. Dezember 

sowie am 22. Januar 2025
Wir laden ein zum off enen Treff  

für alle Remlinger, Holzkirchener und Wüstenzeller,
zum gemütlichen Kaff eenachmittag in die Rästube!

Gönnen Sie sich einen schönen, ruhigen Nachmittag
in gemütlicher Runde, Jung und Alt sind herzlich willkommen.
Verschiedene Gesellschaftsspiele stehen bereit, manch einer widmet 
sich aber auch Handarbeiten, wie früher üblich in der Rästube.

Im ev. Gemeindesaal, Mühlgasse 1, Beginn 14:00 Uhr

Wir freuen uns auf Euren Besuch!
Das Rästubenteam der ev. Kirchengemeinde.

Kontakt: Elfi e Scholl-Haupt Tel. 09369 - 982 982
und Waltraud Stollberger Tel. 09369 - 625

Rästube in Remlingen

Wir treff en uns  
am Dienstag, 10. Dezember, um 14:00 Uhr 

im Gemeindesaal

zur Weihnachtsfeier

und im neuen Jahr am Dienstag, 14. Januar, um 14:00 Uhr
zum gemütlichen Beisammensein

Annemarie Seubert Tel. 09369-8825 & Maria Wehr Tel. 09369-8798 

Seniorenkreis Atempause

Lesung

Die 2023 im Druck erschienene "Chronik der Grafen zu Castell" 
aus dem Jahr 1604 ist ein gewichtiges Werk der fränkischen 
Landesgeschichte. Ihr Autor, der aus Iphofen stammende Pau-
lus Papius, musste aus Glaubensgründen das Hochstift Würz-
burg verlassen und fand in der Grafschaft Castell eine neue 
Heimat. Als "Sekretarius" leitete er von Remlingen aus im Auf-
trag der Grafen Castell die Regierungsgeschäfte.

Seine in Remlingen entstandene Chronik diente nicht nur als 
Geschichtswerk, sondern auch als ein Regentenspiegel, der für 
die Erziehung der jungen Grafen, der Verwaltung  als  Nach-
schlagewerk und der christlichen Obrigkeit als Anleitung guter 
Regierung dienen sollte.  Ein Schwerpunkt der Chronik ist der 
Übergang des halben Amtes Remlingen an die Grafen Castell 
1558/59 und die Auseinandersetzungen mit dem Hochstift 
Würzburg unter Julius Echter und den anderen Erbfamilien (Er-
bach, Stolberg, Löwenstein).
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Hören in

Aktionswochen: 3.11. – 31.12.2019

WÜ-Stadtmitte · Eichhornstr. 2a · Tel. 09 31 / 1 44 74

Weitere Filialen: Höchberg | Ochsenfurt |WÜ-Heuchelhof | Rimpar

20%
auf TV-Sets

z.B. Set 860

Frohe
Weihnachten
+
Ein gutes
Neues Jahr!

e ot g t g vo .1 .- . ange orrat re c t!

WÜ-Stadtmitte · Eichhornstr. 2a · Tel. 09 31 / 1 44 74
Weitere Filialen: Rimpar | Gerolzhofen | Höchberg | Ochsenfurt |

WÜ-Heuchelhof

Aktionswochen: 24.11. – 31.12.2021Aktionswochen: 24.11. – 31.12.2021Aktionswochen: 2 .11. – .12.202

Angebot gültig vom 2 .11. – .12.202  nur solange Vorrat reicht!
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Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage, dort werden 
Neuigkeiten und aktuelle Informationen veröff entlicht.

www.evangelische-kirchengemeinde-uettingen.de

Unsere Gottesdienste in der Pfarrei:

Evangelische Pfarrei Billingshausen, Remlingen, Uettingen

Billingshausen
Untertorstr. 6, 97834 Billingshausen 
Tel. 09398-281 
pfarramt.billingshausen@elkb.de
Montag u. Freitag, 10:00 - 12:00 Uhr
Pfarramts-Sekretärin: Helma Schätzlein

Remlingen
Am Alten Keller 7, 97280 Remlingen
Tel. 09369-23 56
pfarramt.remlingen@elkb.de
Freitag, 09:00 - 11:00 Uhr
Pfarramts-Sekretärin: Elke Leiwelt-Gräder
https://www.remlingen-evangelisch.de/

Uettingen
Kirchplatz 1, 97292 Uettingen
Tel. 09369-23 91
pfarramt.uettingen@elkb.de
Mittwoch, 08:30 - 10:30 Uhr
Pfarramts-Sekretärin: Simone Thorenz
www.evangelische-kirchengemeinde-
uettingen.de

Unsere Pfarrpersonen:
Pfarrer i.V. Jürgen Draht, Remlingen
Tel. 09369-23 56 bzw. 0172-26 48 806 // juergen.draht@elkb.de
Pfarrer Klaus Betschinske, Billingshausen
Tel. 09398-281 // pfarramt.billingshausen@elkb.de
Pfarrein Melina Racherbäumer
Tel. 0151-22 00 57 58 // melina.racherbaeumer@elkb.de

So., 01.12. 1. Advent

10:30 Uhr Remlingen Pfarreien-Gottesdienst mit Pfarrer
  Beschinske mit Einführung des
  neuen Kirchenvorstands

 Uettingen Einladung in den Gottesdienst 
  in Remlingen

So., 08.12. 2. Advent

10:30 Uhr  Uettingen Familiengottesdienst

So.,15.12. 3. Advent

10:30 Uhr  Remlingen mit Lektorin Hüttner

10:30 Uhr Uettingen mit Lektor Thorenz

So., 22.12. 4. Advent

10:30 Uhr  Uettingen mit Pfarrerin Racherbäumer

Di., 24.12. Heiligabend

14:30 Uhr Remlingen  ökum. Familien-Weihnachts-
  Gottesdienst 
  mit Pfarrerin Racherbäumer

16:00 Uhr Remlingen Weihnachtsfestgottesdienst
  mit Pfr. i.R. Jürgen Draht

17:00 Uhr  Remlingen ökum. Gottesdienst, Marktplatz,
  Pastoralreferent Zöller

16:30 Uhr  Uettingen  Kindermette in der kath. Kirche

16:30 Uhr  Uettingen Christvesper in der ev. Kirche, 
  mit Pfarrer Witzel

22:00 Uhr Uettingen Christmette in der kath. Kirche

Mi., 25.12. 1. Weihnachtsfeiertag

10:30 Uhr  Remlingen Gottesdienst mit Pfarrer 
  Betschinske, mit Abendmahl

Do., 26.12. 2. Weihnachtsfeiertag

10:30 Uhr  Uettingen mit Pfarrer Betschinske

So., 29.12.

10:30 Uhr Remlingen  mit Pfarrer Betschinske

Di., 31.12. Silvester

17:00 Uhr  Uettingen musikalischer Jahresabschluss, in
  der evang. Kirche (gemein. mit 
  der katholische Gemeinde)

Mi., 01.01. Neujahr

18:30 Uhr Uettingen Neujahr in der kath. Kirche

Mo., 06.01. Heilg Drei König

10:00 Uhr Uettingen mit den Uettinger Chören
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Ein Mut-Macher-Wort ...

Lieber MitMensch: 

Was bedeutet Ihnen >Weih-
nachten<?  In wenigen Wo-
chen werden wir dieses Fest 
feiern: in der Familie, in der 
Kirche. Wir hören die alte Er-
zählung vom >Kommen Got-
tes in kleinen Kind in der Krip-
pe<. Wir hören die Botschaft 
der Engel vom >Frieden auf 
Erden<  ... und fragen uns: Wo 
bleibt Gottes Eingreifen, wo 
sein Friede? ... schauen wir auf 
unsere Gesellschaft in Deutschland, blicken wir auf die Situation in der 
Welt: „Also doch nur eine schöne Geschichte ... die Realität ist anders“.

Darf ich Ihren Blick auf eine andere Sicht von 
>Weihnachten< lenken?

Im Mittelalter - auch heute noch in Südamerika - gab es den Brauch 
in der Adventszeit den Altar mit einem >Hungertuch< zu verhängen. 
Bis Weihnachten wurde in Bildern von der Wirklichkeit unserer Welt 
erzählt: dem Elend, dem Hunger, vom Krieg ... und von Christen be-
richtet, die sich auf den Weg machen, dieses Elend der Menschen zu 
bekämpfen: im Namen Jesu Christi, in dem sie >Licht Gottes< - Hoff -
nung - sehen. Hier ein Bild von Südamerika: Menschen machen sich 
auf - herausgehend aus Elend, Krieg,  schlimmer Vergangenheit - mit 
Jesus in eine gemeinsame Zukunft zu wandern ... und sie fangen bei 
sich selbst an getreu der Verheißung des Propheten Jesaia (Jes 60,1) ...

Mache dich auf, werde Licht, denn Dein Licht kommt
und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir

Sie haben Mut, resignieren nicht, nein: Sie kämpfen für eine gerechte-
re und friedlichere Welt, sie werden >Licht< für andere Menschen. Sie 
schenken ihnen Hoff nung, Zukunft.

Kann ich von den MitChristen aus Südamerika lernen?
Kann ich >Licht< für meinen MitMenschen werden?

Ein paar Ideen ...

• Bei uns wird viel gestritten: Wer anders denkt, ist mein Feind. Jesus 
verkündet im Namen Gottes: Menschen, die ihm vertrauen, sind >Kin-
der Gottes<, einander Brüder und Schwestern. Sehe ich in  meinem 
MitMenschen meinen  Bruder/meine Schwester, dann werde ich an-
ders mit ihm um-gehen: das Gemeinsame, den Kompromiss suchen. 
Ich werde >einladend<, mit off ener Hand, auf ihn zugehen, nicht in Ab-
wehrhaltung, mit geballter Faust.

• Wird mir Böses angetan, sinne ich auf Rache. Jesus verkündet im Na-
men Gottes: >Ich kann dem anderen auch meine linke Backe hinhalten, 
wenn er mich auf die rechte schlägt<. Ich verstehe ihn so: Ich schlage 
nicht sofort zurück, ich versuche einen Weg zu fi nden, >trotzdem< mit 
ihm zu leben.  Der andere ist nicht mein >Feind<, den ich bekämpfen 
muss, er ist mir MitMensch, mit dem ich auskommen will. Ich suche 
auch hier den Kompromiss, nicht das >Schwert<.

Ich habe von meinen Mitchristen aus Südamerika gelernt: Ich kann 
mich - mit Jesus - aufmachen meinen MitMenschen zum >Licht< wer-
den. Ich kann ihm/ihr Hoff nung schenken ... und mit ihnen gemeinsam 
in unserer Welt leben. Sie wird nicht zum Paradies, voller Friedfer-
tigkeit, aber die weihnachtliche Botschaft beginnt zu wirken ... durch 
mich.

Was meinen Sie dazu?

Es grüßt Sie herzlich und wünscht Ihnen
eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit

Ihr Klaus-Dieter Eichner, Pfarrer i.R. Uettingen

Der Auferstandene führt seine MitGeschwister
in die Freiheit - Hungertuch Südamerika

ANZEIGEN

Wir gestalten Ihre
Traueranzeigen

persönlich und individuell.

Schicken Sie uns Ihre Anfrage an: 
vg@mageta-verlag.de 

Wir beraten Sie gern.
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Krabbelgruppe 
Dienstags von 9:30 – ca. 11:00 Uhr 
im Barbarossasaal der Aalbachtalhalle
Anmeldung: krabbelgruppe-uettingen@gmx.de

Evangelische 
Kirchengemeinde
Uettingen

Hoher Besuch in der Aalbachtalhalle 
beim Treff en des Club 60 am 12. November 2024

Einen besonders abwechslungsreichen und interessanten 
Nachmittag erlebten auf Einladung des Ökumenischen „Club 
60“ am 12. November 2024 die Gäste im voll besetzen Barba-
rossa-Saal der Aalbachtalhalle in Uettingen. 

Eine eingangs gelesene Kurzgeschichte regte zum stillen Nach-
denken an und führte zur gesungenen Geburtstagsgratulation.

Besondere Gäste waren an diesem Nachmittag die obers-
ten Repräsentanten der Provinzen „Sternburg, Blitzburg und 
Baldverwüst“ aus dem unterhalb der evangelischen Kirche ge-
legenen Uettinger Ortsteil „Bohlen“. Mit Bildern, Original-Do-
kumenten und einem interessanten Bild-Vortrag des General-
gouverneurs Horst Meckelein wurden die Regeln der seit 1802 
nachweisbaren Tradition „Bohlenhochzeit“ bekanntgegeben. 

Besonders beeindruckend waren neben den historischen Bil-
dern die durch viele Generationen bewahrten Original-Doku-
mente. Im Anschluss des Vortrages diskutierten die Gäste mit 
den historisch gekleideten Repräsentanten aus dem Ortsteil 
Bohlen über eigene Erinnerungen.

Als Assistenten waren Säckelmeister Rudi Leibold mit seiner 
Marketenderin Christa Leibold aktiv. Der Kanonier Bernard 
Seufert sorgte mit der Böllerkanone „Fixeheinerle“ lautstark 
für Aufmerksamkeit des Publikums. 

Selbstverständlich war vom „Club 60 Team“ wieder für das 
leibliche Wohl und eine wunderschöne Herbst-Dekoration ge-
sorgt.

Monika Conrad, Seniorin Neue Mitte Uettingen

Ökumenischer Seniorentreff  & Club 60

Club 60
Herzliche Einladung zur

Adventsfeier
am 10.12. um 14:00 Uhr

Im Barbarossasaal

Der Club 60 wünscht allen 
eine gesegnete Weihnachtszeit 

und alles Gute für das Jahr 2025
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Erhard Kohrmann
13.02.1932     09.10.202413.02.1932     09.10.2024*

allen Verwandten, Freunden und Bekannten, die allen Verwandten, Freunden und Bekannten, die 
mit uns Abschied nahmen und Ihre Anteilnah-mit uns Abschied nahmen und Ihre Anteilnah-
me und Verbundenheit auf vielfältige Weise zum     me und Verbundenheit auf vielfältige Weise zum     

Ausdruck brachten.Ausdruck brachten.

Unser besonderer Dank gilt der Hausarztpraxis gilt der Hausarztpraxis 
Dr. Stitz Uettingen mit Team für die jahrelange gute Dr. Stitz Uettingen mit Team für die jahrelange gute 

und fürsorgliche Betreuung.und fürsorgliche Betreuung.

Danke auch an Herrn Pfarrer Don Stefan, dem FC auch an Herrn Pfarrer Don Stefan, dem FC 
Holzkirchen, der Freiwilligen Feuerwehr, sowie Holzkirchen, der Freiwilligen Feuerwehr, sowie 
dem Bestattungsinstitut Emmerling für die kompe-dem Bestattungsinstitut Emmerling für die kompe-

tente und würdevolle Begleitung.tente und würdevolle Begleitung.

Holzkirchen, im Dezember 2024Holzkirchen, im Dezember 2024

Johanna Kohrmann
mit Kindern und ihren Familien

Herzlichen  Dan kHerzlichen  Dan k
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Katholische Pfarreiengemeinschaft
Böttigheim, Helmstadt, Holzkirchhausen, Neubrunn,
Uettingen und Remlingen, Holzkirchen und Wüstenzell

Bürozeiten des Pfarrbüros in Helmstadt:
St.-Martin-Str. 16, 97264 Helmstadt, Tel. 09369-23 62
Mo. – Do. 09:30 – 16:30 Uhr,  Fr.  09:30 – 12:00 Uhr
geöff net für Parteiverkehr:   Do. 14:00 – 17:00 Uhr
E-Mail: pfarrei.helmstadt@bistum-wuerzburg.de

Öff nungszeiten des Pfarrbüros in Neubrunn:
Schloßstraße 1, 97277 Neubrunn, Tel. 09307/250
Mo. 17:00 – 19:00 Uhr, Mi. 10:00 – 12:00 Uhr
E-Mail: st-georg.neubrunn@bistum-wuerzburg.de

Ab sofort fi nden Sie alle Sonntagsgottesdienste unserer 
Pfarreiengemeinschaft auf dieser Seite zusammengefasst. 
Veranstaltungen werden wie bisher separat aufgeführt

Do., 05.12.
05:45 Uhr  Uettingen  Rorate im Barbarossasaal
  anschl. Frühstück
18:30 Uhr  Holzkirchhausen  Fackelgottesdienst im Freien

Sa., 07.12.
18:30 Uhr  Böttigheim  Vorabendmesse

So., 08.12.  2. Advent
09:00 Uhr  Helmstadt  Bußandacht, ans. Kirchenkaff ee
 Holzkirchen  Messfeier
 Wüstenzell Messfeier
10:30 Uhr  Holzkirchhausen  Familiengottesdienst
 Remlingen  Messfeier
 Neubrunn  Messfeier
18:30 Uhr  Uettingen  Bußandacht

Di., 10.12.
05:45 Uhr  Remlingen  Rorate, anschl. Frühstück
18:30 Uhr  Helmstadt Fackelgottesdienst, Rathausplatz

Sa., 14.12.
18:30 Uhr  Helmstadt Vorabendmesse
Neubrunn Vorabendmesse

So., 15.12.  3. Advent
09:00 Uhr Holzkirchen Messfeier
Böttigheim Messfeier
10:30 Uhr Holzkirchhausen Messfeier
Wüstenzell Messfeier
14:00 Uhr Böttigheim Bußandacht und Beichte
18:30 Uhr Uettingen Messfeier

Do., 19.12.
05:45 Uhr Holzkirchhausen Rorate, anschl. Frühstück
18:30 Uhr Wüstenzell Bußandacht und Beichte

Fr., 20.12.
05:45 Uhr Helmstadt Rorate, anschl. Frühstück
19:00 Uhr Neubrunn Bußandacht

Sa., 21.12.
14:00 Uhr  Neubrunn  Beichte
18:30 Uhr  Wüstenzell  Vorabendmesse

So., 22.12.  4. Advent
09:00 Uhr  Helmstadt  Messfeier
 Holzkirchen  Messfeier
 Böttigheim  Messfeier
10:30 Uhr  Holzkirchhausen  Messfeier
 Remlingen  Bußandacht
 Neubrunn  Messfeier
18:30 Uhr  Uettingen  Messfeier

Di., 24.12.  Heiligabend
16:00 Uhr  Holzkirchen Christmette
 Neubrunn  Familienchristmette
16:30 Uhr  Uettingen  Kindermette
17:00 Uhr  Holzkirchhausen  Christmette im Freien
 Remlingen ökum.  Christmette, Marktplatz
17:30 Uhr  Böttigheim  Familienchristmette
20:30 Uhr  Helmstadt  Christmette
22:00 Uhr  Uettingen  Christmette

Mi., 25.12.  1. Weihnachtsfeiertag
09:00 Uhr  Holzkirchen  Messfeier
 Böttigheim  Vorabendmesse
10:30 Uhr  Helmstadt  Messfeier mit Kindersegnung
 Holzkirchhausen  Wortgottesdienst
 Uettingen  Messfeier
 Neubrunn  Messfeier

Do., 26.12.  2. Weihnachtsfeiertag
09:00 Uhr  Holzkirchhausen  Messfeier mit Kindersegnung
 Holzkirchen  Messfeier
 Wüstenzell  Messfeier mit Kindersegnung
10:30 Uhr  Remlingen  Messfeier mit Kindersegnung
 Neubrunn  Messfeier mit Kindersegnung

Sa., 28.12.
18:30 Uhr  Böttigheim  Vorabendmesse m. Kindersegn.

So., 29.12.
09:00 Uhr  Wüstenzell  Messfeier
10:30 Uhr  Helmstadt  Messfeier
 Neubrunn  Messfeier

Di., 31.12.  Silvester
17:00 Uhr  Helmstadt  Jahresschlussgottesdienst
  auf dem Rathausplatz
 Holzkirchen  ahresschlussgottesdienst
 Neubrunn  Jahresschlussgottesdienst
19:00 Uhr  Böttigheim  Jahresschlussgottesdienst

Mi., 01.01.  Neujahr
10:30 Uhr  Remlingen  Messfeier zum Jahresanfang

Böttigheim  Messfeier zum Jahresanfang
17:00 Uhr  Holzkirchhausen  Messfeier zum Jahresanfang
 Neubrunn  Messfeier zum Jahresanfang
18:30 Uhr  Uettingen  Messfeier zum Jahresanfang

Sa:, 04.01.
18:30 Uhr  Holzkirchen  Vorabendmesse
 Wüstenzell  Vorabendmesse

So., 05.01.
09:00 Uhr  Neubrunn  Messfeier, Auss. Sternsingr
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10:30 Uhr  Helmstadt  Messfeier, Auss. Sternsinger
 Remlingen  Messfeier
 Böttigheim  Messfeier
18:30 Uhr U ettingen  Messfeier z. Sternsingeraktion

Mo., 06.01.  Dreikönig
09:00 Uhr  Holzkirchhausen  Messfeier, Auss. Sternsinger
 Holzkirchen  Messfeier
 Böttigheim  Messfeier, Auss. Sternsinger
10:00 Uhr  Uettingen  Wortgottesf. Auss. Sternsinger
10:30 Uhr  Remlingen  ökum. Gottesdienst, ev. Kirche
  mit Aussendung Sternsinger
 Neubrunn  Messfeier

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit 
und ein

frohes, besinnliches Weihnachtsfest

Katholische Pfarreiengemeinschaft
Böttigheim, Helmstadt, Holzkrichhausen, Neubrunn,

Uettingen und Remlingen, Holzkirchen und Wüstenzell

Einladung zum Fackelgottesdienst 
und Roratefrühstück
Am Dienstag, 10. Dezember, fi ndet um 18:30 Uhr wieder 
unser beliebter Fackelgottesdienst auf dem Rathausplatz am 
Pfeiferhannes statt. Hierzu laden wir herzlich ein.

Am Freitag, 20. Dezember, fi ndet um 5.45 Uhr die traditionelle
Adventsrorate statt. 

Im Anschluss laden Gemeindeteam & Kirchenverwaltung 
St. Martin alle Gottesdienstbesucher herzlich zum gemeinsa-
men Roratefrühstück ein. Beginnen Sie den Tag mit Besinnung 
und Gebet in der Rorate und kommen Sie danach ins Pfarr-
heim, um sich bei Kaff ee, Tee und Frühstücksbrötchen für den 
Arbeitstag zu stärken oder sich einfach in netter Gesellschaft 
bei einem kleinen Frühstück gemütlich zu unterhalten.  

Wir freuen uns auf zahlreiche „Frühstücksgäste“!

ANZEIGEN

Die Zeit zu Weihnachten lädt uns ein, 
innezuhalten, still zu werden.  

Weihnachten stellt uns vor die Frage:
 „Was ist uns wirklich wichtig?“

Das Benediktushof-Team wünscht gesegnete

 Festtage, Gesundheit und friedvolle Begegnungen!

Das neue Kursprogramm 2025: 
www.benediktushof-holzkirchen.de

fBesuchen Sie uns auf:

2023_12_Weihnachten.indd   1 14.11.2024   13:41:47

Einladung zur 

ökumenischen Kindermette 
mit Krippenspiel 

 

 

Katholische Kirche, Uettingen 
24. Dezember um 16.30 Uhr 
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KATHARINA SCHMIDT

VTS ELEKTRIK

Wir wünschen ein 
frohes Weihnachtsfest,
Gesundheit und Glück.

Danke für die
Zusammenarbeit und 
alles Gute für das 
neue Jahr!

Ihr Elektriker ganz in der Nähe!
Für Sie immer erreichbar unter
0151 5127 3947

info@vts-elektrik.de
www.vts-elektrik.de
Grüße aus Neubrunn
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Altpapiersammlung
Am Samstag, 7. Dezember, sammeln die Pfarreien 
Helmstadt und Holzkirchhausen wieder Altpapier.

Wie gewohnt, benötigen wir dafür auch wieder freiwillige Hel-
fer/innen zum Einsammeln des Altpapiers sowie beim Auf-
schneiden der zusammengeschnürten Papier- und Kartonbün-
del und beim Sortieren in die richtigen Container am Festplatz. 
Treff punkt zur Altpapiersammlung in Helmstadt ist für Helfer 
und Fahrzeuge um 9:00 Uhr am Festplatz.

Alle Mitbürger, die ihr Altpapier gesammelt haben, möchten 
dieses bitte getrennt nach Karton und Papier bündeln (mög-
lichst mit Paketschnur o.ä. zusammenbinden, kein Klebeband 
verwenden) und ab 9:00 Uhr zur Abholung am Straßenrand 
bereitstellen.

Herzlichen Dank bereits im Voraus!

Adventsfenster statt Kindermette – 
Besinnliche Auszeit am Abend vor Heiligabend
In diesem Jahr gestaltet das Gemeindeteam St. Martin Helm-
stadt erstmals ein Adventsfenster.

Wir laden herzlich Alle, vor allem aber Kinder und Familien, zu 
unserem ersten Adventsfenster am Montag, 23. Dezember, um 
18:00 Uhr an der Kirche St. Martin (Kirchenvorplatz) ein. 

Am Abend vor Weihnachten wollen wir kurz innehalten, uns eine 
kleine Auszeit vom Trubel der Vorweihnachtszeit nehmen und 
uns auf den Heiligen Abend und das Christkind einstimmen. 

Wir freuen uns auf Euch!

Liebe Helmstadter!

Am 5. Januar 2025 wird der Segen

richtig : Sonntag, der 05.01.2025!!

C(hristus) + M(ansionem) + B(enedicat)

Christus segne dieses Haus, die 3 Kreuze stehen 
für den Vater, den Sohn und den hl. Geist

wieder von Haus zu Haus getragen.

Wenn die Sternsinger zu Euch nach Hause kommen sollen, mel-
det Euch auch dieses Jahr wieder an.

Egal ob telefonisch (Pfarrbüro 09369-2362), 
per E-Mail (sternsinger.helmstadt@gmail.com) 
oder WhatsApp 09369-980885

Ab Weihnachten 2024 liegen auch in der Kirche Zettel und Stift 
bereit, damit eine Anmeldung auch so möglich ist.

Da auch so eine Aktion nicht ohne Sternsinger möglich ist, 
möchten wir hiermit auch alle Kinder (ab der 3. Klasse), Jugendli-
che und Erwachsene aufrufen uns zu unterstützen.

Die Sternsinger treff en sich am 02.01.2025 und am 04.01.2025 
jeweils um 10:30 Uhr im Pfarrheim

Nach dem Gottesdienst am 
05.01.2024 treff en sich alle Sternsin-
ger zum gemeinsamen Mittagessen 
im Pfarrheim und werden danach zu 
den angemeldeten Haushalten ge-
hen und den Segen bringen!

Wenn Ihr dabei sein möchtet und/
oder Fragen habt, meldet euch bei 
sternsinger.helmstadt@gmail.com 
oder über WhatsApp 09369-980885 
bei uns.

Wir freuen uns 
über Eure Unterstützung

Euer Sternsinger-Team
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Arzt und Apotheken

Notruf 112 für Feuerwehr & Rettungsdienst
Die Notruf-Nr. 112 hat folgende Vorteile: gebührenfrei 
wählbar auch mit Handys ohne Guthaben und vorwahlfrei 
sowohl im Festnetz wie auch in den Mobilfunknetzen.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst 
ist erreichbar unter der Rufnummer 116 117.  
Unter dieser Rufnummer erreichen sie den Hausbesuchs-
dienst und bekommen Informationen, wenn sie nicht wissen 
an wen und wohin sie sich wenden sollen.
Eine Anmeldung in einer der Bereitschaftspraxen ist nicht nötig. 

Bereitschaftspraxis im Juliusspital in Würzburg
– neben der Notaufnahme in der Koellikerstraße:
Samstag, Sonntag und Feiertag: 08:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Mittwoch und Freitag: 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag: 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Chirurgen und Orthopäden sind weiter in der bisherigen 
Bereitschaftspraxis an der Theresienklinik, Domerschulstr. 1. 

Kinder- und Jugendärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Tel. 0700-35 07 00 35

Zahnärztlicher Notdienst: 
www.notdienst-zahn.de

Tel. 0800 00 22 833

Notdienst der Apotheken
Notdienst jeweils von 8:00 Uhr 
bis 8:00 Uhr des Folgetages 

Hinweis: Die Termine könn  en sich kurzfristig ändern; 
es wird empfohlen, jeweils vorher anzurufen.

So. 01.12. Bären-Apotheke, Wertheim-Bestenheid, Leonhard-Karl-Str. 3, 09342-51 00
Apotheke Kleinrinderfeld, Jahnstr. 1,  09366-9 80 11 03

Mo. 02.12. Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31,  09391-9 89 90
St. Martin-Apotheke, Helmstadt, Würzburger Str. 3,  09369-98 02 80

Di. 03.12. Schloss-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2,  09369-9 91 99
St. Michaels-Apotheke, Kirchheim, Würzburger Str. 2,  09366-69 33

Mi. 04.12. Schaefer`s Apotheke, Lengfurter Str. 53, Kreuzwertheim  09342- 2 19 99
Marien-Apotheke, Reichenberg, Würzburger Str. 5-7,  0931-66 10 30

Do. 05.12. Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5,  09391-9 81 90
Rathaus-Apotheke, Uettingen, Würzburger Str. 6,  09369-27 55

Fr. 06.12. Triefenstein-Apotheke, Lengfurt, Homburger Str. 11c,  09395-251
Florian-Geyer-Apotheke, Giebelstadt, Marktplatz 12,  09334-9 99 17

Sa. 07.12. Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21,  09391-9 86 30
Sommerhäuser Apotheke, Sommerhausen, Hauptstr. 28,  09333-9 04 59 30

So. 08.12. easy-Apotheke Marktheidenfeld, Georg-Mayer-Str. 15a,  09391-9 08 88 44
Apotheke am Rosengarten, Kist, Am Rosengarten 22,  09306-31 25

Mo. 09.12. Apostel-Apotheke, Esselbach, Dorfstr. 5,  09394-718
Brunnen-Apotheke, Waldbüttelbr., August-Bebel-Str. 55-59, 0931-3 04 30 20

Di. 10.12. Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 56 A,  09342-18 30
Bavaria-Apotheke,  Höchberg, Hauptstr. 34,  0931-4 84 44

Mi. 11.12. Schäfer’s Apotheke, Wertheim, Bahnhofstr. 23,  09342-9 17 73 00
St. Sebastian-Apotheke, Eibelstadt, Hauptstr. 24,  09303-84 48

Do. 12.12. Bären-Apotheke, Wertheim-Bestenheid, Leonhard-Karl-Str. 3, 09342-51 00
Riemenschneider-Apotheke, Eisingen, Hauptstr. 19,  09306-12 24

Fr. 13.12. Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31,  09391-9 89 90
Apotheke Kleinrinderfeld, Jahnstr. 1,  09366-9 80 11 03

Sa. 14.12. Schloss-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2,  09369-9 91 99
St. Martin-Apotheke, Helmstadt, Würzburger Str. 3,  09369-98 02 80

So. 15.12. Schaefer`s Apotheke, Kreuzwertheim, Lengfurter Str. 53,  09342- 2 19 99
St. Michaels-Apotheke, Kirchheim, Würzburger Str. 2,  09366-69 33

Mo. 16.12. Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5,  09391-9 81 90
Marien-Apotheke, Reichenberg, Würzburger Str. 5-7,  0931-66 10 30

Di. 17.12. Triefenstein-Apotheke, Lengfurt, Homburger Str. 11c,  09395-251
Rathaus-Apotheke, Uettingen, Würzburger Str. 6,  09369-27 55

Mi. 18.12. Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21,  09391-9 86 30
Florian-Geyer-Apotheke, Giebelstadt, Marktplatz 12,  09334-9 99 17

Do. 19.12. easy-Apotheke Marktheidenfeld, Georg-Mayer-Str. 15a,  09391-9 08 88 44
Sommerhäuser Apotheke, Sommerhausen, Hauptstr. 28,  09333-9 04 59 30

Fr. 20.12. Apostel-Apotheke, Esselbach, Dorfstr. 5,  09394-7 18
Apotheke am Rosengarten, Kist, Am Rosengarten 22,  09306-31 25

Sa. 21.12. Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 56 A,  09342-18 30
Brunnen-Apotheke, Waldbüttelbr., August-Bebel-Str. 55-59, 0931-3 04 30 20

So. 22.12. Schäfer’s Apotheke, Wertheim, Bahnhofstr. 23,  09342-9 17 73 00
Bavaria-Apotheke,  Höchberg, Hauptstr. 34,  0931-4 84 44

Mo. 23.12. Bären-Apotheke, Wertheim-Bestenheid, Leonhard-Karl-Str. 3, 09342-51 00
St. Sebastian-Apotheke, Eibelstadt, Hauptstr. 24,  09303-84 48

Di. 24.12. Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31,  09391-9 89 90
Riemenschneider-Apotheke, Eisingen, Hauptstr. 19,  09306-12 24

Mi. 25.12. Schloss-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2,  09369-9 91 99
Apotheke Kleinrinderfeld, Jahnstr. 1,  09366-9 80 11 03

Do. 26.12. Schaefer`s Apotheke, Lengfurter Str. 53, Kreuzwertheim  09342- 2 19 99
St. Martin-Apotheke, Helmstadt, Würzburger Str. 3,  09369-98 02 80

Fr. 27.12. Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5,  09391-9 81 90
St. Michaels-Apotheke, Kirchheim, Würzburger Str. 2,  09366-69 33

Sa. 28.12. Triefenstein-Apotheke, Lengfurt, Homburger Str. 11c,  09395-251
Marien-Apotheke, Reichenberg, Würzburger Str. 5-7,  0931-66 10 30

So. 29.12. Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21,  09391-9 86 30
Rathaus-Apotheke, Uettingen, Würzburger Str. 6,  09369-27 55

Mo. 30.12. easy-Apotheke Marktheidenfeld, Georg-Mayer-Str. 15a,  09391-9 08 88 44
Florian-Geyer-Apotheke, Giebelstadt, Marktplatz 12,  09334-9 99 17

Di. 31.12. Apostel-Apotheke, Esselbach, Dorfstr. 5,  09394-718
Sommerhäuser Apotheke, Sommerhausen, Hauptstr. 28,  09333-9 04 59 30

ANZEIGE

NEU!
ÄNDERUNG AB 2025
Ab 2025 fi nden Sie Informationen zum Notdienst unter:

https://www.lak-bayern.notdienst-portal.de

oder Telefon: 22833
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Ihr professioneller Bestatter

Wir sind jederzeit für Sie erreichbar:

0931 406 333 36

www.omega-trauerhilfe.de

• alle Bestattungsarten
• auf allen Friedhöfen tätig
• Bestattungsvorsorge
info@omega-trauerhilfe.de
www.omega-trauerhilfe.de



Besuchen Sie 

uns in der 

Schustergasse!

Walter in Würzburg: 
I H R  O P T I K E R  &  H Ö R A K U S T I K E R 

O P T I K . A K U S T I K

WALTER Optik . Akustik 

Kathrin & Michael Walter GbR

Schustergasse 2+3 . 97070 Würzburg 

Optik:  0931-14077 . Akustik:  0931-18040

 OptikWalter    @walteroptikakustik 

optiker-walter.de

ANZEIGEN


